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c) abweichend	von	den	Vorschriften	der	Dritten	Durchführungsverordnung	zum	Treuhand-
gesetz	der	Fiskus	des	Landes,	in	dem	das	Grundstück	liegt.	

(3)	Zuteilungsfähig	im	Sinne	der	Absätze	1	und	2	ist,	wer	bei	Ablauf	des	15.	März	1990	in	dem	in	
Artikel	 3	 des	 Einigungsvertrages	 genannten	 Gebiet	 in	 der	 Land-,	 Forst-	 oder	 Nahrungsgüterwirt-
schaft	tätig	war	oder	wer	vor	Ablauf	des	15.	März	1990	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	
genannten	 Gebiet	 in	 der	 Land-,	 Forst-	 oder	 Nahrungsgüterwirtschaft	 insgesamt	mindestens	 zehn	
Jahre	 lang	 tätig	war	und	 im	Anschluß	an	diese	Tätigkeit	keiner	anderen	Erwerbstätigkeit	nachge-
gangen	ist	und	einer	solchen	voraussichtlich	auf	Dauer	nicht	nachgehen	wird.	
(4)	Erfüllen	mehrere	Personen	die	in	Absatz	1	und	2	genannten	Voraussetzungen,	so	sind	sie	zu	

gleichen	Teilen	berechtigt.	Ist	der	nach	Absatz	1	Nr.	1	oder	Absatz	2	Nr.	1	Buchstaben	a	und	b	oder	
Nr.	2	Buchstabe	a	Berechtigte	verheiratet	und	unterlag	die	Ehe	vor	dem	Wirksamwerden	des	Bei-
tritts	 dem	 gesetzlichen	 Güterstand	 der	 Eigentums-	 und	 Vermögensgemeinschaft	 des	 Familienge-
setzbuchs	 der	 Deutschen	Demokratischen	 Republik,	 so	 ist	 der	 Ehegatte	 zu	 einem	 gleichen	 Anteil	
berechtigt.	
(5)	Wenn	Ansprüche	nach	Absatz	1	und	2	nicht	bestehen,	ist	der	Eigentümer	nach	§	11	verpflich-

tet,	einem	Mitnutzer	im	Umfang	seiner	Mitnutzung	Miteigentum	einzuräumen.	Mitnutzer	ist,	wem	in	
einem	Wohnzwecken	dienenden	Gebäude	auf	einem	Grundstück	aus	der	Bodenreform	Wohnraum	
zur	selbständigen,	gleichberechtigten	und	nicht	nur	vorübergehenden	Nutzung	zugewiesen	wurde.	
Für	den	Mitnutzer	gilt	Absatz	4	sinngemäß.	Der	Anspruch	besteht	nicht,	wenn	die	Einräumung	von	
Miteigentum	 für	 den	 Eigentümer	 eine	 insbesondere	 unter	 Berücksichtigung	 der	 räumlichen	 Ver-
hältnisse	und	dem	Umfang	der	bisherigen	Nutzung	unbillige	Härte	bedeuten	würde.	
§	13	Verfügungen	des	Eigentümers	
Wird	 vor	 dem	 3.	 Oktober	 2000	 die	 Berichtigung	 des	 Grundbuchs	 zugunsten	 desjenigen	 bean-

tragt,	der	nach	§	11	Abs.	2	Eigentümer	ist,	so	übersendet	das	Grundbuchamt	dem	Fiskus	des	Landes,	
in	dem	das	Grundstück	 liegt,	eine	Nachricht	hiervon.	Das	gilt	auch	 für	Verfügungen,	deren	Eintra-
gung	dieser	Eigentümer	vor	dem	3.	Oktober	2000	beantragt	oder	beantragen	läßt.	
§	13a	Vormerkung	zugunsten	des	Fiskus	
Auf	 Ersuchen	des	 Fiskus	 trägt	 das	Grundbuchamt	 eine	Vormerkung	 zur	 Sicherung	 von	dessen	

Anspruch	nach	§	11	Abs.	3	ein.	Die	Vormerkung	ist	von	Amts	wegen	zu	löschen,	wenn	das	Ersuchen	
durch	das	zuständige	Verwaltungsgericht	aufgehoben	wird.	
§	14	Verjährung	
Die	Ansprüche	nach	den	§§	11	und	16	verjähren	mit	dem	Ablauf	des	2.	Oktober	2000.	Ist	für	ei-

nen	Auflassungsanspruch	eine	Vormerkung	nach	§	13	 in	der	bis	zum	24.	 Juli	1997	geltenden	Fas-
sung	 eingetragen,	 verjährt	der	 gesicherte	Auflassungsanspruch	 innerhalb	 von	6	Monaten	von	der	
Eintragung	der	Vormerkung.	
§	15	Verbindlichkeiten	
(1)	Auf	den	Eigentümer	nach	§	11	Abs.	2	gehen	mit	 Inkrafttreten	dieser	Vorschriften	Verbind-

lichkeiten	über,	soweit	sie	für	Maßnahmen	an	dem	Grundstück	begründet	worden	sind.	Sind	solche	
Verbindlichkeiten	 von	 einem	 anderen	 als	 dem	 Eigentümer	 getilgt	worden,	 so	 ist	 der	 Eigentümer	
diesem	zum	Ersatz	verpflichtet,	 soweit	die	Mittel	aus	der	Verbindlichkeit	 für	das	Grundstück	ver-
wendet	worden	 sind.	 Der	 Berechtigte	 hat	 die	 in	 Satz	 1	 bezeichneten	 Verbindlichkeiten	 und	 Ver-
pflichtungen	zu	übernehmen.	
(2)	Der	Eigentümer	nach	§	11	Abs.	2	ist	zur	Aufgabe	des	Eigentums	nach	Maßgabe	des	§	928	Abs.	

1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	berechtigt.	Er	kann	die	Erfüllung	auf	 ihn	gemäß	Absatz	1	überge-
gangener	Verbindlichkeiten	von	dem	Wirksamwerden	des	Verzichts	an	bis	zu	ihrem	Übergang	nach	
Absatz	3	verweigern.	Die	Erklärung	des	Eigentümers	bedarf	der	Zustimmung	der	Gemeinde,	in	der	
das	Grundstück	belegen	 ist,	die	sie	nur	zu	erteilen	hat,	wenn	 ihr	ein	nach	§	12	Berechtigter	nicht	
bekannt	ist.	
(3)	Das	Recht	zur	Aneignung	steht	 im	Fall	des	Absatzes	2	 in	dieser	Reihenfolge	dem	nach	§	12	

Berechtigten,	dem	Fiskus	des	Landes,	in	dem	das	Grundstück	liegt,	und	dem	Gläubiger	von	Verbind-
lichkeiten	nach	Absatz	1	zu.	Die	Verbindlichkeiten	gehen	auf	den	nach	§	12	Berechtigten	oder	den	
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Fiskus	des	Landes,	 in	dem	das	Grundstück	 liegt,	über,	wenn	sie	von	 ihren	Aneignungsrechten	Ge-
brauch	machen.	Der	Gläubiger	kann	den	nach	§	12	Berechtigten	und	den	Fiskus	des	Landes,	in	dem	
das	Grundstück	liegt,	zum	Verzicht	auf	ihr	Aneignungsrecht	auffordern.	Der	Verzicht	gilt	als	erklärt,	
wenn	innerhalb	von	drei	Monaten	ab	Zugang	eine	Äußerung	nicht	erfolgt.	Ist	er	wirksam,	entfallen	
Ansprüche	nach	§	12.	Ist	der	Verzicht	erklärt	oder	gilt	er	als	erklärt,	so	können	andere	Aneignungs-
berechtigte	mit	ihren	Rechten	im	Wege	des	Aufgebotsverfahrens	ausgeschlossen	werden,	wenn	ein	
Jahr	seit	dem	Verzicht	verstrichen	ist.	Mit	der	Rechtskraft	des	Ausschließungsbeschlusses	wird	der	
beantragende	Aneignungsberechtigte	 Eigentümer.	Mehrere	Gläubiger	 können	 ihre	Rechte	 nur	 ge-
meinsam	ausüben.	
§	16	Verhältnis	zu	anderen	Vorschriften,	Übergangsvorschriften	
(1)	Die	Vorschriften	dieses	Abschnitts	 lassen	die	Bestimmungen	des	Vermögensgesetzes	sowie	

andere	 Vorschriften	 unberührt,	 nach	 denen	 die	 Aufhebung	 staatlicher	 Entscheidungen	 oder	 von	
Verzichtserklärungen	 oder	 die	 Rückübertragung	 von	 Vermögenswerten	 verlangt	 werden	 kann.	
Durch	die	Vorschriften	dieses	Abschnitts,	insbesondere	§	12	Abs.	2	Nr.	2	Buchstabe	c,	werden	ferner	
nicht	 berührt	 die	 Vorschriften	 der	Dritten	Durchführungsverordnung	 zum	Treuhandgesetz	 sowie	
Ansprüche	nach	Artikel	21	Abs.	3	und	nach	Artikel	22	Abs.	1	Satz	7	des	Einigungsvertrages.	Über	die	
endgültige	Aufteilung	des	Vermögens	nach	 §	12	Abs.	 2	Nr.	 2	Buchstabe	 c	wird	durch	besonderes	
Bundesgesetz	entschieden.	
(2)	Der	durch	Erbschein	oder	durch	eine	andere	öffentliche	oder	öffentlich	beglaubigte	Urkunde	

ausgewiesene	Erbe	des	zuletzt	eingetragenen	Eigentümers	eines	Grundstücks	aus	der	Bodenreform,	
das	als	solches	im	Grundbuch	gekennzeichnet	ist,	gilt	als	zur	Vornahme	von	Verfügungen	befugt,	zu	
deren	Vornahme	er	sich	vor	dem	Inkrafttreten	dieses	Abschnitts	verpflichtet	hat,	wenn	vor	diesem	
Zeitpunkt	die	Eintragung	der	Verfügung	erfolgt	oder	die	Eintragung	einer	Vormerkung	zur	Siche-
rung	dieses	Anspruchs	oder	die	Eintragung	dieser	Verfügung	beantragt	worden	ist.	Der	in	§	11	be-
stimmte	Anspruch	richtet	sich	in	diesem	Falle	gegen	den	Erben;	dessen	Haftung	beschränkt	sich	auf	
die	in	dem	Vertrag	zu	seinen	Gunsten	vereinbarten	Leistungen.	Die	Bestimmungen	dieses	Absatzes	
gelten	sinngemäß,	wenn	der	Erwerber	im	Grundbuch	eingetragen	ist	oder	wenn	der	Erwerb	von	der	
in	§	11	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	bezeichneten	Person	erfolgt.	
(3)	Ein	Vermerk	über	die	Beschränkungen	des	Eigentümers	nach	den	Vorschriften	über	die	Bo-

denreform	kann	von	Amts	wegen	gelöscht	werden.135	

	
135		 QUELLE	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anla-

ge	I	Kapitel	III	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	1	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	
die	Vorschrift	eingefügt.	

	 ÄNDERUNGEN	
	 22.07.1992.—Artikel	8	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	 Juli	1992	(BGBl.	 I	S.	1257)	hat	die	Zwischen-

überschrift	vor	§	1	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	§§	2a	und	2b	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	in	§	4	in	Abs.	6	umnummeriert	und	§	4	Abs.	3	bis	5	

eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	§	4	Abs.	6	„und	2“	durch	„bis	5“	ersetzt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	d	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	§	5	Abs.	2	Satz	1	„gesetzlichen“	durch	„lan-

desgesetzlichen“	ersetzt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	d	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	§	5	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	§	5	Abs.	3	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	§	5	Abs.	4	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	§	7	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	§§	9	und	10	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	die	Zwischenüberschrift	vor	§	11	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	§§	11	bis	16	eingefügt.	
	 25.12.1993.—Artikel	13	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2182)	hat	§	2	Abs.	3	

eingefügt.	
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	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	§	2a	Abs.	6	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	13	Nr.	3	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	§	2a	Abs.	7	Satz	1	„einschließlich	der	Nutzung	

innerhalb	von	Kleingartenanlagen“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	§	2b	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	in	§	2b	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Erwirbt	der	Nutzer	das	Eigentum	an	dem	betroffenen	Grundstück	oder	ein	Erbbaurecht	daran,	

so	gilt	§	4	Abs.	5	sinngemäß.“	
	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	§	2c	eingefügt.	
	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	§	3	Abs.	1	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	§	4	Abs.	1	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	4	Abs.	2	Satz	1	„bis	zu	einer	anderweitigen	ge-

setzlichen	Regelung“	nach	„wird“	gestrichen	und	„und	der	dem	Erwerb	zugrundeliegende	Eintragungs-
antrag	vor	dem	1.	Januar	1997	gestellt	worden	ist“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	f	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	§	4	Abs.	3	Satz	2	„	;	Belastungen	des	Gebäudeeigen-
tums	setzen	sich	an	dem	Nutzungsrecht	und	dem	neu	errichteten	Gebäude	fort“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	f	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	§	4	Abs.	4	„bei	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	
1996	angeordneten	Zwangsversteigerungen“	nach	„so	bleibt“	eingefügt.	

	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	g	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	§	5	Abs.	2	Satz	1	„bis	zu	einer	anderweitigen	lan-
desgesetzlichen	Regelung“	nach	 „behalten	sie“	gestrichen	und	„	 ,	wenn	der	dem	Erwerb	zugrundelie-
gende	Eintragungsantrag	vor	dem	1.	Januar	1997	gestellt	worden	ist“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	g	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	5	Abs.	2	Satz	3	„bei	bis	zum	Ablauf	des	31.	De-
zember	1996	angeordneten	Zwangsversteigerungen“	nach	„ist“	eingefügt.	

	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	in	§	8	Satz	2	„ist	§	4	Abs.	1“	durch	„sind	die	§§	2b	und	2c“	
ersetzt.	

	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	i	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	§	11	Abs.	1	Satz	1	„zu	den	Grundakten	ein	Ersu-
chen	oder	ein“	durch	„bei	dem	Grundbuchamt	ein	nicht	erledigtes	Ersuchen	oder	ein	nicht	erledigter“	
ersetzt	und	in	§	11	Abs.	1	Satz	2	„zu	den	Grundakten	gelangt“	durch	„bei	dem	Grundbuchamt	eingegan-
gen“	ersetzt.	

	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	 i	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	11	Abs.	2	Satz	2	„	 ;	die	Bruchteile	bestimmen	
sich	jedoch	nach	den	Erbteilen,	sofern	nicht	die	Teilhaber	übereinstimmend	eine	andere	Aufteilung	der	
Bruchteile	bewilligen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	i	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	§	11	Abs.	3	Satz	4	und	5	eingefügt.	
	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	i	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	in	§	11	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Ist	die	in	Absatz	1	Satz	1	oder	in	Absatz	2	Satz	1	Nr.	1	bezeichnete	Person	in	dem	maßgeblichen	

Zeitpunkt	verheiratet	und	unterlag	die	Ehe	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	dem	gesetzlichen	Gü-
terstand	der	Eigentums-	und	Vermögensgemeinschaft	des	Familiengesetzbuchs	der	Deutschen	Demo-
kratischen	Republik,	so	sind	diese	Person	und	ihr	Ehegatte	zu	gleichen	Bruchteilen	Eigentümer.	Maß-
geblich	ist	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	der	Zeitpunkt	der	Bestätigung	des	Übernahme-Protokolls	
oder	der	Entscheidung	und	in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nr.	1	der	Ablauf	des	15.	März	1990.“	

	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	j	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	§	12	Abs.	1	„und	Nr.	2	Fall	2“	nach	„Nr.	1“	einge-
fügt.	

	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	j	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	12	Abs.	2	„Fall	1“	nach	„Nr.	2“	und	in	§	12	Abs.	2	
Nr.	1	„	,	zum	Ablauf	des	15.	März	1990	noch	vorhandenen“	nach	„genutzten“	eingefügt.	

	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	j	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	§	12	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	d	eingefügt.	
	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	j	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	in	§	12	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Zuteilungsfähig	 im	Sinne	von	Absatz	1	und	2	 ist,	wer	bei	Ablauf	des	15.	März	1990	in	dem	in	

Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	in	der	Land-,	Forst-	oder	Nahrungsgüterwirtschaft	
tätig	war.“	

	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	§	13a	eingefügt.	
	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	m	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	§	16	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	13	Nr.	3	lit.	m	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben	und	Abs.	4	in	Abs.	3	um-

nummeriert.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	 Ist	der	Eigentümer	eines	Grundstücks	nach	§	11	oder	 sein	Aufenthalt	nicht	 festzustellen	und	

besteht	ein	Bedürfnis,	die	Vertretung	des	Eigentümers	sicherzustellen,	so	bestellt	der	Landkreis	oder	
die	kreisfreie	Stadt,	in	dessen	oder	deren	Gebiet	sich	das	Grundstück	befindet,	einen	gesetzlichen	Ver-
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treter.	Im	Falle	einer	Gemeinschaft	wird	ein	Mitglied	der	Gemeinschaft	zum	gesetzlichen	Vertreter	be-
stellt.	Er	ist	von	den	Beschränkungen	des	§	181	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	befreit.	§	16	Abs.	3	des	
Verwaltungsverfahrensgesetzes	 findet	Anwendung.	 Im	übrigen	gelten	für	die	Bestellung	und	das	Amt	
des	Vertreters	die	Bestimmungen	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	über	die	Pflegschaft	entsprechend.	Der	
Vertreter	wird	auf	Antrag	des	Eigentümers	abberufen.“	

	 01.06.1994.—Artikel	13	Nr.	3	lit.	k	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2182)	hat	§	13	neu	
gefasst.	§	13	lautete:	

	 		 „(1)	Beantragt	der	Eigentümer	nach	§	11	Abs.	2	vor	dem	31.	Dezember	1996	die	Vornahme	einer	
Eintragung,	 so	übersendet	das	Grundbuchamt	der	Gemeinde,	 in	der	das	Grundstück	belegen	 ist,	 und	
dem	Fiskus	des	Landes,	 in	dem	das	Grundstück	 liegt,	 jeweils	eine	Abschrift	der	Verfügung.	Teilt	eine	
dieser	Stellen	innerhalb	von	zwei	Wochen	ab	Zugang	der	Mitteilung	des	Grundbuchamts	mit,	daß	der	
Verfügung	widersprochen	werde,	so	erfolgt	die	Eintragung	unter	gleichzeitiger	Eintragung	einer	Vor-
merkung	zugunsten	des	Berechtigten.	

	 		 (2)	Die	Gemeinde,	in	der	das	Grundstück	belegen	ist,	darf	der	Eintragung	nur	widersprechen,	wenn	
einer	der	in	§	12	Abs.	1	oder	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	a	oder	b	oder	Nr.	2	Buchstabe	a	genannten	Berech-
tigten	vorhanden	ist,	sofern	dieser	nicht	mit	der	Verfügung	einverstanden	ist.	Der	Widerspruch	ist	nur	
zu	berücksichtigten,	wenn	er	den	Berechtigten	bezeichnet.	Der	Fiskus	des	Landes,	 in	dem	das	Grund-
stück	liegt,	darf	nur	in	den	Fällen	des	§	12	Abs.	2	Nr.	2	Buchstabe	c	widersprechen.	

	 		 (3)	Die	eingetragene	Vormerkung	der	Gemeinde,	in	der	das	Grundstück	belegen	ist,	oder	des	Fiskus	
des	Landes,	in	dem	das	Grundstück	liegt,	wird	von	Amts	wegen	gelöscht,	wenn	diese	ihren	Widerspruch	
zurücknimmt	oder	der	Widerspruch	durch	das	 zuständige	Verwaltungsgericht	 aufgehoben	wird.	Das	
gleich	 gilt,	wenn	 sich	der	 in	dem	Widerspruch	der	Gemeinde,	 in	der	das	Grundstück	belegen	 ist,	 be-
zeichnete	Berechtigte	einverstanden	erklärt.	Das	Einverständnis	ist	 in	der	in	§	29	der	Grundbuchord-
nung	vorgeschriebenen	Form	nachzuweisen.	

	 		 (4)	Die	Gemeinde,	 in	 der	 das	Grundstück	 belegen	 ist,	 unterrichtet	 den	 in	 ihrem	Widerspruch	be-
zeichneten	Berechtigten	 von	 dem	Widerspruch.	 Diesem	bleibt	 die	 selbständige	 Sicherung	 seiner	An-
sprüche	unbenommen.“	

	 01.10.1994.—Artikel	2	§	5	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	September	1994	(BGBl.	I	S.	2457)	hat	
§	2a	Abs.	1	Satz	3	bis	5	eingefügt.	

	 Artikel	2	§	5	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	in	§	2a	neu	gefasst.	Abs.	8	lautete:	
	 		 „(8)	Die	Rechtsverhältnisse	zwischen	dem	Grundstückseigentümer	sowie	sonstigen	dinglich	Berech-

tigten	und	dem	zum	Besitz	Berechtigten	bleiben	auch	in	Ansehung	von	Nutzungen	und	Verwendungen	
einer	Regelung	durch	Gesetz	vorbehalten.“	

	 Artikel	2	§	5	Nr.	2	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	eingefügt.	
	 Artikel	2	§	5	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	und	4	in	§	2b	neu	gefasst.	Abs.	3	und	4	lau-

teten:	
	 		 „(3)	Ist	nicht	 festzustellen,	ob	Gebäudeeigentum	entstanden	ist	oder	wem	es	zusteht,	so	wird	dies	

durch	den	Präsidenten	der	Oberfinanzdirektion,	 in	 dessen	Bezirk	das	Gebäude	 liegt,	 festgestellt.	Das	
Vermögenszuordnungsgesetz	ist	anzuwenden.	

	 		 (4)	Erwirbt	der	Nutzer	das	Eigentum	an	dem	betroffenen	Grundstück	oder	ein	Erbbaurecht	daran	
oder	erwirbt	der	Eigentümer	des	Grundstücks	oder	der	Inhaber	eines	Erbbaurechts	an	dem	Grundstück	
das	Gebäudeeigentum,	so	gilt	§	4	Abs.	5	sinngemäß.	Im	Falle	des	Erbbaurechts	wird	das	Gebäudeeigen-
tum	unter	den	Voraussetzungen	des	§	4	Abs.	5	Bestandteil	des	Erbbaurechts.“	

	 Artikel	2	§	5	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	in	§	2b	aufgehoben,	Abs.	5	in	Abs.	6	
umnummeriert	und	§	2b	Abs.	6	eingefügt.	Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	§	4	Abs.	1	und	3	Satz	1	bis	3	gilt	entsprechend.“	
	 Artikel	2	§	5	Nr.	2	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	§	2c	Abs.	2	Satz	1	„in	§	3	Abs.	2	genannten	Ge-

setz“	durch	„Sachenrechtsbereinigungsgesetz“	ersetzt.	
	 Artikel	2	§	5	Nr.	2	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	§	2c	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	§	5	Nr.	2	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	§	3	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„§	6	

des	Nutzungsrechtsgesetzes	und	die	§§	290	und	294	des	Zivilgesetzbuchs	der	Deutschen	Demokrati-
schen	Republik	werden	vorbehaltlich	einer	anderweitigen	Regelung	nach	Absatz	2	ausgesetzt.“	

	 Artikel	2	§	5	Nr.	2	 lit.	d	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	 in	§	3	aufgehoben,	Abs.	3	 in	Abs.	2	um-
nummeriert	und	§	3	Abs.	3	und	4	eingefügt.	Abs.	2	lautete:	
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	 		 „(2)	Eine	spätere	Bereinigung	solcher	Rechtsverhältnisse	oder	 ihre	Anpassung	an	das	Bürgerliche	

Gesetzbuch	und	seine	Nebengesetze	oder	an	veränderte	Verhältnisse	bleibt	vorbehalten.“	
	 Artikel	2	§	5	Nr.	2	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	und	6	in	§	4	in	Abs.	6	und	7	umnummeriert	und	

§	4	Abs.	5	eingefügt.	
	 Artikel	2	§	5	Nr.	2	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	§	8	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Soweit	Rechts-

verhältnisse	und	Ansprüche	aufgrund	des	 früheren	§	459	des	Zivilgesetzbuchs	der	Deutschen	Demo-
kratischen	Republik	und	der	dazu	ergangenen	Ausführungsvorschriften	am	Ende	des	Tages	vor	dem	
Wirksamwerden	des	Beitritts	bestehen,	bleiben	 sie	 vorbehaltlich	des	§	2	 sowie	etwaiger	 zukünftiger	
Vorschriften	über	die	Bereinigung	oder	Abwicklung	solcher	Rechtsverhältnisse	unberührt.“	

	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 Artikel	233	§	2a	Abs.	8	Satz	1	ist	mit	Artikel	14	Abs.	1	Satz	1	des	Grundgesetzes	unvereinbar,	soweit	er	

für	die	Zeit	vom	22.	Juli	1992	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	1994	einen	gesetzlichen	Anspruch	des	
Grundstückseigentümers	auf	Nutzungsentgelt	gegen	den	nach	Artikel	233	§	2a	Abs.	1	des	genannten	
Gesetzes	Berechtigten	nicht	vorsieht.	(Urteil	v.	8.	April	1998	–	1	BvR	1680/93	u.	a.	–	BGBl.	I	S.	2208)	

	 ÄNDERUNGEN	
	 09.07.1995.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	Juli	1995	(BGBl.	I	S.	895)	hat	Satz	2	in	§	2a	Abs.	5	auf-

gehoben.	Satz	2	lautete:	„Ein	Verfahren	nach	Abschnitt	II	des	Vermögensgesetzes	ist	auszusetzen,	wenn	
außer	dem	Recht	zum	Besitz	nach	Absatz	1	dingliche	oder	schuldrechtliche	Rechte,	die	zum	Besitz	be-
rechtigen,	nicht	bestehen	oder	dieses	zweifelhaft	ist,	es	sei	denn,	daß	der	Nutzer	im	Sinne	von	§	4	Abs.	3	
des	Vermögensgesetzes	unredlich	ist.“	

	 28.12.1996.—Artikel	1	Abs.	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2028)	hat	in	
§	4	Abs.	4,	Abs.	5	Satz	2	und	§	5	Abs.	2	Satz	3	jeweils	„1996“	durch	„1999“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Abs.	1	Nr.	2	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	§	4	Abs.	2	Satz	1	und	§	5	Abs.	2	Satz	1	 jeweils	
„1997“	durch	„2000“	ersetzt.	

	 24.07.1997.—Artikel	2	Abs.	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	1997	(BGBl.	I	S.	1823)	hat	Abs.	2	in	
§	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Wem	bisheriges	Volkseigentum	zufällt	oder	wer	die	Verfügungsbefugnis	über	bisheriges	Volks-
eigentum	erlangt,	richtet	sich	nach	den	besonderen	Vorschriften	über	die	Abwicklung	des	Volkseigen-
tums.“	

	 Artikel	2	Abs.	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	§	11	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	
„Der	Eigentümer	nach	Absatz	2	kann	seine	Verpflichtung	zur	Zahlung	des	Verkehrswertes	durch	das	
Angebot	zur	Auflassung	des	Grundstücks	erfüllen.“	

	 Artikel	2	Abs.	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	2	Abs.	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	§	13	neu	gefasst.	§	13	lautete:	
	 		 „(1)	Wird	vor	dem	31.	Dezember	1996	die	Eintragung	einer	Verfügung	desjenigen	beantragt,	 der	

nach	§	11	Abs.	2	Eigentümer	 ist,	 so	übersendet	das	Grundbuchamt	der	Gemeinde,	 in	der	das	Grund-
stück	belegen	ist,	und	dem	Fiskus	des	Landes,	in	dem	das	Grundstück	liegt,	jeweils	eine	Abschrift	dieser	
Verfügung.	Teilt	eine	dieser	Stellen	innerhalb	eines	Monats	ab	Zugang	der	Mitteilung	des	Grundbuch-
amts	mit,	daß	der	Verfügung	widersprochen	werde,	so	erfolgt	die	Eintragung	unter	Eintragung	einer	
Vormerkung	im	Rang	vor	der	beantragten	Verfügung	zugunsten	des	Berechtigten;	seiner	genauen	Be-
zeichnung	bedarf	es	nicht.	

	 		 (2)	Die	Unterrichtung	nach	Absatz	1	unterbleibt,	wenn	
1. eine	Freigabe	nach	Absatz	6	durch	eine	schriftliche	Bescheinigung	der	Gemeinde,	des	Landesfis-

kus	oder	des	Notars	nachgewiesen	wird,	
2. das	Eigentum	an	dem	Grundstück	bereits	auf	einen	anderen	als	den	in	§	11	Abs.	2	bezeichneten	

Eigentümer	übergegangen	ist,	
3. bereits	 eine	Vormerkung	 auf	 einen	Widerspruch	der	widersprechenden	Stelle	 hin	 eingetragen	

worden	ist.	
	 		 (3)	Die	Gemeinde,	in	der	das	Grundstück	belegen	ist,	darf	der	Eintragung	nur	widersprechen,	wenn	

einer	der	in	§	12	Abs.	1	oder	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	a	oder	b	oder	Nr.	2	Buchstabe	a	genannten	Berech-
tigten	vorhanden	ist,	sofern	dieser	nicht	mit	der	Verfügung	einverstanden	ist.	Der	Widerspruch	ist	nur	
zu	berücksichtigen,	wenn	er	den	Berechtigten	bezeichnet.	Der	Fiskus	des	Landes,	 in	dem	das	Grund-
stück	liegt,	darf	nur	in	den	Fällen	des	§	12	Abs.	2	Nr.	2	Buchstabe	c	widersprechen.	

	 		 (4)	Die	auf	den	Widerspruch	der	Gemeinde,	in	der	das	Grundstück	belegen	ist,	oder	des	Fiskus	des	
Landes,	in	dem	das	Grundstück	liegt,	hin	eingetragene	Vormerkung	wird,	sofern	sie	nicht	erloschen	ist	
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(Absatz	 5),	 von	 Amts	 wegen	 gelöscht,	 wenn	 die	 betreffende	 Stelle	 ihren	Widerspruch	 zurücknimmt	
oder	 der	 Widerspruch	 durch	 das	 zuständige	 Verwaltungsgericht	 aufgehoben	 wird.	 Das	 gleiche	 gilt,	
wenn	sich	der	in	dem	Widerspruch	der	Gemeinde,	in	der	das	Grundstück	belegen	ist,	bezeichnete	Be-
rechtigte	 einverstanden	 erklärt.	Das	Einverständnis	 ist	 in	 der	 in	 §	 29	der	Grundbuchordnung	 vorge-
schriebenen	Form	nachzuweisen.	

	 		 (5)	Die	Vormerkung	erlischt	nach	Ablauf	von	vier	Monaten	von	der	Eintragung	an,	wenn	nicht	der	
Berechtigte	vor	Ablauf	dieser	Frist	Klage	auf	Erfüllung	seines	Anspruchs	aus	§	11	Abs.	3	erhoben	hat	
und	dies	dem	Grundbuchamt	nachweist;	 auf	den	Nachweis	 findet	§	29	der	Grundbuchordnung	keine	
Anwendung.	Die	Löschung	der	Vormerkung	erfolgt	auf	Antrag	des	Eigentümers	oder	des	aus	der	bean-
tragten	Verfügung	Begünstigten.	

	 		 (6)	Die	Gemeinde,	 in	der	das	Grundstück	 liegt,	und	der	Landesfiskus	können	vor	der	Stellung	des	
Antrags	 auf	 Eintragung	 oder	 vor	 Abschluß	 des	 Rechtsgeschäfts	 durch	 den	 Notar	 zur	 Freigabe	 des	
Grundstücks	aufgefordert	werden.	Die	Freigabe	hat	zu	erfolgen,	wenn	die	Voraussetzungen	 für	einen	
Widerspruch	nach	Absatz	3	nicht	vorliegen.	Sie	gilt	als	erteilt,	wenn	weder	die	Gemeinde	noch	der	Lan-
desfiskus	innerhalb	von	vier	Monaten	ab	Zugang	der	Aufforderung	gegenüber	dem	Notar	widerspricht;	
dies	wird	dem	Grundbuchamt	durch	eine	Bescheinigung	des	Notars	nachgewiesen.	

	 		 (7)	Die	Gemeinde,	 in	 der	 das	Grundstück	 belegen	 ist,	 unterrichtet	 den	 in	 ihrem	Widerspruch	be-
zeichneten	 Berechtigten	 von	 dem	Widerspruch.	 Daneben	 bleibt	 jedem	 Berechtigten	 (§	 12)	 die	 selb-
ständige	Sicherung	seiner	Ansprüche	(§	11	Abs.	3)	unbenommen.“	

	 Artikel	2	Abs.	1	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	§	14	neu	gefasst.	§	14	lautete:	
	 		 „Der	Anspruch	nach	§	11	Abs.	3	Satz	1	verjährt	innerhalb	von	sechs	Monaten	ab	dem	Zeitpunkt	der	

Eintragung	der	Vormerkung,	spätestens	am	2.	Oktober	2000.“	
	 27.10.1998.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	1998	(BGBl.	 I	S.	3180)	hat	 in	§	2a	Abs.	9	

Satz	1	„31.	Dezember	1998“	durch	„30.	September	2001“	ersetzt.	
	 28.12.1999.—Artikel	1	Abs.	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2493)	hat	in	

§	4	Abs.	4,	Abs.	5	Satz	2	und	§	5	Abs.	2	Satz	3	jeweils	„1999“	durch	„2000“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Abs.	1	Nr.	2	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	§	4	Abs.	2	Satz	1	und	§	5	Abs.	2	Satz	1	 jeweils	

„2000“	durch	„2001“	ersetzt.	
	 08.11.2000.—Artikel	4	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	November	2000	(BGBl.	I	S.	1481)	hat	Satz	4	in	

§	2a	Abs.	1	durch	die	Sätze	4	bis	8	eingefügt.	Satz	4	lautete:	„Erfolgte	die	Nutzung	bisher	unentgeltlich,	
kann	der	Grundstückseigentümer	vom	1.	Januar	1995	an	vom	Nutzer	ein	Entgelt	bis	zur	Höhe	des	nach	
dem	 Sachenrechtsbereinigungsgesetz	 zu	 zahlenden	Erbbauzinses	 verlangen,	wenn	 ein	 Verfahren	 zur	
Bodenneuordnung	nach	dem	Bodensonderungsgesetz	eingeleitet	wird,	er	ein	notarielles	Vermittlungs-
verfahren	nach	den	§§	87	bis	102	des	Sachenrechtsbereinigungsgesetzes	oder	ein	Bodenordnungsver-
fahren	nach	dem	Achten	Abschnitt	des	Landwirtschaftsanpassungsgesetzes	beantragt	oder	sich	in	den	
Verfahren	auf	eine	Verhandlung	zur	Begründung	dinglicher	Rechte	oder	eine	Übereignung	eingelassen	
hat.“	

	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Absatz	1	Satz	2“	durch	„Absatz	8	Satz	1“	
ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	„31.	Dezember	1994“	durch	„21.	Juli	1992“	
ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	§	2b	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„In	den	Fällen	des	
§	2a	Abs.	1	Satz	1	Buchstaben	a	und	b	sind	Gebäude	und	Anlagen	landwirtschaftlicher	Produktionsge-
nossenschaften	 sowie	 Gebäude	 und	 Anlagen	 von	 Arbeiter-Wohnungsbaugenossenschaften	 und	 von	
gemeinnützigen	Wohnungsgenossenschaften	auf	ehemals	volkseigenen	Grundstücken,	auch	soweit	dies	
nicht	gesetzlich	bestimmt	ist,	unabhängig	vom	Eigentum	am	Grundstück	Eigentum	des	Nutzers.“	

	 01.10.2001.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	26.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2716)	hat	Abs.	9	in	§	2a	neu	ge-
fasst.	Abs.	9	lautete:	

	 		 „(9)	Für	die	Zeit	vom	1.	Januar	1995	bis	zum	30.	September	2001	kann	der	Grundstückseigentümer	
von	der	öffentlichen	Körperschaft,	die	das	Grundstück	zur	Erfüllung	ihrer	öffentlichen	Aufgaben	nutzt	
oder	 im	 Falle	 der	Widmung	 zum	 Gemeingebrauch	 für	 das	 Gebäude	 oder	 die	 Anlage	 unterhaltungs-
pflichtig	ist,	nur	ein	Entgelt	in	Höhe	von	jährlich	0,8	vom	Hundert	des	Bodenwerts	eines	in	gleicher	La-
ge	belegenen	unbebauten	Grundstücks	sowie	die	Freistellung	von	den	Lasten	des	Grundstücks	verlan-
gen.	Der	Bodenwert	ist	nach	den	Bodenrichtwerten	zu	bestimmen;	§	19	Abs.	5	des	Sachenrechtsberei-
nigungsgesetzes	gilt	entsprechend.	Der	Anspruch	aus	Satz	1	entsteht	von	dem	Zeitpunkt	an,	in	dem	der	
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Art.	234	Viertes	Buch.	Familienrecht	
§	1	Grundsatz	
Das	Vierte	Buch	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	gilt	 für	alle	familienrechtlichen	Verhältnisse,	die	

am	Tag	des	Wirksamwerdens	des	Beitritts	bestehen,	soweit	im	folgenden	nichts	anderes	bestimmt	
ist.	
§	2	Verlöbnis	
Die	Vorschriften	über	das	Verlöbnis	gelten	nicht	 für	Verlöbnisse,	die	vor	dem	Wirksamwerden	

des	Beitritts	geschlossen	worden	sind.	
§	3	(weggefallen)	
§	4	Eheliches	Güterrecht	
(1)	Haben	die	Ehegatten	am	Tag	des	Wirksamwerdens	des	Beitritts	im	gesetzlichen	Güterstand	

der	 Eigentums-	 und	 Vermögensgemeinschaft	 des	 Familiengesetzbuchs	 der	 Deutschen	Demokrati-
schen	Republik	gelebt,	so	gelten,	soweit	die	Ehegatten	nichts	anderes	vereinbart	haben,	von	diesem	
Zeitpunkt	an	die	Vorschriften	über	den	gesetzlichen	Güterstand	der	Zugewinngemeinschaft.	
(2)	Jeder	Ehegatte	kann,	sofern	nicht	vorher	ein	Ehevertrag	geschlossen	oder	die	Ehe	geschieden	

worden	 ist,	 bis	 zum	Ablauf	 von	 zwei	 Jahren	nach	Wirksamwerden	des	Beitritts	 dem	Kreisgericht	
gegenüber	erklären,	daß	 für	die	Ehe	der	bisherige	gesetzliche	Güterstand	 fortgelten	 solle.	 §	1411	
des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	gilt	entsprechend.	Wird	die	Erklärung	abgegeben,	so	gilt	die	Überlei-
tung	als	nicht	erfolgt.	Aus	der	Wiederherstellung	des	ursprünglichen	Güterstandes	können	die	Ehe-
gatten	 untereinander	 und	 gegenüber	 einem	Dritten	 Einwendungen	 gegen	 ein	Rechtsgeschäft,	 das	
nach	der	Überleitung	zwischen	den	Ehegatten	oder	zwischen	einem	von	ihnen	und	dem	Dritten	vor-
genommen	worden	ist,	nicht	herleiten.	
(3)	Für	die	Entgegennahme	der	Erklärung	nach	Absatz	2	ist	jedes	Kreisgericht	zuständig.	Die	Er-

klärung	muß	 notariell	 beurkundet	 werden.	 Haben	 die	 Ehegatten	 die	 Erklärung	 nicht	 gemeinsam	
abgegeben,	so	hat	das	Kreisgericht	sie	dem	anderen	Ehegatten	nach	den	für	Zustellungen	von	Amts	

	
Grundstückseigentümer	 ihn	gegenüber	der	Körperschaft	 schriftlich	geltend	macht.	Abweichende	ver-
tragliche	Vereinbarungen	bleiben	unberührt.“	

	 01.02.2003.—Artikel	21	des	Gesetzes	vom	21.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3322)	hat	§	2b	Abs.	3	Satz	3	ein-
gefügt.	

	 17.12.2003.—Artikel	9b	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2471)	hat	in	§	2b	Abs.	3	
Satz	 1	 „Präsidenten	 der	Oberfinanzdirektion	 festgestellt,	 in	 dessen	Bezirk	 das	Gebäude	 das	Gebäude	
liegt“	durch	„Bundesamtes	zur	Regelung	offener	Vermögensfragen	festgestellt“	ersetzt.	

	 Artikel	9b	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	§	2b	Abs.	3	Satz	5	„den	Präsidenten	der	Oberfinanzdirektion“	
durch	„das	Bundesamt	zur	Regelung	offener	Vermögensfragen“	ersetzt.	

	 01.01.2006.—Artikel	4	Abs.	15	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	September	2005	(BGBl.	I	S.	2809)	hat	in	§	2b	
Abs.	3	Satz	1	„zur	Regelung	offener“	durch	„für	zentrale	Dienste	und	offene“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Abs.	15	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	§	2b	Abs.	3	Satz	5	„zur	Regelung	offener“	durch	„für	
zentrale	Dienste	und	offene“	ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	5	Abs.	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	3230)	hat	Satz	11	
in	§	2a	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	11	lautete:	„In	den	Fällen	der	in	der	Anlage	II	Kapitel	II	Sachgebiet	A	Ab-
schnitt	III	des	Einigungsvertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	1990	II	S.	885,	1150)	aufgeführten	Maß-
gaben	kann	das	Recht	nach	Satz	1	allein	von	der	Treuhandanstalt	geltend	gemacht	werden.“	

	 Artikel	5	Abs.	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	§	2a	Abs.	5	„die	in	der	Anlage	II	Kapitel	II	Sachgebiet	A	
Abschnitt	III	des	Einigungsvertrages	aufgeführten	Maßgaben“	durch	„§	20b	Abs.	3	des	Parteiengesetzes	
vom	21.	Februar	1990	(GBl.	I	Nr.	9	S.	66),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	
2006	(BGBl.	I	S.	3230)	geändert	worden	ist,“	ersetzt.	

	 01.09.2009.—Artikel	49	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2586)	hat	in	§	15	Abs.	3	
Satz	 7	 „dem	Erlaß	 des	 Ausschlußurteils“	 durch	 „der	 Rechtskraft	 des	 Ausschließungsbeschlusses“	 er-
setzt.	

	 08.09.2015.—Artikel	179	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	in	§	2a	Abs.	1	
Satz	2	„und	für	Verbraucherschutz“	nach	„Justiz“	eingefügt.	
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wegen	geltenden	Vorschriften	der	Zivilprozeßordnung	bekanntzumachen.	Für	die	Zustellung	wer-
den	Auslagen	nach	§	137	Nr.	2	der	Kostenordnung	nicht	 erhoben.	Für	das	 gerichtliche	Verfahren	
gelten	die	Vorschriften	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familiensachen	und	in	den	Angelegen-
heiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit.	
(4)	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	gilt	für	die	Auseinandersetzung	des	bis	zum	Wirksamwerden	des	

Beitritts	erworbenen	gemeinschaftlichen	Eigentums	und	Vermögens	§	39	des	Familiengesetzbuchs	
der	Deutschen	Demokratischen	Republik	sinngemäß.	
(5)	Für	Ehegatten,	die	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	geschieden	worden	sind,	bleibt	für	

die	 Auseinandersetzung	 des	 gemeinschaftlichen	 Eigentums	 und	Vermögens	 und	 für	 die	 Entschei-
dung	über	die	Ehewohnung	das	bisherige	Recht	maßgebend.	
(6)	Für	die	Beurkundung	der	Erklärung	nach	Absatz	2	beträgt	der	Geschäftswert	3	000	Euro.	

§	4a	Gemeinschaftliches	Eigentum	
(1)	Haben	die	Ehegatten	keine	Erklärung	nach	§	4	Abs.	2	Satz	1	abgegeben,	so	wird	gemeinschaft-

liches	 Eigentum	 von	 Ehegatten	 Eigentum	 zu	 gleichen	 Bruchteilen.	 Für	 Grundstücke	 und	 grund-
stücksgleiche	Rechte	können	die	Ehegatten	andere	Anteile	bestimmen.	Die	Bestimmung	ist	binnen	
sechs	Monaten	nach	Inkrafttreten	dieser	Vorschrift	möglich	und	erfolgt	mit	dem	Antrag	auf	Berich-
tigung	des	Grundbuchs.	Dieser	und	die	Bestimmung	bedürfen	nicht	der	in	§	29	der	Grundbuchord-
nung	bestimmten	Form.	Das	Wahlrecht	nach	Satz	2	erlischt,	unbeschadet	des	Satzes	3	im	übrigen,	
wenn	die	Zwangsversteigerung	oder	Zwangsverwaltung	des	Grundstücks	oder	grundstücksgleichen	
Rechts	angeordnet	oder	wenn	bei	dem	Grundbuchamt	die	Eintragung	einer	Zwangshypothek	bean-
tragt	wird.	
(2)	Haben	die	Ehegatten	eine	Erklärung	nach	§	4	Abs.	2	Satz	1	abgegeben,	so	finden	auf	das	be-

stehende	und	künftige	gemeinschaftliche	Eigentum	die	Vorschriften	über	das	durch	beide	Ehegatten	
verwaltete	Gesamtgut	einer	Gütergemeinschaft	entsprechende	Anwendung.	Für	die	Auflösung	die-
ser	Gemeinschaft	im	Falle	der	Scheidung	sind	jedoch	die	Vorschriften	des	Familiengesetzbuchs	der	
Deutschen	Demokratischen	Republik	nach	Maßgabe	des	§	4	anzuwenden.	
(3)	 Es	wird	widerleglich	 vermutet,	 daß	 gemeinschaftliches	Eigentum	von	Ehegatten	nach	dem	

Familiengesetzbuch	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	Bruchteilseigentum	zu	ein	halb	Antei-
len	ist,	sofern	sich	nicht	aus	dem	Grundbuch	andere	Bruchteile	ergeben.	
§	5	Unterhalt	des	geschiedenen	Ehegatten	
Für	den	Unterhaltsanspruch	eines	Ehegatten,	dessen	Ehe	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	

geschieden	worden	 ist,	 bleibt	 das	 bisherige	Recht	maßgebend.	 Unterhaltsvereinbarungen	 bleiben	
unberührt.	
§	6	Versorgungsausgleich	
(1)	 Für	 Ehegatten,	 die	 vor	 dem	 grundsätzlichen	 Inkrafttreten	 der	 versicherungs-	 und	 renten-

rechtlichen	Vorschriften	des	Sechsten	Buches	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Rentenversicherung	–	
in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	geschieden	worden	sind	oder	geschie-
den	werden,	gilt	das	Recht	des	Versorgungsausgleichs	nicht.	Wird	die	Ehe	nach	diesem	Zeitpunkt	
geschieden,	 findet	der	Versorgungsausgleich	 insoweit	nicht	statt,	als	das	auszugleichende	Anrecht	
Gegenstand	oder	Grundlage	einer	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	geschlossenen	wirksamen	
Vereinbarung	oder	gerichtlichen	Entscheidung	über	die	Vermögensverteilung	war.	
(2)	Absatz	1	gilt	entsprechend	in	Bezug	auf	
1. das	Gesetz	zur	Regelung	von	Härten	im	Versorgungsausgleich	vom	21.	Februar	1983	(BGBl.	I	
S.	 105),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Artikel	 24	 des	 Gesetzes	 vom	 9.	 Dezember	 2004	 (BGBl.	 I	
S.	3242),	

2. die	Barwert-Verordnung	vom	24.	Juni	1977	(BGBl.	I	S.	1014),	zuletzt	geändert	durch	die	Ver-
ordnung	vom	26.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	728),	

in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	
§	7	Abstammung	
(1)	 Entscheidungen,	 die	 vor	 dem	Wirksamwerden	 des	 Beitritts	 ergangen	 sind	 und	 feststellen,	

daß	der	Ehemann	der	Mutter	nicht	der	Vater	des	Kindes	ist,	wer	der	Vater	des	Kindes	ist	oder	daß	
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eine	Anerkennung	der	Vaterschaft	 unwirksam	 ist,	 bleiben	unberührt.	Dasselbe	 gilt	 für	 eine	Aner-
kennung	der	Vaterschaft,	die	nach	dem	31.	März	1966	und	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	
wirksam	geworden	ist.	
(2)	Die	Fristen	für	Klagen,	durch	welche	die	Ehelichkeit	eines	Kindes	oder	die	Anerkennung	der	

Vaterschaft	angefochten	wird,	beginnen	nicht	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts,	wenn	der	An-
fechtungsberechtigte	nach	dem	bisher	geltenden	Recht	nicht	klageberechtigt	war.	
(3)	 Ist	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	die	Vaterschaft	angefochten	oder	Klage	auf	Fest-

stellung	der	Unwirksamkeit	einer	Anerkennung	der	Vaterschaft	erhoben	und	über	die	Klagen	nicht	
vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	rechtskräftig	entschieden	worden,	so	wird	der	Zeitraum	von	
der	Klageerhebung	bis	zum	Wirksamwerden	des	Beitritts	in	die	in	Absatz	2	genannten	Fristen	nicht	
eingerechnet,	wenn	die	Klage	aufgrund	des	Inkrafttretens	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	nicht	mehr	
von	dem	Kläger	erhoben	oder	nicht	mehr	gegen	den	Beklagten	gerichtet	werden	kann.	
(4)	Andere	als	die	in	Absatz	1	genannten	Entscheidungen	und	Erklärungen,	die	nach	dem	bishe-

rigen	Recht	die	Wirkung	einer	Vaterschaftsfeststellung	haben,	stehen	einer	Anerkennung	der	Vater-
schaft	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	2	gleich.	
§	8	(weggefallen)	
§	9	(weggefallen)	
§	10	Rechtsverhältnis	zwischen	den	Eltern	und	dem	Kind	im	allgemeinen	
Der	Familienname	eines	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	geborenen	Kindes	bestimmt	sich	

in	 Ansehung	 der	 bis	 zum	Wirksamwerden	 des	 Beitritts	 eingetretenen	 namensrechtlichen	 Folgen	
nach	dem	bisherigen	Recht.	
§	11	(weggefallen)	
§	12	Legitimation	nichtehelicher	Kinder	
Die	Frist	nach	§	1740e	Abs.	1	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	beginnt	nicht	vor	dem	Wirk-

samwerden	des	Beitritts.	
§	13	Annahme	als	Kind	
(1)	Für	Annahmeverhältnisse,	die	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	begründet	worden	sind,	

gelten	§	1755	Abs.	1	Satz	2,	§§	1756,	1760	Abs.	2	Buchstabe	e,	§	1762	Abs.	2	und	§§	1767	bis	1772	
des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	nicht.	§	1766	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	gilt	nicht,	wenn	die	Ehe	
vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	geschlossen	worden	ist.	
(2)	Vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	ergangene	Entscheidungen	des	Gerichts,	durch	die	ein	

Annahmeverhältnis	 aufgehoben	 worden	 ist,	 bleiben	 unberührt.	 Dasselbe	 gilt	 für	 Entscheidungen	
eines	staatlichen	Organs,	durch	die	ein	Annahmeverhältnis	aufgehoben	worden	ist	und	die	vor	dem	
Wirksamwerden	des	Beitritts	wirksam	geworden	sind.	
(3)	Ist	ein	Annahmeverhältnis	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	ohne	die	Einwilligung	des	

Kindes	oder	eines	Elternteils	begründet	worden,	so	kann	es	aus	diesem	Grund	nur	aufgehoben	wer-
den,	wenn	die	Einwilligung	nach	dem	bisherigen	Recht	erforderlich	war.	
(4)	Ist	ein	Annahmeverhältnis	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	begründet	worden	und	war	

die	Einwilligung	eines	Elternteils	nach	dem	bisherigen	Recht	nicht	erforderlich,	weil	
1. dieser	Elternteil	zur	Abgabe	einer	Erklärung	für	eine	nicht	absehbare	Zeit	außerstande	war,	
2. dieser	Elternteil	das	Erziehungsrecht	entzogen	war	oder	
3. der	Aufenthalt	dieses	Elternteils	nicht	ermittelt	werden	konnte,	

so	 kann	 das	 Annahmeverhältnis	 gleichwohl	 auf	 Antrag	 dieses	 Elternteils	 aufgehoben	 werden.	
§	1761	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	gilt	entsprechend.	
(5)	Ist	ein	Annahmeverhältnis	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	begründet	worden	und	ist	

die	Einwilligung	eines	Elternteils	ersetzt	worden,	so	gilt	Absatz	4	entsprechend.	
(6)	Ein	Antrag	auf	Aufhebung	eines	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	begründeten	Annah-

meverhältnisses	kann	nur	bis	zum	Ablauf	von	drei	Jahren	nach	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	
gestellt	werden.	Für	die	Entgegennahme	des	Antrags	ist	jedes	Vormundschaftsgericht	zuständig.	
(7)	Ist	über	die	Klage	eines	leiblichen	Elternteils	auf	Aufhebung	eines	Annahmeverhältnisses	am	

Tag	des	Wirksamwerdens	des	Beitritts	noch	nicht	rechtskräftig	entschieden	worden,	so	gilt	die	Kla-



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Einführungsgesetz	zum	Bürgerlichen	Gesetzbuche	(Stand:	01.01.2024)	 110	

ge	 als	 Antrag	 auf	 Aufhebung	 des	 Annahmeverhältnisses.	 §	 1762	 Abs.	 3	 des	 Bürgerlichen	 Gesetz-
buchs	gilt	nicht.	
§	14	Vormundschaft	
(1)	Ab	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	gelten	für	die	bestehenden	Vormundschaften	und	vor-

läufigen	Vormundschaften	die	Vorschriften	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs.	
(2)	Bisherige	Bestellungen	von	Vormündern	bleiben	wirksam.	Sind	Ehegatten	nach	§	90	Abs.	1	

des	Familiengesetzbuchs	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	gemeinsam	zu	Vormündern	be-
stellt,	 so	 gilt	 bei	Verhinderung	 eines	Mitvormunds	 §	1678	Absatz	1,	 1.	Halbsatz	des	Bürgerlichen	
Gesetzbuchs	entsprechend.	
(3)	Führt	das	 Jugendamt	oder	das	Staatliche	Notariat	selbst	eine	Vormundschaft,	so	wird	diese	

als	bestellte	Amtsvormundschaft	fortgeführt	(§§	1791b,	1897	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs).	
(4)	Die	Vorschriften	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	über	die	Anlegung	von	Mündelgeld	sind	erst	

ab	1.	Januar	1992	anzuwenden.	
(5)	Für	Ansprüche	des	Vormunds	auf	Vergütungen	für	die	Zeit	bis	zum	Wirksamwerden	des	Bei-

tritts	sowie	auf	Ersatz	für	Aufwendungen,	die	er	in	dieser	Zeit	gemacht	hat,	gilt	das	bisherige	Recht.	
(6)	§	11	Abs.	4	gilt	entsprechend.	

§	15	Pflegschaft	
(1)	 Am	 Tag	 des	Wirksamwerdens	 des	 Beitritts	 werden	 die	 bestehenden	 Pflegschaften	 zu	 den	

entsprechenden	 Pflegschaften	 nach	 dem	 Bürgerlichen	 Gesetzbuch.	 Der	 Wirkungskreis	 entspricht	
dem	bisher	festgelegten	Wirkungskreis.	
(2)	§	14	Abs.	2	bis	6	gilt	entsprechend.136	

	
136		 QUELLE	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anla-

ge	I	Kapitel	III	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	1	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	
die	Vorschrift	eingefügt.	

	 ÄNDERUNGEN	
	 03.10.1991.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	30.	September	1991	(BGBl.	I	S.	1930)	hat	in	§	13	Abs.	1		

„	,	§	1762	Abs.	2“	nach	„Buchstabe	e“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	bis	6	neu	gefasst.	Abs.	4	bis	6	lauteten:	
	 		 „(4)	Ist	ein	Annahmeverhältnis	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	begründet	worden	und	war	

die	Einwilligung	eines	Elternteils	nach	dem	bisherigen	Recht	nicht	erforderlich,	weil	
1. dieser	Elternteil	zur	Abgabe	einer	Erklärung	für	eine	nicht	absehbare	Zeit	außerstande	war	oder	
2. der	Aufenthalt	dieses	Elternteils	nicht	ermittelt	werden	konnte,	

	 so	kann	das	Annahmeverhältnis	gleichwohl	auf	Antrag	dieses	Elternteils	aufgehoben	werden.	§	1761	
des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	gilt	 entsprechend.	Der	Antrag	kann	nur	 innerhalb	eines	 Jahres	gestellt	
werden,	wenn	seit	der	Annahme	noch	keine	drei	 Jahre	verstrichen	sind.	Die	Frist	beginnt	 im	Fall	des	
Satzes	1	Nr.	1	mit	dem	Zeitpunkt,	in	dem	der	Elternteil	die	Fähigkeit	zur	Abgabe	einer	Erklärung	wie-
dererlangt;	 im	Fall	des	Satzes	1	Nr.	2	beginnt	die	Frist	mit	dem	Zeitpunkt,	 in	dem	dem	Elternteil	be-
kannt	wird,	daß	die	Annahme	ohne	seine	Einwilligung	erfolgt	ist.	

	 		 (5)	 Ist	ein	Annahmeverhältnis	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	begründet	worden	und	war	
die	Einwilligung	eines	Elternteils	nach	dem	bisherigen	Recht	nicht	erforderlich,	weil	diesem	Elternteil	
das	Erziehungsrecht	 entzogen	war,	 so	kann	das	Annahmeverhältnis	 gleichwohl	 auf	Antrag	dieses	El-
ternteils	aufgehoben	werden.	§	1761	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	gilt	entsprechend.	Der	Antrag	kann	
nur	bis	zum	Ablauf	eines	Jahres	nach	Wirksamwerden	des	Beitritts	gestellt	werden.	

	 		 (6)	Ist	ein	Annahmeverhältnis	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	begründet	worden	und	ist	die	
Einwilligung	eines	Elternteils	ersetzt	worden,	weil	ihre	Verweigerung	dem	Wohle	des	Kindes	entgegen-
stand,	so	gilt	Absatz	5	entsprechend.“	

	 25.12.1993.—Artikel	13	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2182)	hat	§	4a	eingefügt.	
	 01.10.1994.—Artikel	2	§	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	September	1994	 (BGBl.	 I	 S.	2457)	hat	 in	§	4a	

Abs.	1	 Satz	 5	 „oder	 wenn	 bei	 dem	 Grundbuchamt	 die	 Eintragung	 einer	 Zwangshypothek	 beantragt“	
nach	„angeordnet“	eingefügt.	

	 01.07.1998.—Artikel	4	Abs.	9	des	Gesetzes	vom	6.	April	1998	(BGBl.	I	S.	666)	hat	§§	8	und	9	aufgeho-
ben.	§§	8	und	9	lauteten:	
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	 	„§	8	Anpassung	von	Unterhaltsrenten	für	Minderjährige	
	 		 (1)	Der	Vomhundertsatz	nach	§	1612a	Abs.	2	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	kann	für	das	in	

Artikel	 3	des	Einigungsvertrages	 genannte	Gebiet	 von	der	Landesregierung	durch	Rechtsverordnung	
(Anpassungsverordnung)	bestimmt	werden.	Vor	einer	Bestimmung	soll	die	Landesregierung	die	übri-
gen	Landesregierungen	in	dem	in	Satz	1	genannten	Gebiet	und	die	Bundesregierung	unterrichten.	

	 		 (2)	Die	Landesregierung	kann	die	Ermächtigung	weiter	übertragen.	
	 		 (3)	 Die	 Absätze	 1	 und	 2	 gelten	 nicht,	 wenn	 die	 Bundesregierung	 den	 Vomhundertsatz	 gemäß	

§	1612a	Abs.	2	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	in	diesem	Gebiet	bestimmt.	
	 		 (4)	Eine	Anpassung	nach	§	1612a	Abs.	1	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	kann	nicht	für	einen	

früheren	Zeitpunkt	 als	den	Beginn	des	 zweiten	auf	das	 Inkrafttreten	der	Anpassungsverordnung	 fol-
genden	Kalendermonats	verlangt	werden.	

	 §	9	Regelbedarf	des	nichtehelichen	Kindes	
	 		 (1)	Der	Regelbedarf	nach	§	1615f	Abs.	1	Satz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	kann	in	dem	in	Arti-

kel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	von	der	 jeweiligen	Landesregierung	durch	Rechtsver-
ordnung	festgesetzt	werden.	Vor	einer	Festsetzung	soll	die	Landesregierung	die	übrigen	Landesregie-
rungen	in	dem	in	Satz	1	genannten	Gebiet	und	die	Bundesregierung	unterrichten.	Der	Regelbedarf	ist	in	
gleicher	Weise	nach	dem	Alter	abzustufen	wie	der	von	der	Bundesregierung	mit	Zustimmung	des	Bun-
desrates	festgesetzte	Regelbedarf.	Eine	Abstufung	nach	den	örtlichen	Unterschieden	in	den	Lebenshal-
tungskosten	findet	nicht	statt.	

	 		 (2)	Die	Landesregierung	kann	die	Ermächtigung	weiter	übertragen.	
	 		 (3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	nicht,	wenn	die	Bundesregierung	den	Regelbedarf	gemäß	§	1615f	

Abs.	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	in	diesem	Gebiet	festsetzt.“	
	 01.01.2002.—Artikel	8	Abs.	8	des	Gesetzes	vom	27.	April	2001	(BGBl.	I	S.	751)	hat	in	§	4	Abs.	6	„5	000	

Deutsche	Mark“	durch	„3	000	Euro“	ersetzt.	
	 25.04.2006.—Artikel	122	Nr.	3	lit.	b	des	Gesetzes	vom	19.	April	2006	(BGBl.	I	S.	866)	hat	§	6	Abs.	2	ein-

gefügt.	
	 01.09.2009.—Artikel	49	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2586)	hat	in	§	4	Abs.	3	

Satz	8	„über	die“	durch	„über	das	Verfahren	in	Familiensachen	und	in	den“	ersetzt.	
	 19.05.2013.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	16.	April	2013	(BGBl.	I	S.	795)	hat	§	11	aufgehoben.	§	11	

lautete:	
	 „§	11	Elterliche	Sorge	
	 		 (1)	Die	elterliche	Sorge	für	ein	Kind	steht	demjenigen	zu,	dem	das	Erziehungsrecht	am	Tag	vor	dem	

Wirksamwerden	des	Beitritts	nach	dem	bisherigen	Recht	zustand.	Stand	das	Erziehungsrecht	am	Tag	
vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	dem	Vater	eines	nichtehelichen	Kindes	oder	einem	anderen	als	
der	Mutter	oder	dem	Vater	des	Kindes	zu,	so	hat	dieser	lediglich	die	Rechtsstellung	eines	Vormunds.	

	 		 (2)	Entscheidungen,	Feststellungen	oder	Maßnahmen,	die	das	Gericht	oder	eine	Verwaltungsbehör-
de	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	in	Angelegenheiten	der	elterlichen	Sorge	getroffen	hat,	blei-
ben	 unberührt.	 Für	 die	 Änderung	 solcher	 Entscheidungen,	 Feststellungen	 oder	 Maßnahmen	 gelten	
§	1674	Abs.	2	und	§	1696	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	entsprechend.	

	 		 (3)	Hat	das	Gericht	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	 im	Scheidungsurteil	über	das	elterliche	
Erziehungsrecht	nicht	entschieden	oder	angeordnet,	daß	die	Ehegatten	das	elterliche	Erziehungsrecht	
bis	 zur	Dauer	 eines	 Jahres	 nicht	 ausüben	 dürfen,	 gilt	 §	 1671	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	 entspre-
chend.	

	 		 (4)	Ist	ein	Kind	durch	seine	Eltern	oder	mit	deren	Einverständnis	in	einer	Weise	untergebracht,	die	
mit	Freiheitsentziehung	verbunden	ist,	so	gelten	für	die	Unterbringung	vom	Wirksamwerden	des	Bei-
tritts	an	die	Vorschriften	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs.	Die	Eltern	haben	alsbald	nach	dem	Wirksam-
werden	 des	 Beitritts	 um	die	 gerichtliche	Genehmigung	 der	Unterbringung	 nachzusuchen.	Die	Unter-
bringung	 ist	spätestens	nach	Ablauf	von	6	Monaten	nach	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	zu	been-
den,	wenn	das	Gericht	sie	nicht	vorher	genehmigt	hat.“	

	 15.07.2016.—Artikel	55	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1594)	hat	§	3	aufgehoben.	§	3	lautete:	
	 „§	3	Wirkungen	der	Ehe	im	allgemeinen	
	 		 (1)	Ehegatten,	die	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	die	Ehe	geschlossen	haben	und	nach	dem	

zur	Zeit	der	Eheschließung	geltenden	Recht	eine	dem	§	1355	Abs.	2	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetz-
buchs	entsprechende	Wahl	nicht	treffen	konnten,	können	bis	zum	Ablauf	eines	Jahres	nach	Wirksam-
werden	des	Beitritts	erklären,	daß	sie	den	Geburtsnamen	des	Mannes	oder	der	Frau	als	Ehenamen	füh-
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Art.	235	Fünftes	Buch.	Erbrecht	
§	1	Erbrechtliche	Verhältnisse	
Für	die	erbrechtlichen	Verhältnisse	bleibt	das	bisherige	Recht	maßgebend,	wenn	der	Erblasser	

vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	gestorben	ist.	

	
ren	wollen.	Dies	gilt	nicht,	wenn	die	Ehe	aufgelöst	oder	für	nichtig	erklärt	ist.	Hat	ein	Ehegatte	vor	dem	
Wirksamwerden	des	Beitritts	seinen	zur	Zeit	der	Eheschließung	geführten	Namen	dem	Ehenamen	hin-
zugefügt,	so	

1.		 entfällt	der	hinzugefügte	Name,	wenn	die	Ehegatten	gemäß	Satz	1	erklären,	den	Geburtsnamen	
dieses	Ehegatten	als	Ehenamen	führen	zu	wollen;	

2.		 kann	der	Ehegatte	bis	zum	Ablauf	von	zwei	Jahren	nach	Wirksamwerden	des	Beitritts	erklären,	
anstelle	des	hinzugefügten	Namens	nunmehr	seinen	Geburtsnamen	voranstellen	zu	wollen.	

	 §	 1355	Abs.	 3	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	 gilt	 nicht	 für	 einen	Ehegatten,	 dessen	 zur	Zeit	 der	Ehe-
schließung	geführter	Name	Ehename	geworden	ist.	

	 		 (2)	 Eine	 Namensänderung	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 erstreckt	 sich	 auf	 den	 Geburtsnamen	 eines	 Ab-
kömmlings,	welcher	 das	 14.	 Lebensjahr	 vollendet	 hat,	 nur	 dann,	wenn	 er	 sich	 der	Namensänderung	
seiner	Eltern	durch	Erklärung	anschließt.	Ein	in	der	Geschäftsfähigkeit	beschränkter	Abkömmling	kann	
die	Erklärung	nur	selbst	abgeben;	er	bedarf	hierzu	der	Zustimmung	seines	gesetzlichen	Vertreters.	Ist	
der	frühere	Geburtsname	zum	Ehenamen	eines	Abkömmlings	geworden,	so	erstreckt	sich	die	Namens-
änderung	nach	Absatz	1	Satz	1	auf	den	Ehenamen	nur	dann,	wenn	die	Ehegatten	die	Erklärung	nach	
Absatz	2	Satz	1	gemeinsam	abgeben.	Die	Erklärungen	nach	Absatz	2	Satz	1	und	3	sind	innerhalb	eines	
Jahres	abzugeben;	die	Frist	beginnt	mit	der	Abgabe	der	Erklärung	nach	Absatz	1.	

	 		 (3)	Die	Erklärungen	nach	Absatz	1	und	2	bedürfen	der	öffentlichen	Beglaubigung.	Sie	sind	dem	für	
ihre	Entgegennahme	zuständigen	Standesbeamten	zu	übersenden.	Die	Erklärungen	können	auch	von	
den	Standesbeamten	beglaubigt	oder	beurkundet	werden.	

	 		 (4)	 Zur	Entgegennahme	der	Erklärung	über	die	Änderung	des	Ehenamens	 ist	 der	 Standesbeamte	
zuständig,	der	das	Familienbuch	der	Ehegatten	 führt;	wird	ein	Familienbuch	nicht	geführt,	 so	 ist	der	
Standesbeamte	zuständig,	der	das	Heiratsbuch	führt.	Der	Standesbeamte	nimmt	auf	Grund	der	Erklä-
rung	die	Eintragung	in	das	von	ihm	geführte	Personenstandsbuch	vor.	

	 		 (5)	Zur	Entgegennahme	der	Erklärung	über	die	Änderung	des	Geburtsnamens	ist	der	Standesbeam-
te	zuständig,	der	das	Geburtenbuch	führt;	er	nimmt	auf	Grund	der	Erklärung	die	Eintragung	in	das	Ge-
burtenbuch	vor.	

	 		 (6)	Haben	die	Ehegatten	die	Ehe	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	geschlossen	und	
wird	ein	Familienbuch	nicht	geführt,	so	ist	der	Standesbeamte	des	Standesamts	I	in	Berlin	zuständig.	Er	
erteilt,	falls	er	kein	Personenstandsbuch	führt,	in	das	auf	Grund	der	Erklärung	eine	Eintragung	vorzu-
nehmen	wäre,	 dem	 Erklärenden	 und	 den	weiter	 von	 der	 Erklärung	 Betroffenen	 eine	 Bescheinigung	
über	 die	 Entgegennahme	 und	 die	Wirkungen	 der	 Erklärung.	 Gleiches	 gilt,	 wenn	 die	 Geburt	 des	 Ab-
kömmlings	nicht	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	beurkundet	ist.	

	 		 (7)	 Der	 Bundesminister	 des	 Innern	wird	 ermächtigt,	 im	 Benehmen	mit	 dem	Bundesminister	 der	
Justiz	und	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	zur	Durchführung	dieses	Gesetzes	Verwaltungsvorschrif-
ten	über	die	nähere	Behandlung	der	Erklärungen	und	die	Mitteilungspflichten	der	Standesbeamten	zu	
erlassen.“	

	 01.01.2023.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	31.	Oktober	2022	(BGBl.	I	S.	1966)	hat	die	
Sätze	5	bis	7	in	§	4	Abs.	3	aufgehoben.	Die	Sätze	5	bis	7	lauteten:	„Wird	mit	der	Erklärung	ein	Antrag	auf	
Eintragung	in	das	Güterrechtsregister	verbunden,	so	hat	das	Kreisgericht	den	Antrag	mit	der	Erklärung	
an	das	Registergericht	weiterzuleiten.	Der	aufgrund	der	Erklärung	fortgeltende	gesetzliche	Güterstand	
ist,	wenn	einer	der	Ehegatten	dies	beantragt,	in	das	Güterrechtsregister	einzutragen.	Wird	der	Antrag	
nur	von	einem	der	Ehegatten	gestellt,	so	soll	das	Registergericht	vor	der	Eintragung	den	anderen	Ehe-
gatten	hören.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	4	Abs.	6	„und	der	Anmeldung	zum	Güterrechtsre-
gister	sowie	für	die	Eintragung	in	das	Güterrechtsregister“	nach	„Absatz	2“	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	§	4a	Abs.	3	„oder	aus	dem	Güterrechtsregister	ergibt,	daß	
eine	Erklärung	nach	§	4	Abs.	2	und	3	abgegeben	oder	Gütergemeinschaft	 vereinbart	worden	 ist“	 am	
Ende	gestrichen.	
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§	2	Verfügungen	von	Todes	wegen	
Die	Errichtung	oder	Aufhebung	einer	Verfügung	von	Todes	wegen	vor	dem	Wirksamwerden	des	

Beitritts	wird	nach	dem	bisherigen	Recht	beurteilt,	 auch	wenn	der	Erblasser	nach	dem	Wirksam-
werden	des	Beitritts	stirbt.	Dies	gilt	auch	für	die	Bindung	des	Erblassers	bei	einem	gemeinschaftli-
chen	 Testament,	 sofern	 das	 Testament	 vor	 dem	Wirksamwerden	 des	 Beitritts	 errichtet	 worden	
ist.137	
	
Art.	236	Einführungsgesetz	–	Internationales	Privatrecht	
§	1	Abgeschlossene	Vorgänge	
Auf	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	abgeschlossene	Vorgänge	bleibt	das	bisherige	Inter-

nationale	Privatrecht	anwendbar.	
§	2	Wirkungen	familienrechtlicher	Rechtsverhältnisse	
Die	Wirkungen	familienrechtlicher	Rechtsverhältnisse	unterliegen	von	dem	Wirksamwerden	des	

Beitritts	an	den	Vorschriften	des	Zweiten	Kapitels	des	Ersten	Teils.	
§	3	Güterstand	
Die	güterrechtlichen	Wirkungen	von	Ehen,	die	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	geschlos-

sen	worden	sind,	unterliegen	von	diesem	Tag	an	dem	Artikel	15	in	der	bis	einschließlich	28.	Januar	
2019	 geltenden	 Fassung;	 dabei	 tritt	 an	 die	 Stelle	 des	 Zeitpunkts	 der	 Eheschließung	 der	 Tag	 des	
Wirksamwerdens	des	Beitritts.	 Soweit	 sich	 allein	 aus	 einem	Wechsel	 des	 anzuwendenden	Rechts	
nach	Satz	1	Ansprüche	wegen	der	Beendigung	des	 früheren	Güterstandes	ergeben	würden,	gelten	
sie	bis	zum	Ablauf	von	zwei	Jahren	nach	Wirksamwerden	des	Beitritts	als	gestundet.138	
	
Art.	237	Bestandsschutz,	Ausschlußfrist	
§	1	Bestandsschutz	
(1)	Fehler	bei	dem	Ankauf,	der	Enteignung	oder	der	sonstigen	Überführung	eines	Grundstücks	

oder	 selbständigen	 Gebäudeeigentums	 in	 Volkseigentum	 sind	 nur	 zu	 beachten,	wenn	 das	 Grund-
stück	 oder	 selbständige	 Gebäudeeigentum	 nach	 den	 allgemeinen	 Rechtsvorschriften,	 Verfahrens-
grundsätzen	und	der	 ordnungsgemäßen	Verwaltungspraxis,	 die	 im	Zeitpunkt	 der	Überführung	 in	
Volkseigentum	hierfür	maßgeblich	waren	(§	4	Abs.	3	Buchstabe	a	Halbsatz	1	des	Vermögensgeset-
zes),	 nicht	 wirksam	 in	 Volkseigentum	 hätte	 überführt	 werden	 können	 oder	 wenn	 die	 mögliche	

	
137		 QUELLE	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anla-

ge	I	Kapitel	III	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	1	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	
die	Vorschrift	eingefügt.	

	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1998.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	2968)	hat	Abs.	2	in	§	1	

neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Anstelle	der	§§	1934a	bis	1934e,	2338a	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	gelten	auch	sonst,	wenn	

das	nichteheliche	Kind	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	 geboren	 ist,	 die	Vorschriften	über	das	
Erbrecht	des	ehelichen	Kindes.“	

	 29.05.2009.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	April	2011	(BGBl.	I	S.	615)	hat	Abs.	2	in	§	1	aufgeho-
ben.	Abs.	2	lautete:	

„(2)	Ist	der	Erblasser	nach	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	gestorben,	so	gelten	in	Ansehung	ei-
nes	nichtehelichen	Kindes,	das	vor	dem	Beitritt	geboren	ist,	die	für	die	erbrechtlichen	Verhältnisse	ei-
nes	ehelichen	Kindes	geltenden	Vorschriften.“	

138		 QUELLE	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anla-

ge	I	Kapitel	III	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	1	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	hat	
die	Vorschrift	eingefügt.	

	 ÄNDERUNGEN	
	 	29.01.2019.—Artikel	2	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2573)	hat	in	§	3	Satz	1	

„in	der	bis	einschließlich	28.	Januar	2019	geltenden	Fassung“	nach	„Artikel	15“	eingefügt.	
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Überführung	in	Volkseigentum	mit	rechtsstaatlichen	Grundsätzen	schlechthin	unvereinbar	war.	Mit	
rechtsstaatlichen	Grundsätzen	schlechthin	unvereinbar	sind	Maßnahmen,	die	 in	schwerwiegender	
Weise	 gegen	 die	 Prinzipien	 der	 Gerechtigkeit,	 der	 Rechtssicherheit	 oder	 der	 Verhältnismäßigkeit	
verstoßen	oder	Willkürakte	im	Einzelfall	dargestellt	haben.	
(2)	 Ist	die	Überführung	 in	Volkseigentum	nach	Maßgabe	von	Absatz	1	unwirksam,	stehen	dem	

Nutzer	des	Grundstücks	die	in	Kapitel	2	in	Verbindung	mit	§	2	des	Sachenrechtsbereinigungsgeset-
zes	 bestimmten	 Ansprüche	 zu,	wenn	 die	 dort	 oder	 die	 in	 den	 nachfolgenden	 Sätzen	 bestimmten	
Voraussetzungen	 gegeben	 sind.	 Eine	 bauliche	 Maßnahme	 ist	 auch	 dann	 anzunehmen,	 wenn	 der	
Nutzer	ein	auf	dem	Grundstück	befindliches	Ein-	oder	Zweifamilienhaus	nach	den	Vorschriften	über	
den	Verkauf	volkseigener	Gebäude	gekauft	hat	oder	das	Grundstück	durch	den	früheren	Rechtsträ-
ger,	 einen	 Zuordnungsempfänger	 oder	 dessen	 Rechtsnachfolger	 der	 gewerblichen	 Nutzung	 zuge-
führt	oder	in	eine	Unternehmenseinheit	einbezogen	worden	ist.	Es	genügt	abweichend	von	§	8	des	
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes,	wenn	die	bauliche	Maßnahme	bis	zu	dem	Tag,	an	dem	eine	Kla-
ge	auf	Herausgabe	des	Grundstücks	oder	auf	Bewilligung	der	Grundbuchberichtigung	rechtshängig	
geworden	ist,	spätestens	bis	zum	24.	Juli	1997,	vorgenommen	oder	begonnen	worden	ist.	
(3)	Für	Sachverhalte,	die	 einen	Tatbestand	des	§	1	des	Vermögensgesetzes	erfüllen,	 gelten	die	

vorstehenden	Absätze	nicht;	hier	gilt	das	Vermögensgesetz.	
§	2	Ausschlußfrist	
(1)	Wer	als	Eigentümer	eines	Grundstücks	oder	Gebäudes	 im	Grundbuch	eingetragen	 ist,	ohne	

daß	er	das	Eigentum	erlangt	hat,	erwirbt	das	Eigentum,	wenn	die	Eintragung	vor	dem	3.	Oktober	
1990	erfolgt	ist	und	sie	bis	zum	Ablauf	des	30.	September	1998	nicht	durch	eine	rechtshängige	Kla-
ge	des	wirklichen	Eigentümers	oder	einen	beim	Grundbuchamt	eingereichten	und	durch	eine	Bewil-
ligung	des	eingetragenen	Eigentümers	oder	die	einstweilige	Verfügung	eines	Gerichts	begründeten	
Antrag	auf	Eintragung	eines	Widerspruchs	angegriffen	worden	 ist.	Zwischenzeitliche	Verfügungen	
über	das	Grundstück	bleiben	unberührt.	Wird	der	Widerspruch	gelöscht,	 ist	die	rechtzeitige	Erhe-
bung	der	Klage	erforderlich.	Gegen	die	unverschuldete	Versäumung	der	Frist	 kann	Wiedereinset-
zung	in	den	vorigen	Stand	nach	den	§§	233	bis	238	der	Zivilprozeßordnung	gewährt	werden.	
(2)	Ist	im	Grundbuch	oder	im	Bestandsblatt	(§	113	Abs.	1	Nr.	5	der	Grundbuchverfügung)	eines	

Grundstücks	oder	Gebäudes	als	Eigentümer	Eigentum	des	Volkes	eingetragen,	ohne	daß	Volkseigen-
tum	entstanden	ist,	so	erwirbt	die	nach	den	Vorschriften	über	die	Abwicklung	des	Volkseigentums	
berechtigte	 juristische	Person	des	öffentlichen	oder	des	Privatrechts	das	Eigentum,	wenn	die	Ein-
tragung	vor	dem	3.	Oktober	1990	erfolgt	ist	und	sie	bis	zum	Ablauf	des	30.	September	1998	nicht	
durch	eine	rechtshängige	Klage	des	wirklichen	Eigentümers	oder	einen	beim	Grundbuchamt	einge-
reichten	und	durch	eine	Bewilligung	des	eingetragenen	Eigentümers	oder	des	Verfügungsbefugten	
(§	8	des	Vermögenszuordnungsgesetzes)	oder	die	einstweilige	Verfügung	eines	Gerichts	begründe-
ten	Antrag	auf	Eintragung	eines	Widerspruchs	angegriffen	worden	ist.	Die	Klage	oder	der	Antrag	auf	
Erlaß	 einer	 einstweiligen	Verfügung	 kann,	wenn	 ein	 Zuordnungsbescheid	 noch	nicht	 erlassen	 ist,	
auch	gegen	den	Verfügungsbefugten	gerichtet	werden.	Absatz	1	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.	
(3)	Ein	Amtswiderspruch	steht	einem	Widerspruch	nach	den	Absätzen	1	und	2	gleich.	
(4)	Die	Vorschriften	über	die	Abwicklung	des	Volkseigentums	sowie	Ansprüche	nach	dem	Ver-

mögensgesetz	und	nach	Artikel	233	§§	11	bis	16	bleiben	unberührt.	Ist	am	24.	Juli	1997	ein	Verfah-
ren	nach	dem	Vermögensgesetz	anhängig	oder	schweben	zu	diesem	Zeitpunkt	Verhandlungen	zwi-
schen	dem	Verfügungsberechtigten	und	einem	früheren	Eigentümer	des	Grundstücks,	so	treten	die	
in	den	Absätzen	1	bis	3	bezeichneten	Wirkungen	erst	nach	Ablauf	eines	Monats	nach	Beendigung	
des	Verfahrens	oder	dem	Abbruch	der	Verhandlungen,	frühestens	jedoch	am	1.	Oktober	1998	ein.	
(5)	Die	vorstehenden	Absätze	 finden	keine	Anwendung,	wenn	die	Betroffenen	vor	dem	24.	 Juli	

1997	 etwas	 Abweichendes	 vereinbart	 haben	 oder	 zwischen	 ihnen	 abweichende	Urteile	 ergangen	
sind.139	

	
139		 QUELLE	
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Siebter	Teil	

Durchführung	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	Verordnungsermächtigungen,		
Länderöffnungsklauseln,	Informationspflichten140	

	
Art.	238	Datenverarbeitung	und	Auskunftspflichten	für	qualifizierte	Mietspiegel	
§	1	Erhebung	und	Übermittlung	von	Daten	
(1)	Zur	Erstellung	eines	qualifizierten	Mietspiegels	dürfen	die	nach	Landesrecht	zuständigen	Be-

hörden	bezogen	auf	das	Gebiet,	für	das	der	Mietspiegel	erstellt	werden	soll,	die	bei	der	Verwaltung	
der	Grundsteuer	bekannt	gewordenen	Namen	und	Anschriften	der	Grundstückseigentümer	von	den	
für	die	Verwaltung	der	Grundsteuer	zuständigen	Behörden	erheben	und	in	sonstiger	Weise	verar-
beiten.	
(2)	Zur	Erstellung	eines	qualifizierten	Mietspiegels	übermittelt	die	Meldebehörde	der	nach	Lan-

desrecht	zuständigen	Behörde	bezogen	auf	das	Gebiet,	für	das	der	Mietspiegel	erstellt	werden	soll,	
auf	Ersuchen	die	nachfolgenden	Daten	aller	volljährigen	Personen:	
1.		Familienname,	
2.		Vornamen	unter	Kennzeichnung	des	gebräuchlichen	Vornamens,	
3.		derzeitige	Anschriften	im	Zuständigkeitsbereich	der	Meldebehörde,	
4.		Einzugsdaten	sowie	
5.		Namen	und	Anschriften	der	Wohnungsgeber.	

Das	Ersuchen	kann	nur	alle	zwei	Jahre	gestellt	werden.	Die	nach	Landesrecht	zuständigen	Behörden	
dürfen	die	in	Satz	1	genannten	Daten	in	dem	zur	Erstellung	eines	qualifizierten	Mietspiegels	erfor-
derlichen	Umfang	erheben	und	in	sonstiger	Weise	verarbeiten.	
(3)	Die	in	den	Absätzen	1	und	2	Satz	1	genannten	Daten	dürfen	auch	von	Stellen	verarbeitet	wer-

den,	die	von	der	nach	Landesrecht	zuständigen	Behörde	damit	beauftragt	wurden,	wenn	die	Daten-
verarbeitung	auf	der	Grundlage	einer	Vereinbarung	nach	Artikel	28	Absatz	3	der	Verordnung	(EU)	
2016/679	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	27.	April	2016	zum	Schutz	natürlicher	
Personen	bei	der	Verarbeitung	personenbezogener	Daten,	zum	freien	Datenverkehr	und	zur	Aufhe-
bung	 der	Richtlinie	 95/46/EG	 (Datenschutz-Grundverordnung)	 (ABl.	 L	 119	 vom	4.5.2016,	 S.	 1;	 L	
314	vom	22.11.2016,	S.	72;	L	127	vom	23.5.2018,	S.	2)	erfolgt.	
(4)	Die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	und	die	in	Absatz	3	bezeichneten	Stellen	haben	die	

nach	den	Absätzen	1	und	2	erhobenen	Daten	unverzüglich	zu	löschen,	sobald	sie	für	die	Erstellung	
des	qualifizierten	Mietspiegels	nicht	mehr	erforderlich	sind,	es	sei	denn,	sie	werden	für	eine	Anpas-
sung	mittels	 Stichprobe	nach	 §	 558d	Absatz	 2	 Satz	 2	 des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	 benötigt.	Die	
nach	den	Absätzen	1	und	2	erhobenen	Daten	sind	spätestens	drei	Jahre	nach	ihrer	Erhebung	zu	lö-
schen.	
(5)	 Zur	 Erstellung	 eines	 qualifizierten	 Mietspiegels	 dürfen	 die	 Statistikstellen	 der	 Gemeinden	

und	der	Gemeindeverbände,	sofern	sie	das	Statistikgeheimnis	gewährleisten,	von	den	Statistischen	

	
	 24.07.1997.—Artikel	2	Abs.	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	1997	(BGBl.	I	S.	1823)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.2009.—Artikel	4	Abs.	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2713)	hat	in	§	2	Abs.	2	

Satz	1	„§	105“	durch	„§	113“	ersetzt.	
140		 QUELLE	
	 01.09.2001.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	 Juli	2001	(BGBl.	 I	S.	1658)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 31.10.2009.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	in	der	Überschrift	des	

Teils	„	,	Informationspflichten“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.09.2013.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1800)	hat	in	der	Überschrift	des	

Teils	„Länderöffnungsklauseln,“	nach	„Verordnungsermächtigungen,“	eingefügt.	
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Ämtern	des	Bundes	und	der	Länder	 folgende	Daten	aus	der	Gebäude-	und	Wohnungszählung	des	
Zensus,	bezogen	auf	das	Gebiet,	für	das	der	Mietspiegel	erstellt	werden	soll,	erheben	und	in	sonsti-
ger	Weise	verarbeiten:	
1.		Erhebungsmerkmale	für	Gebäude	mit	Wohnraum	und	bewohnte	Unterkünfte:	
a)		Gemeinde,	Postleitzahl	und	amtlicher	Gemeindeschlüssel,	
b)		Art	des	Gebäudes,	
c)		Eigentumsverhältnisse,	
d)		Gebäudetyp,	
e)		Baujahr,	
f)		 Heizungsart	und	Energieträger,	
g)		Zahl	der	Wohnungen,	

2.		Erhebungsmerkmale	für	Wohnungen:	
a)		Art	der	Nutzung,	
b)		Leerstandsdauer,	
c)		Fläche	der	Wohnung,	
d)		Zahl	der	Räume,	
e)		Nettokaltmiete,	

3.		Hilfsmerkmale:	
Straße	und	Hausnummer	der	Wohnung.	

Die	Statistikstellen	der	Gemeinden	und	Gemeindeverbände	haben	die	nach	Satz	1	Nummer	3	erho-
benen	 Hilfsmerkmale	 zum	 frühestmöglichen	 Zeitpunkt,	 spätestens	 jedoch	 zwei	 Jahre	 nach	 Erhe-
bung,	zu	löschen.	
§	2	Auskunftspflichten	
(1)	Zur	Erstellung	eines	qualifizierten	Mietspiegels	und	zu	seiner	Anpassung	mittels	Stichprobe	

sind	Eigentümer	und	Mieter	von	Wohnraum	verpflichtet,	der	nach	Landesrecht	zuständigen	Behör-
de	auf	Verlangen	Auskunft	zu	erteilen	darüber,	ob	der	Wohnraum	vermietet	ist,	sowie	über	die	An-
schrift	der	Wohnung.	
(2)	Zur	Erstellung	eines	qualifizierten	Mietspiegels	und	zu	seiner	Anpassung	mittels	Stichprobe	

sind	Vermieter	und	Mieter	von	Wohnraum	verpflichtet,	der	nach	Landesrecht	zuständigen	Behörde	
auf	Verlangen	Auskunft	über	folgende	Merkmale	zu	erteilen:	
1.		Erhebungsmerkmale:	
a)		Beginn	des	Mietverhältnisses,	
b)		Zeitpunkt	und	Art	der	 letzten	Mieterhöhung	mit	Ausnahme	von	Erhöhungen	nach	§	560	
des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	

c)		Festlegungen	der	Miethöhe	durch	Gesetz	oder	im	Zusammenhang	mit	einer	Förderzusage,	
d)		Art	der	Miete	und	Miethöhe,	
e)		Art,	Größe,	Ausstattung,	Beschaffenheit	und	Lage	des	vermieteten	Wohnraums	einschließ-
lich	seiner	energetischen	Ausstattung	und	Beschaffenheit	(§	558	Absatz	2	Satz	1	des	Bür-
gerlichen	Gesetzbuchs),	

f)		 Vorliegen	 besonderer	 Umstände,	 die	 zu	 einer	 Ermäßigung	 der	 Miethöhe	 geführt	 haben,	
insbesondere	Verwandtschaft	zwischen	Vermieter	und	Mieter,	ein	zwischen	Vermieter	und	
Mieter	 bestehendes	 Beschäftigungsverhältnis	 oder	 die	 Übernahme	 besonderer	 Pflichten	
durch	den	Mieter,	

2.		Hilfsmerkmale:	
a)		Anschrift	der	Wohnung,	
b)		Namen	und	Anschriften	der	Mieter	und	Vermieter.	

(3)	Die	Auskunftspflichten	nach	den	Absätzen	1	und	2	bestehen	auch	gegenüber	Stellen,	die	von	
der	nach	Landesrecht	zuständigen	Behörde	mit	der	Erstellung	oder	Anpassung	eines	qualifizierten	
Mietspiegels	nach	§	1	Absatz	3	beauftragt	wurden.	
§	3	Datenverarbeitung	
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(1)	Die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	darf	die	in	§	2	Absatz	1	und	2	genannten	Merkmale	
in	dem	zur	Erstellung	oder	Anpassung	eines	qualifizierten	Mietspiegels	erforderlichen	Umfang	er-
heben	 und	 in	 sonstiger	Weise	 verarbeiten.	 Doppelerhebungen	 sind	 nur	 dann	 zulässig,	 wenn	 be-
gründete	Zweifel	an	der	Richtigkeit	einer	Erhebung	bestehen	oder	wenn	dies	zur	stichprobenarti-
gen	Prüfung	der	Qualität	der	Erhebung	erforderlich	ist.	
(2)	Die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	hat	die	Hilfsmerkmale	des	§	2	Absatz	2	Nummer	2	

von	den	weiteren	erhobenen	Merkmalen	 zum	 frühestmöglichen	Zeitpunkt	 zu	 trennen	und	geson-
dert	zu	verarbeiten.	Die	Hilfsmerkmale	sind	zu	löschen,	sobald	die	Überprüfung	der	Erhebungs-	und	
Hilfsmerkmale	 auf	 ihre	 Schlüssigkeit	 und	 Vollständigkeit	 abgeschlossen	 ist	 und	 sie	 auch	 für	 eine	
Anpassung	des	Mietspiegels	nach	§	558d	Absatz	2	Satz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	nicht	mehr	
benötigt	werden.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	Stellen,	die	von	der	nach	Landesrecht	zuständi-

gen	Behörde	mit	der	Erstellung	oder	Anpassung	eines	qualifizierten	Mietspiegels	nach	§	1	Absatz	3	
beauftragt	worden	sind.	
(4)	Die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	darf	die	nach	Absatz	1	erhobenen	Daten	zu	wis-

senschaftlichen	 Forschungszwecken	 in	 anonymisierter	 Form	 an	 Hochschulen,	 an	 andere	 Einrich-
tungen,	 die	wissenschaftliche	 Forschung	 betreiben,	 und	 an	 öffentliche	 Stellen	 übermitteln.	 Sie	 ist	
befugt,	die	Daten	zu	diesem	Zweck	zu	anonymisieren.	
§	4	Bußgeldvorschriften	
(1)	Ordnungswidrig	 handelt,	wer	 vorsätzlich	 oder	 fahrlässig	 entgegen	 §	 2	Absatz	 1	 oder	2,	 je-

weils	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	3,	eine	Auskunft	nicht,	nicht	rechtzeitig,	nicht	richtig	oder	nicht	
vollständig	erteilt.	
(2)	 Die	 Ordnungswidrigkeit	 kann	mit	 einer	 Geldbuße	 bis	 zu	 fünftausend	 Euro	 geahndet	 wer-

den.141	

	
141		 QUELLE	
	 01.09.2001.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1658)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	66	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Technologie“	durch	„Arbeit“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	96	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 08.09.2015.—Artikel	179	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„und	für	Verbraucherschutz“	nach	„Justiz“	eingefügt	und	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.07.2018.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „Art.	238	Reiserechtliche	Vorschriften	
	 		 (1)	Das	Bundesministerium	der	 Justiz	und	 für	Verbraucherschutz	wird	ermächtigt,	 im	Einverneh-

men	mit	 dem	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	Energie	 durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustim-
mung	des	Bundesrates,	

1.		 soweit	 es	 zum	 Schutz	 des	 Verbrauchers	 bei	 Reisen	 erforderlich	 ist,	 Vorschriften	 zu	 erlassen,	
durch	die	sichergestellt	wird,	
a)		dass	die	Beschreibungen	von	Reisen	keine	irreführenden,	sondern	klare	und	genaue	Angaben	

enthalten	und	
b)		dass	der	Reiseveranstalter	dem	Verbraucher	die	notwendigen	Informationen	erteilt	und	

2.		 soweit	es	zum	Schutz	des	Verbrauchers	vor	Zahlungen	oder	Reisen	ohne	die	vorgeschriebene	Si-
cherung	erforderlich	ist,	den	Inhalt	und	die	Gestaltung	der	Sicherungsscheine	nach	§	651k	Abs.	3	
und	 der	 Nachweise	 nach	 §	 651k	 Abs.	 5	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	 festzulegen	 und	 zu	 be-
stimmen,	wie	der	Reisende	über	das	Bestehen	der	Absicherung	informiert	wird.	

	 Zu	dem	in	Satz	1	Nr.	1	genannten	Zweck	kann	insbesondere	bestimmt	werden,	welche	Angaben	in	ei-
nem	vom	Veranstalter	herausgegebenen	Prospekt	und	in	dem	Reisevertrag	enthalten	sein	müssen	so-
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Art.	239	Länderöffnungsklausel	
Die	Länder	können	durch	Gesetz	bestimmen,	dass	der	Antrag	auf	Erteilung	eines	Erbscheins	der	

notariellen	Beurkundung	bedarf	und	die	Versicherung	an	Eides	statt	nach	§	352	Absatz	3	Satz	3	des	
Gesetzes	 über	 das	 Verfahren	 in	 Familiensachen	 und	 in	 den	 Angelegenheiten	 der	 freiwilligen	 Ge-
richtsbarkeit	und	nach	§	36	Absatz	2	Satz	1	des	Internationalen	Erbrechtsverfahrensgesetzes	vom	
29.	Juni	2015	(BGBl.	I	S.	1042)	nur	von	einem	Notar	abzugeben	ist.142	
	
Art.	240143	

	
wie	welche	 Informationen	der	Reiseveranstalter	dem	Reisenden	vor	dem	Vertragsabschluss	und	vor	
dem	Antritt	der	Reise	geben	muss.	

	 		 (2)	 Der	 Kundengeldabsicherer	 (§	 651k	 Abs.	 2	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs)	 ist	 verpflichtet,	 die	
Beendigung	des	Kundengeldabsicherungsvertrags	der	zuständigen	Behörde	unverzüglich	mitzuteilen.“	

	 QUELLE	
	 01.07.2022.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3515)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
142		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	November	2001	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 31.10.2009.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „Art.	239	Informationspflichten	für	Kreditinstitute	
	 		 Das	Bundesministerium	der	Justiz	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	

Bundesrates	 über	 §	 675a	 Abs.	 1	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	 hinausgehende	 Angaben	 festzulegen,	
über	die	Unternehmen	ihre	Kunden	zu	unterrichten	haben,	soweit	dies	zur	Erfüllung	der	Pflichten	aus	
der	Richtlinie	97/5/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	27.	Januar	1997	über	grenz-
überschreitende	Überweisungen	(ABl.	EG	Nr.	L	43	S.	25)	oder	anderen	Vorschriften	des	Gemeinschafts-
rechts,	die	den	Regelungsbereich	des	§	675a	Abs.	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	betreffen,	erforder-
lich	ist	oder	wird.	Hierbei	kann	auch	die	Form	der	Bekanntgabe	der	Angaben	festgelegt	werden.“	

	 QUELLE	
	 01.09.2013.—Artikel	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1800)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 17.08.2015.—Artikel	15	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	29.	 Juni	2015	(BGBl.	 I	S.	1042)	hat	„§	2356	Absatz	2	

Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs“	durch	„§	352	Absatz	3	Satz	3	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	
Familiensachen	und	 in	den	Angelegenheiten	der	 freiwilligen	Gerichtsbarkeit	und	nach	§	36	Absatz	2	
Satz	1	des	Internationalen	Erbrechtsverfahrensgesetzes	vom	29.	Juni	2015	(BGBl.	I	S.	1042)“	ersetzt.	

143		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	November	2001	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	66	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	„Technologie“	

durch	„Arbeit“	ersetzt.	
	 08.12.2004.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3102)	hat	„und	der	Richtli-

nie	2002/65/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	23.	September	2002	über	den	Fern-
absatz	von	Finanzdienstleistungen	an	Verbraucher	und	zur	Änderung	der	Richtlinie	90/619/EWG	des	
Rates	und	der	Richtlinien	97/7/EG	und	98/27/EG	(ABl.	EG	Nr.	L	271	S.	16)“	nach	„(ABl.	EG	Nr.	L	144		
S.	19)“	eingefügt.	

	 08.11.2006.—Artikel	 96	der	Verordnung	 vom	31.	Oktober	2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2407)	hat	 „Arbeit“	 durch	
„Technologie“	ersetzt.	

	 AUFHEBUNG	
	 15.07.2016.—Artikel	55	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1594)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	

Die	Vorschrift	lautete:	
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	 „Art.	240	Informationspflichten	für	Fernabsatzverträge	
	 		 Das	Bundesministerium	der	Justiz	wird	ermächtigt,	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	

für	Wirtschaft	und	Technologie	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	unter	Be-
achtung	der	vorgeschriebenen	Angaben	nach	der	Richtlinie	97/7/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	
des	Rates	vom	20.	Mai	1997	über	den	Verbraucherschutz	bei	Vertragsabschlüssen	im	Fernabsatz	(ABl.	
EG	Nr.	L	144	S.	19)	und	der	Richtlinie	2002/65/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	
23.	September	2002	über	den	Fernabsatz	von	Finanzdienstleistungen	an	Verbraucher	und	zur	Ände-
rung	der	Richtlinie	90/619/EWG	des	Rates	und	der	Richtlinien	97/7/EG	und	98/27/EG	(ABl.	EG	Nr.	L	
271	S.	16)	festzulegen:	

1.		 über	welche	Einzelheiten	des	Vertrags,	insbesondere	zur	Person	des	Unternehmers,	zur	angebo-
tenen	Leistung	und	zu	den	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen,	Verbraucher	vor	Abschluss	eines	
Fernabsatzvertrags	zu	informieren	sind,	

2.		 welche	Informationen	nach	Nummer	1	Verbrauchern	zu	welchem	Zeitpunkt	in	Textform	mitzu-
teilen	sind	und	

3.		 welche	weiteren	Informationen,	insbesondere	zu	Widerrufs-	und	Kündigungsrechten,	zum	Kun-
dendienst	und	zu	Garantiebedingungen,	Verbrauchern	nach	Vertragsschluss	in	Textform	mitzu-
teilen	und	in	welcher	Weise	sie	hervorzuheben	sind.“	

	 QUELLE	
	 01.04.2020.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	569)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.05.2020.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	15.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	948)	hat	§	5	eingefügt.	
	 31.07.2020.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2020	(BGBl.	I	S.	1643)	hat	§	6	eingefügt.	
	 31.12.2020.—Artikel	10	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3328)	hat	§	7	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.10.2022.—Artikel	6	Abs.	6	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	569)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „Art.	240	Vertragsrechtliche	Regelungen	aus	Anlass	der	COVID-19-Pandemie	
	 §	1	Moratorium	
	 		 (1)	Ein	Verbraucher	hat	das	Recht,	Leistungen	zur	Erfüllung	eines	Anspruchs,	der	 im	Zusammen-

hang	mit	einem	Verbrauchervertrag	steht,	der	ein	Dauerschuldverhältnis	ist	und	vor	dem	8.	März	2020	
geschlossen	wurde,	bis	zum	30.	Juni	2020	zu	verweigern,	wenn	dem	Verbraucher	infolge	von	Umstän-
den,	die	auf	die	Ausbreitung	der	Infektionen	mit	dem	SARS-CoV-2-Virus	(COVID-19-Pandemie)	zurück-
zuführen	sind,	die	Erbringung	der	Leistung	ohne	Gefährdung	seines	angemessenen	Lebensunterhalts	
oder	 des	 angemessenen	 Lebensunterhalts	 seiner	 unterhaltsberechtigten	 Angehörigen	 nicht	 möglich	
wäre.	Das	Leistungsverweigerungsrecht	besteht	in	Bezug	auf	alle	wesentlichen	Dauerschuldverhältnis-
se.	Wesentliche	Dauerschuldverhältnisse	sind	solche,	die	zur	Eindeckung	mit	Leistungen	der	angemes-
senen	Daseinsvorsorge	erforderlich	sind.	

	 		 (2)	Ein	Kleinstunternehmen	 im	Sinne	der	Empfehlung	2003/361/EG	der	Kommission	vom	6.	Mai	
2003	betreffend	die	Definition	der	Kleinstunternehmen	sowie	der	kleinen	und	mittleren	Unternehmen	
(ABl.	L	124	vom	20.5.2003,	S.	36)	hat	das	Recht,	Leistungen	zur	Erfüllung	eines	Anspruchs,	der	im	Zu-
sammenhang	mit	einem	Vertrag	steht,	der	ein	Dauerschuldverhältnis	ist	und	vor	dem	8.	März	2020	ge-
schlossen	wurde,	bis	zum	30.	Juni	2020	zu	verweigern,	wenn	infolge	von	Umständen,	die	auf	die	COVID-
19-Pandemie	zurückzuführen	sind,	

1.		 das	Unternehmen	die	Leistung	nicht	erbringen	kann	oder	
2.		 dem	Unternehmen	die	Erbringung	der	Leistung	ohne	Gefährdung	der	wirtschaftlichen	Grundla-

gen	seines	Erwerbsbetriebs	nicht	möglich	wäre.	
	 Das	 Leistungsverweigerungsrecht	 besteht	 in	 Bezug	 auf	 alle	 wesentlichen	 Dauerschuldverhältnisse.	

Wesentliche	Dauerschuldverhältnisse	sind	solche,	die	zur	Eindeckung	mit	Leistungen	zur	angemesse-
nen	Fortsetzung	seines	Erwerbsbetriebs	erforderlich	sind.	

	 		 (3)	 Absatz	 1	 gilt	 nicht,	 wenn	 die	 Ausübung	 des	 Leistungsverweigerungsrechts	 für	 den	 Gläubiger	
seinerseits	unzumutbar	 ist,	da	die	Nichterbringung	der	Leistung	die	wirtschaftliche	Grundlage	seines	
Erwerbsbetriebs	 gefährden	 würde.	 Absatz	 2	 gilt	 nicht,	 wenn	 die	 Ausübung	 des	 Leistungsverweige-
rungsrechts	 für	den	Gläubiger	unzumutbar	 ist,	 da	die	Nichterbringung	der	Leistung	 zu	 einer	Gefähr-
dung	seines	angemessenen	Lebensunterhalts	oder	des	angemessenen	Lebensunterhalts	 seiner	unter-
haltsberechtigten	 Angehörigen	 oder	 der	 wirtschaftlichen	 Grundlagen	 seines	 Erwerbsbetriebs	 führen	
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würde.	 Wenn	 das	 Leistungsverweigerungsrecht	 nach	 Satz	 1	 oder	 2	 ausgeschlossen	 ist,	 steht	 dem	
Schuldner	das	Recht	zur	Kündigung	zu.	

	 		 (4)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	ferner	nicht	im	Zusammenhang	
1.		 mit	Miet-	und	Pachtverträgen	nach	§	2,	mit	Darlehensverträgen	sowie	
2.		 mit	arbeitsrechtlichen	Ansprüchen.	

	 		 (5)	Von	den	Absätzen	1	und	2	kann	nicht	zum	Nachteil	des	Schuldners	abgewichen	werden.	
	 §	2	Beschränkung	der	Kündigung	von	Miet-	und	Pachtverhältnissen	
	 		 (1)	Der	Vermieter	kann	ein	Mietverhältnis	über	Grundstücke	oder	über	Räume	nicht	allein	aus	dem	

Grund	kündigen,	dass	der	Mieter	im	Zeitraum	vom	1.	April	2020	bis	30.	Juni	2020	trotz	Fälligkeit	die	
Miete	nicht	leistet,	sofern	die	Nichtleistung	auf	den	Auswirkungen	der	COVID-19-Pandemie	beruht.	Der	
Zusammenhang	 zwischen	 COVID-19-Pandemie	 und	 Nichtleistung	 ist	 glaubhaft	 zu	 machen.	 Sonstige	
Kündigungsrechte	bleiben	unberührt.	

	 		 (2)	Von	Absatz	1	kann	nicht	zum	Nachteil	des	Mieters	abgewichen	werden.	
	 		 (3)	Die	Absätze	1	und	2	sind	auf	Pachtverhältnisse	entsprechend	anzuwenden.	
	 		 (4)	Die	Absätze	1	bis	3	sind	nur	bis	zum	30.	Juni	2022	anzuwenden.	
	 §	3	Regelungen	zum	Darlehensrecht	
	 		 (1)	Für	Verbraucherdarlehensverträge,	die	vor	dem	15.	März	2020	abgeschlossen	wurden,	gilt,	dass	

Ansprüche	 des	 Darlehensgebers	 auf	 Rückzahlung,	 Zins-	 oder	 Tilgungsleistungen,	 die	 zwischen	 dem	
1.	April	2020	und	dem	30.	Juni	2020	fällig	werden,	mit	Eintritt	der	Fälligkeit	für	die	Dauer	von	drei	Mo-
naten	 gestundet	 werden,	 wenn	 der	 Verbraucher	 aufgrund	 der	 durch	 Ausbreitung	 der	 COVID-19-
Pandemie	 hervorgerufenen	 außergewöhnlichen	 Verhältnisse	 Einnahmeausfälle	 hat,	 die	 dazu	 führen,	
dass	ihm	die	Erbringung	der	geschuldeten	Leistung	nicht	zumutbar	ist.	Nicht	zumutbar	ist	ihm	die	Er-
bringung	der	 Leistung	 insbesondere	dann,	wenn	 sein	 angemessener	 Lebensunterhalt	 oder	der	 ange-
messene	Lebensunterhalt	seiner	Unterhaltsberechtigten	gefährdet	 ist.	Der	Verbraucher	 ist	berechtigt,	
in	dem	in	Satz	1	genannten	Zeitraum	seine	vertraglichen	Zahlungen	zu	den	ursprünglich	vereinbarten	
Leistungsterminen	weiter	zu	erbringen.	Soweit	er	die	Zahlungen	vertragsgemäß	weiter	leistet,	gilt	die	
in	Satz	1	geregelte	Stundung	als	nicht	erfolgt.	

	 		 (2)	 Die	 Vertragsparteien	 können	 von	 Absatz	 1	 abweichende	 Vereinbarungen,	 insbesondere	 über	
mögliche	Teilleistungen,	Zins-	und	Tilgungsanpassungen	oder	Umschuldungen	treffen.	

	 		 (3)	Kündigungen	des	Darlehensgebers	wegen	Zahlungsverzugs,	wegen	wesentlicher	Verschlechte-
rung	der	Vermögensverhältnisse	des	Verbrauchers	oder	der	Werthaltigkeit	einer	für	das	Darlehen	ge-
stellten	Sicherheit	 sind	 im	Fall	des	Absatzes	1	bis	zum	Ablauf	der	Stundung	ausgeschlossen.	Hiervon	
darf	nicht	zu	Lasten	des	Verbrauchers	abgewichen	werden.	

	 		 (4)	Der	Darlehensgeber	soll	dem	Verbraucher	ein	Gespräch	über	die	Möglichkeit	einer	einverständ-
lichen	 Regelung	 und	 über	 mögliche	 Unterstützungsmaßnahmen	 anbieten.	 Für	 dieses	 können	 auch	
Fernkommunikationsmittel	genutzt	werden.	

	 		 (5)	Kommt	eine	einverständliche	Regelung	für	den	Zeitraum	nach	dem	30.	Juni	2020	nicht	zustande,	
verlängert	sich	die	Vertragslaufzeit	um	drei	Monate.	Die	jeweilige	Fälligkeit	der	vertraglichen	Leistun-
gen	wird	um	diese	Frist	hinausgeschoben.	Der	Darlehensgeber	stellt	dem	Verbraucher	eine	Abschrift	
des	Vertrags	zur	Verfügung,	in	der	die	vereinbarten	Vertragsänderungen	oder	die	sich	aus	Satz	1	sowie	
aus	Absatz	1	Satz	1	ergebenden	Vertragsänderungen	berücksichtigt	sind.	

	 		 (6)	Die	Absätze	1	bis	5	gelten	nicht,	wenn	dem	Darlehensgeber	die	Stundung	oder	der	Ausschluss	
der	 Kündigung	 unter	 Berücksichtigung	 aller	 Umstände	 des	 Einzelfalls	 einschließlich	 der	 durch	 die		
COVID-19-Pandemie	verursachten	Veränderungen	der	allgemeinen	Lebensumstände	unzumutbar	ist.	

	 		 (7)	 Die	 Absätze	 1	 bis	 6	 gelten	 entsprechend	 für	 den	 Ausgleich	 und	 den	 Rückgriff	 unter	 Gesamt-
schuldnern	nach	§	426	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs.	

	 		 (8)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesta-
ges	und	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	den	personellen	Anwendungsbereich	der	Absätze	1	bis	7	zu	
ändern	und	insbesondere	Kleinstunternehmen	im	Sinne	von	Artikel	2	Absatz	3	des	Anhangs	der	Emp-
fehlung	 2003/361/EG	 der	 Kommission	 vom	 6.	Mai	 2003	 betreffend	 die	 Definition	 der	 Kleinstunter-
nehmen	sowie	der	kleinen	und	mittleren	Unternehmen	in	den	Anwendungsbereich	einzubeziehen.	

	 §	4	Verordnungsermächtigung	
	 		 (1)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundes-

rates	
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1.		 die	Dauer	des	Leistungsverweigerungsrechts	nach	§	1	bis	längstens	zum	30.	September	2020	zu	

verlängern,	
2.		 die	 in	 §	2	Absatz	1	und	3	 enthaltene	Kündigungsbeschränkung	auf	Zahlungsrückstände	 zu	er-

strecken,	die	 im	Zeitraum	vom	1.	 Juli	2020	bis	 längstens	zum	30.	September	2020	entstanden	
sind,	

3.		 den	in	§	3	Absatz	1	genannten	Zeitraum	bis	zum	30.	September	2020	und	die	in	§	3	Absatz	5	ge-
regelte	Verlängerung	der	Vertragslaufzeit	auf	bis	zu	zwölf	Monate	zu	erstrecken,	

	 wenn	 zu	 erwarten	 ist,	 dass	das	 soziale	 Leben,	 die	wirtschaftliche	Tätigkeit	 einer	Vielzahl	 von	Unter-
nehmen	oder	die	Erwerbstätigkeit	einer	Vielzahl	von	Menschen	durch	die	COVID-19-Pandemie	weiter-
hin	in	erheblichem	Maße	beeinträchtigt	bleibt.	

	 		 (2)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesta-
ges	und	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	die	in	Absatz	1	genannten	Fristen	über	den	30.	September	
2020	hinaus	 zu	 verlängern,	wenn	die	Beeinträchtigungen	 auch	nach	 Inkrafttreten	der	Rechtsverord-
nung	nach	Absatz	1	fortbestehen.	

	 §	5	Gutschein	für	Freizeitveranstaltungen	und	Freizeiteinrichtungen	
	 		 (1)	Wenn	eine	Musik-,	Kultur-,	Sport-	oder	sonstige	Freizeitveranstaltung	aufgrund	der	COVID-19-

Pandemie	nicht	 stattfinden	konnte	oder	kann,	 ist	der	Veranstalter	berechtigt,	dem	 Inhaber	einer	vor	
dem	8.	März	2020	erworbenen	Eintrittskarte	oder	sonstigen	Teilnahmeberechtigung	anstelle	einer	Er-
stattung	des	Eintrittspreises	oder	sonstigen	Entgelts	einen	Gutschein	zu	übergeben.	Umfasst	eine	sol-
che	Eintrittskarte	oder	sonstige	Berechtigung	die	Teilnahme	an	mehreren	Freizeitveranstaltungen	und	
konnte	oder	kann	nur	ein	Teil	dieser	Veranstaltungen	stattfinden,	ist	der	Veranstalter	berechtigt,	dem	
Inhaber	einen	Gutschein	in	Höhe	des	Wertes	des	nicht	genutzten	Teils	zu	übergeben.	

	 		 (2)	 Soweit	 eine	Musik-,	 Kultur-,	 Sport-	 oder	 sonstige	 Freizeiteinrichtung	 aufgrund	der	 COVID-19-
Pandemie	zu	schließen	war	oder	 ist,	 ist	der	Betreiber	berechtigt,	dem	Inhaber	einer	vor	dem	8.	März	
2020	 erworbenen	 Nutzungsberechtigung	 anstelle	 einer	 Erstattung	 des	 Entgelts	 einen	 Gutschein	 zu	
übergeben.	

	 		 (3)	Der	Wert	des	Gutscheins	muss	den	gesamten	Eintrittspreis	oder	das	gesamte	sonstige	Entgelt	
einschließlich	etwaiger	Vorverkaufsgebühren	umfassen.	Für	die	Ausstellung	und	Übersendung	des	Gut-
scheins	dürfen	keine	Kosten	in	Rechnung	gestellt	werden.	

	 		 (4)	Aus	dem	Gutschein	muss	sich	ergeben,	
1.		 dass	dieser	wegen	der	COVID-19-Pandemie	ausgestellt	wurde	und	
2.		 dass	der	 Inhaber	des	Gutscheins	die	Auszahlung	des	Wertes	des	Gutscheins	unter	einer	der	 in	

Absatz	5	genannten	Voraussetzungen	verlangen	kann.	
	 		 (5)	Der	Inhaber	eines	nach	den	Absätzen	1	oder	2	ausgestellten	Gutscheins	kann	von	dem	Veran-

stalter	oder	Betreiber	die	Auszahlung	des	Wertes	des	Gutscheins	verlangen,	wenn	
1.		 der	Verweis	auf	einen	Gutschein	für	ihn	angesichts	seiner	persönlichen	Lebensumstände	unzu-

mutbar	ist	oder	
2.		 er	den	Gutschein	bis	zum	31.	Dezember	2021	nicht	eingelöst	hat.	

	 §	6	Reisegutschein;	Verordnungsermächtigung	
	 		 (1)	Tritt	der	Reisende	oder	der	Reiseveranstalter	wegen	der	COVID-19-Pandemie	nach	§	651h	Ab-

satz	1,	3	und	4	Satz	1	Nummer	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	von	einem	Pauschalreisevertrag	zurück,	
der	vor	dem	8.	März	2020	geschlossen	wurde,	so	kann	der	Reiseveranstalter	dem	Reisenden	statt	der	
Rückerstattung	des	Reisepreises	einen	Reisegutschein	anbieten.	Diese	Möglichkeit	hat	der	Reiseveran-
stalter	auch	dann,	wenn	der	Reisende	oder	der	Reiseveranstalter	den	Rücktritt	unter	den	Vorausset-
zungen	des	Satzes	1	vor	dem	Tag	erklärt	hat,	an	dem	diese	Vorschrift	gemäß	Artikel	3	Absatz	1	Satz	1	
des	Gesetzes	vom	10.	 Juli	2020	 (BGBl.	 I	 S.	1643)	 in	Kraft	getreten	 ist,	und	der	Reiseveranstalter	den	
Reisepreis	nicht	bereits	zurückgezahlt	hat.	Der	Reisende	hat	die	Wahl,	ob	er	das	Angebot	des	Reisever-
anstalters	annimmt	oder	sein	Recht	auf	Rückerstattung	des	Reisepreises	ausübt.	Auf	dieses	Wahlrecht	
hat	der	Reiseveranstalter	ihn	bei	seinem	Angebot	hinzuweisen.	Hat	der	Reisende	schon	vor	dem	Tag,	an	
dem	diese	Vorschrift	gemäß	Artikel	3	Absatz	1	Satz	1	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2020	(BGBl.	I	S.	1643)	in	
Kraft	 getreten	 ist,	 ein	Angebot	 des	Reiseveranstalters	 angenommen,	 das	 unter	 den	Voraussetzungen	
des	Satzes	1	unterbreitet	wurde,	so	kann	er	von	dem	Reiseveranstalter	verlangen,	dass	der	Gutschein	
an	die	Vorgaben	der	Absätze	2	und	3	 angepasst	 oder	 in	 einen	Gutschein	umgetauscht	wird,	 der	den	
Vorgaben	der	Absätze	2	und	3	entspricht.	
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	 		 (2)	Der	Wert	des	Reisegutscheins	muss	den	erhaltenen	Vorauszahlungen	entsprechen.	Für	die	Aus-

stellung,	Übermittlung	und	Einlösung	des	Gutscheins	dürfen	dem	Reisenden	keine	Kosten	in	Rechnung	
gestellt	werden.	

	 		 (3)	Aus	dem	Reisegutschein	muss	sich	neben	dessen	Wert	ergeben,	
1.		 dass	dieser	wegen	der	COVID-19-Pandemie	ausgestellt	wurde,	
2.		 wie	lange	er	gültig	ist,	
3.		 dass	der	Reisende	die	Erstattung	der	geleisteten	Vorauszahlungen	unter	den	in	Absatz	5	genann-

ten	Voraussetzungen	verlangen	kann	sowie	
4.		 dass	der	Reisende	im	Fall	der	Insolvenz	des	Reiseveranstalters	gemäß	Absatz	6	abgesichert	 ist	

und	 etwaige	 zusätzliche	 Leistungsversprechen	 des	 Reiseveranstalters	 von	 der	 Insolvenzsiche-
rung	nicht	umfasst	sind.	

	 		 (4)	Der	Reisegutschein	verliert	spätestens	am	31.	Dezember	2021	seine	Gültigkeit.	
	 		 (5)	Der	Reiseveranstalter	hat	dem	Reisenden	die	geleisteten	Vorauszahlungen	unverzüglich,	spätes-

tens	innerhalb	von	14	Tagen,	zu	erstatten,	wenn	dieser	den	Gutschein	innerhalb	der	Gültigkeitsdauer	
nicht	eingelöst	hat.	

	 		 (6)	Wird	der	Reiseveranstalter	zahlungsunfähig,	wird	über	sein	Vermögen	das	Insolvenzverfahren	
eröffnet	oder	wird	ein	Eröffnungsantrag	mangels	Masse	abgewiesen,	so	kann	der	Reisende	die	unver-
zügliche	 Erstattung	 der	 geleisteten	 Vorauszahlungen	 von	 dem	 im	 Pauschalreisevertrag	 gemäß	 Arti-
kel	250	§	6	Absatz	2	Nummer	3	genannten	Kundengeldabsicherer	verlangen;	 insoweit	findet	die	Vor-
schrift	des	§	651r	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	Anwendung.	Hat	der	Kundengeldabsicherer	seine	Haf-
tung	für	die	von	ihm	in	einem	Geschäftsjahr	insgesamt	zu	erstattenden	Beträge	auf	110	Millionen	Euro	
begrenzt	und	den	Anspruch	des	Reisenden	nach	§	651r	Absatz	3	Satz	4	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	
deshalb	nur	anteilig	befriedigt,	 so	kann	der	Reisende	auf	der	Grundlage	des	Reisegutscheins	von	der	
Bundesrepublik	Deutschland	die	restliche	Erstattung	der	Vorauszahlungen	verlangen.	Der	Reisende	hat	
die	Höhe	der	bereits	erhaltenen	Erstattungsleistung	nachzuweisen.	Soweit	die	Staatskasse	den	Reisen-
den	befriedigt,	gehen	Ansprüche	des	Reisenden	gegen	den	Reiseveranstalter	und	den	Kundengeldabsi-
cherer	auf	die	Staatskasse	über.	 Im	Übrigen	kann	die	Staatskasse	die	Erstattung	davon	abhängig	ma-
chen,	dass	der	Reisende	Erstattungsansprüche	gegen	Dritte,	die	nicht	von	Satz	4	erfasst	werden,	an	die	
Staatskasse	abtritt.	

	 		 (7)	Im	Hinblick	auf	die	ergänzende	staatliche	Absicherung	des	Gutscheins	nach	Absatz	6	Satz	2	kann	
die	Bundesrepublik	Deutschland	von	dem	Reiseveranstalter	eine	Garantieprämie	erheben.	

	 		 (8)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundes-
rates	Einzelheiten	des	Erstattungsverfahrens	und	der	Erhebung	der	Garantieprämien	zu	regeln.	

	 		 (9)	Zuständige	Stelle	für	das	Erstattungsverfahren	nach	Absatz	6	Satz	2	bis	5	ist	das	Bundesministe-
rium	 der	 Justiz	 und	 für	 Verbraucherschutz.	 Das	 Bundesministerium	 der	 Justiz	 und	 für	 Verbraucher-
schutz	kann	die	Aufgabe	dem	Bundesamt	für	Justiz	übertragen.	Das	Bundesministerium	der	Justiz	und	
für	Verbraucherschutz	oder	das	Bundesamt	für	Justiz	kann	sich	bei	der	Erfüllung	seiner	Aufgaben	ge-
eigneter	Dritter	bedienen.	Der	zuständigen	Stelle	für	das	Erstattungsverfahren	wird	zur	Erfüllung	der	
Aufgaben	außerdem	die	Wahrnehmung	des	Zahlungsverkehrs	als	 für	Zahlungen	zuständige	Stelle	ge-
mäß	§	70	der	Bundeshaushaltsordnung	übertragen.	Falls	die	zuständige	Stelle	 sich	zur	Erfüllung	der	
Aufgaben	 eines	 Dritten	 bedient,	 kann	 sie	 auch	 die	Wahrnehmung	 des	 Zahlungsverkehrs	 als	 eine	 für	
Zahlungen	zuständige	Stelle	gemäß	§	70	der	Bundeshaushaltsordnung	an	den	Dritten	übertragen.	Die	
notwendigen	 Bestimmungen	 der	 Bundeshaushaltsordnung	 und	 die	 dazu	 erlassenen	 Ausführungsbe-
stimmungen	 sind	 insoweit	 entsprechend	 anzuwenden.	 Das	 Nähere	 wird	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	
Bundesministerium	der	Finanzen	bestimmt.	

	 		 (10)	Der	Reiseveranstalter	kann	sich	gegenüber	dem	Reisevermittler	nur	darauf	berufen,	dass	der	
vermittelte	Pauschalreisevertrag	nicht	mehr	besteht,	wenn	er	den	Wert	des	Reisegutscheins	auszuzah-
len	hat.	

	 §	7	Störung	der	Geschäftsgrundlage	von	Miet-	und	Pachtverträgen	
	 		 (1)	Sind	vermietete	Grundstücke	oder	vermiete	Räume,	die	keine	Wohnräume	sind,	infolge	staatli-

cher	Maßnahmen	zur	Bekämpfung	der	COVID-19-Pandemie	für	den	Betrieb	des	Mieters	nicht	oder	nur	
mit	erheblicher	Einschränkung	verwendbar,	so	wird	vermutet,	dass	sich	insofern	ein	Umstand	im	Sinne	
des	§	313	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	der	zur	Grundlage	des	Mietvertrags	geworden	 ist,	
nach	Vertragsschluss	schwerwiegend	verändert	hat.	

	 		 (2)	Absatz	1	ist	auf	Pachtverträge	entsprechend	anzuwenden.“	
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Art.	241144	
	
Art.	242	Informationspflichten	bei	Teilzeit-Wohnrechteverträgen,	Verträgen	über		
langfristige	Urlaubsprodukte,	Vermittlungsverträgen	sowie	Tauschsystemverträgen	
§	1	Vorvertragliche	und	vertragliche	Pflichtangaben	
(1)	Als	vorvertragliche	Informationen	nach	§	482	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	für	den	

Abschluss	eines	Teilzeit-Wohnrechtevertrags,	eines	Vertrags	über	ein	langfristiges	Urlaubsprodukt,	
eines	Vermittlungsvertrags	oder	eines	Tauschsystemvertrags	sind	die	Angaben	nach	den	Anhängen	
der	Richtlinie	2008/122/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	14.	Januar	2009	über	
den	 Schutz	 der	 Verbraucher	 im	 Hinblick	 auf	 bestimmte	 Aspekte	 von	 Teilzeitnutzungsverträgen,	
Verträgen	über	 langfristige	Urlaubsprodukte	 sowie	Wiederverkaufs-	und	Tauschverträgen	 (ABl.	 L	
33	vom	3.2.2009,	S.	10)	in	leicht	zugänglicher	Form	zur	Verfügung	zu	stellen,	und	zwar	
1. für	einen	Teilzeit-Wohnrechtevertrag	die	Angaben	nach	Anhang	I	der	Richtlinie,	
2. für	 einen	 Vertrag	 über	 ein	 langfristiges	 Urlaubsprodukt	 die	 Angaben	 nach	 Anhang	 II	 der	
Richtlinie,	

3. für	einen	Vermittlungsvertrag	die	Angaben	nach	Anhang	III	der	Richtlinie,	
4. für	einen	Tauschsystemvertrag	die	Angaben	nach	Anhang	IV	der	Richtlinie.	
(2)	Die	Angaben	in	den	Teilen	1	und	2	der	Anhänge	nach	Absatz	1	Nummer	1	bis	4	sind	in	einem	

Formblatt	nach	den	 in	den	Anhängen	enthaltenen	Mustern	zur	Verfügung	zu	stellen.	Die	Angaben	
nach	Teil	3	des	Anhangs	können	in	das	Formblatt	aufgenommen	oder	auf	andere	Weise	zur	Verfü-
gung	gestellt	werden.	Werden	sie	nicht	 in	das	Formblatt	aufgenommen,	 ist	auf	dem	Formblatt	da-
rauf	hinzuweisen,	wo	die	Angaben	zu	finden	sind.	
§	2	Informationen	über	das	Widerrufsrecht	
Einem	Teilzeit-Wohnrechtevertrag,	einem	Vertrag	über	ein	langfristiges	Urlaubsprodukt,	einem	

Vermittlungsvertrag	oder	einem	Tauschsystemvertrag	ist	ein	Formblatt	gemäß	dem	Muster	in	An-
hang	V	 der	 Richtlinie	 2008/122/EG	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	14.	 Januar	
2009	über	den	Schutz	der	Verbraucher	im	Hinblick	auf	bestimmte	Aspekte	von	Teilzeitnutzungsver-
trägen,	Verträgen	über	 langfristige	Urlaubsprodukte	 sowie	Wiederverkaufs-	und	Tauschverträgen	
(ABl.	L	33	vom	3.2.2009,	S.	10)	in	der	Sprache	nach	§	483	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	

	
144		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	November	2001	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	66	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	„Technologie“	

durch	„Arbeit“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	 96	der	Verordnung	 vom	31.	Oktober	2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2407)	hat	 „Arbeit“	 durch	

„Technologie“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 15.07.2016.—Artikel	55	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1594)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „Art.	241	Informationspflichten	für	Verträge	im	elektronischen	Geschäftsverkehr	
	 		 Das	Bundesministerium	der	Justiz	wird	ermächtigt,	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	

für	Wirtschaft	und	Technologie	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	unter	Be-
achtung	der	vorgeschriebenen	Angaben	nach	der	Richtlinie	2000/31/EG	des	Europäischen	Parlaments	
und	des	Rates	vom	8.	Juni	2000	über	bestimmte	rechtliche	Aspekte	der	Dienste	der	Informationsgesell-
schaft,	 insbesondere	 des	 elektronischen	 Geschäftsverkehrs,	 im	 Binnenmarkt	 („Richtlinie	 über	 den	
elektronischen	Geschäftsverkehr“,	ABl.	EG	Nr.	L	178	S.	1)	festzulegen,	welche	Informationen	dem	Kun-
den	über	technische	Einzelheiten	des	Vertragsschlusses	im	elektronischen	Geschäftsverkehr,	insbeson-
dere	zur	Korrektur	von	Eingabefehlern,	über	den	Zugang	zu	Vertragstext	und	Verhaltenskodizes	sowie	
über	die	Vertragssprache	vor	Abgabe	seiner	Bestellung	zu	erteilen	sind.“	
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beizufügen,	 in	das	die	einschlägigen	 Informationen	zum	Widerrufsrecht	deutlich	und	verständlich	
eingefügt	sind.145	
	
Art.	243	Ver-	und	Entsorgungsbedingungen	
Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesmi-

nisterium	der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bun-
desrates	die	Allgemeinen	Bedingungen	 für	die	Versorgung	mit	Wasser	und	Fernwärme	 sowie	die	
Entsorgung	 von	 Abwasser	 einschließlich	 von	 Rahmenregelungen	 über	 die	 Entgelte	 ausgewogen	
gestalten	und	hierbei	unter	angemessener	Berücksichtigung	der	beiderseitigen	Interessen	
1. die	Bestimmungen	der	Verträge	einheitlich	festsetzen,	
2. Regelungen	über	den	Vertragsschluss,	den	Gegenstand	und	die	Beendigung	der	Verträge	tref-
fen	sowie	

3. die	Rechte	und	Pflichten	der	Vertragsparteien	festlegen.	
Satz	1	gilt	entsprechend	für	Bedingungen	öffentlich-rechtlich	gestalteter	Ver-	und	Entsorgungsver-
hältnisse	mit	Ausnahme	der	Regelung	des	Verwaltungsverfahrens.146	
	
Art.	244	Abschlagszahlungen	beim	Hausbau	
Das	Bundesministerium	der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	wird	ermächtigt,	im	Einvernehmen	

mit	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	
des	Bundesrates	auch	unter	Abweichung	von	§	632a	oder	§	650m	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	zu	
regeln,	welche	Abschlagszahlungen	bei	Werkverträgen	verlangt	werden	können,	die	die	Errichtung	
oder	den	Umbau	eines	Hauses	oder	eines	vergleichbaren	Bauwerks	zum	Gegenstand	haben,	insbe-
sondere	wie	 viele	 Abschläge	 vereinbart	werden	 können,	welche	 erbrachten	 Gewerke	 hierbei	mit	
welchen	Prozentsätzen	der	Gesamtbausumme	angesetzt	werden	können,	welcher	Abschlag	für	eine	

	
145		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	November	2001	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 23.02.2011.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	 Januar	2011	(BGBl.	 I	S.	34)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „Art.	242	Informations-	und	Prospektpflichten	bei	Teilzeit-Wohnrechteverträgen	
	 		 Das	Bundesministerium	der	Justiz	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	

Bundesrates	 unter	 Beachtung	 der	 Richtlinie	 94/47/EG	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	
vom	26.	 Oktober	 1994	 zum	 Schutz	 der	 Erwerber	 im	Hinblick	 auf	 bestimmte	Aspekte	 von	Verträgen	
über	den	Erwerb	von	Teilzeitnutzungsrechten	an	Immobilien	(ABl.	EG	Nr.	L	280	S.	83)	festzulegen,	

1. welche	Angaben	dem	Verbraucher	bei	Teilzeit-Wohnrechteverträgen	gemacht	werden	müssen,	
damit	er	den	 Inhalt	des	Teilzeitwohnrechts	und	die	Einzelheiten	auch	der	Verwaltung	des	Ge-
bäudes,	in	dem	es	begründet	werden	soll,	erfassen	kann,	

2. welche	Angaben	dem	Verbraucher	in	dem	Prospekt	über	Teilzeit-Wohnrechteverträge	zusätzlich	
gemacht	 werden	müssen,	 um	 ihn	 über	 seine	 Rechtsstellung	 beim	 Abschluss	 solcher	 Verträge	
aufzuklären,	und	

3. welche	Angaben	in	einen	Teilzeit-Wohnrechtevertrag	zusätzlich	aufgenommen	werden	müssen,	
um	eindeutig	zu	regeln,	welchen	Umfang	das	Recht	hat,	das	der	Verbraucher	erwerben	soll.“	

146		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	November	2001	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	66	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Satz	1	„Tech-

nologie“	durch	„Arbeit“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	96	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Satz	1	„Arbeit“	

durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 08.09.2015.—Artikel	179	Nr.	3	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Satz	1	

„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt	und	„und	für	Verbraucherschutz“	nach	„Justiz“	eingefügt.	
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in	dem	Vertrag	 enthaltene	Verpflichtung	 zur	Verschaffung	des	Eigentums	angesetzt	werden	kann	
und	welche	Sicherheit	dem	Besteller	hierfür	zu	leisten	ist.147	
	
Art.	245148	
	
Art.	246	Informationspflichten	beim	Verbrauchervertrag		
(1)	 Der	 Unternehmer	 ist,	 sofern	 sich	 diese	 Informationen	 nicht	 aus	 den	 Umständen	 ergeben,	

nach	§	312a	Absatz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	verpflichtet,	dem	Verbraucher	vor	Abgabe	von	
dessen	Vertragserklärung	folgende	Informationen	in	klarer	und	verständlicher	Weise	zur	Verfügung	
zu	stellen:		
1.		die	wesentlichen	Eigenschaften	der	Waren	oder	Dienstleistungen	in	dem	für	den	Datenträger	
und	die	Waren	oder	Dienstleistungen	angemessenen	Umfang,		

2.		seine	Identität,	beispielsweise	seinen	Handelsnamen	und	die	Anschrift	des	Ortes,	an	dem	er	
niedergelassen	ist,	sowie	seine	Telefonnummer,		

3.		den	Gesamtpreis	der	Waren	und	Dienstleistungen	einschließlich	aller	Steuern	und	Abgaben	
oder	in	den	Fällen,	in	denen	der	Preis	auf	Grund	der	Beschaffenheit	der	Ware	oder	Dienstleis-
tung	vernünftigerweise	nicht	im	Voraus	berechnet	werden	kann,	die	Art	der	Preisberechnung	
sowie	gegebenenfalls	alle	zusätzlichen	Fracht-,	Liefer-	oder	Versandkosten	und	alle	sonstigen	
Kosten	oder	in	den	Fällen,	in	denen	diese	Kosten	vernünftigerweise	nicht	im	Voraus	berech-
net	werden	können,	die	Tatsache,	dass	solche	zusätzlichen	Kosten	anfallen	können,		

	
147		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	November	2001	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	66	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	„Technologie“	

durch	„Arbeit“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	 96	der	Verordnung	 vom	31.	Oktober	2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2407)	hat	 „Arbeit“	 durch	

„Technologie“	ersetzt.	
	 01.01.2009.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2022)	hat	„oder	den	Um-

bau“	nach	„Errichtung“	eingefügt.	
	 08.09.2015.—Artikel	 179	Nr.	 4	 der	Verordnung	 vom	31.	August	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 1474)	 hat	 „und	 für	

Verbraucherschutz“	nach	„Justiz“	eingefügt	und	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	 01.01.2018.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	April	2017	(BGBl.	I	S.	969)	hat	„oder	§	650m“	nach	

„§	632a“	eingefügt.	
148		 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	November	2001	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2002.—Artikel	 25	 Abs.	 3	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 Juli	 2002	 (BGBl.	 I	 S.	 2850)	 hat	 in	 Nr.	 1	

„Satz	1“	nach	„§	356	Abs.	1“	durch	„Satz	2“	ersetzt.	
	 11.06.2010.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	in	Nr.	1	„Abs.	2	Satz	1,	

§	356	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1“	durch	„Abs.	3	Satz	1,	§	356	Abs.	2	Satz	2“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3642)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „Art.	245	Belehrung	über	Widerrufs-	und	Rückgaberecht	
	 		 Das	Bundesministerium	der	Justiz	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung,	die	der	Zustimmung	

des	Bundesrates	nicht	bedarf,	
1.	Inhalt	und	Gestaltung	der	dem	Verbraucher	gemäß	§	355	Abs.	3	Satz	1,	§	356	Abs.	2	Satz	2	und	

den	 diese	 ergänzenden	 Vorschriften	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	 mitzuteilenden	 Belehrung	
über	das	Widerrufs-	und	Rückgaberecht	festzulegen	und	

2.	zu	bestimmen,	wie	diese	Belehrung	mit	den	auf	Grund	der	Artikel	240	bis	242	zu	erteilenden	In-
formationen	zu	verbinden	ist.“	
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4.		gegebenenfalls	die	Zahlungs-,	Liefer-	und	Leistungsbedingungen,	den	Termin,	bis	zu	dem	sich	
der	Unternehmer	verpflichtet	hat,	die	Waren	zu	 liefern	oder	die	Dienstleistungen	zu	erbrin-
gen,	sowie	das	Verfahren	des	Unternehmers	zum	Umgang	mit	Beschwerden,		

5.		das	Bestehen	eines	gesetzlichen	Mängelhaftungsrechts	für	die	Waren	oder	die	digitalen	Pro-
dukte	sowie	gegebenenfalls	das	Bestehen	und	die	Bedingungen	von	Kundendienstleistungen	
und	Garantien,		

6.		gegebenenfalls	die	Laufzeit	des	Vertrags	oder	die	Bedingungen	der	Kündigung	unbefristeter	
Verträge	oder	sich	automatisch	verlängernder	Verträge,		

7.	 gegebenenfalls	die	Funktionalität	der	Waren	mit	digitalen	Elementen	oder	der	digitalen	Pro-
dukte,	einschließlich	anwendbarer	technischer	Schutzmaßnahmen,	und	

8.		gegebenenfalls,	soweit	wesentlich,	die	Kompatibilität	und	die	Interoperabilität	der	Waren	mit	
digitalen	Elementen	oder	der	digitalen	Produkte,	soweit	diese	Informationen	dem	Unterneh-
mer	bekannt	sind	oder	bekannt	sein	müssen.		

(2)	Absatz	1	ist	nicht	anzuwenden	auf	Verträge,	die	Geschäfte	des	täglichen	Lebens	zum	Gegen-
stand	haben	und	bei	Vertragsschluss	sofort	erfüllt	werden.		
(3)	 Steht	 dem	 Verbraucher	 ein	Widerrufsrecht	 zu,	 ist	 der	 Unternehmer	 verpflichtet,	 den	 Ver-

braucher	in	Textform	über	sein	Widerrufsrecht	zu	belehren.	Die	Widerrufsbelehrung	muss	deutlich	
gestaltet	sein	und	dem	Verbraucher	seine	wesentlichen	Rechte	in	einer	dem	benutzten	Kommunika-
tionsmittel	angepassten	Weise	deutlich	machen.	Sie	muss	Folgendes	enthalten:		
1.		einen	Hinweis	auf	das	Recht	zum	Widerruf,		
2.		einen	Hinweis	darauf,	 dass	der	Widerruf	durch	Erklärung	gegenüber	dem	Unternehmer	er-
folgt	und	keiner	Begründung	bedarf,		

3.		den	Namen	und	die	 ladungsfähige	Anschrift	desjenigen,	gegenüber	dem	der	Widerruf	zu	er-
klären	ist,	und		

4.		einen	Hinweis	auf	Dauer	und	Beginn	der	Widerrufsfrist	sowie	darauf,	dass	zur	Fristwahrung	
die	rechtzeitige	Absendung	der	Widerrufserklärung	genügt.149	

	
149		 QUELLE	
	 11.06.2010.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1600)	hat	in	§	3	Nr.	3	„§	312e	

Abs.	1	Satz	1	Nr.	1“	durch	„§	312g	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1“	ersetzt.	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3642)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „Art.	246	Informationspflichten	bei	besonderen	Vertriebsformen	
	 §	1	Informationspflichten	bei	Fernabsatzverträgen	
	 		 (1)	Bei	Fernabsatzverträgen	muss	der	Unternehmer	dem	Verbraucher	rechtzeitig	vor	Abgabe	von	

dessen	Vertragserklärung	folgende	Informationen	in	einer	dem	eingesetzten	Fernkommunikationsmit-
tel	entsprechenden	Weise	klar	und	verständlich	und	unter	Angabe	des	geschäftlichen	Zwecks	zur	Ver-
fügung	stellen:	

1.		 seine	Identität,	anzugeben	ist	auch	das	öffentliche	Unternehmensregister,	bei	dem	der	Rechts-
träger	eingetragen	ist,	und	die	zugehörige	Registernummer	oder	gleichwertige	Kennung,	

2.		 die	Identität	eines	Vertreters	des	Unternehmers	in	dem	Mitgliedstaat,	in	dem	der	Verbraucher	
seinen	Wohnsitz	 hat,	wenn	 es	 einen	 solchen	Vertreter	 gibt,	 oder	die	 Identität	 einer	 anderen	
gewerblich	tätigen	Person	als	dem	Anbieter,	wenn	der	Verbraucher	mit	dieser	geschäftlich	zu	
tun	hat,	und	die	Eigenschaft,	in	der	diese	Person	gegenüber	dem	Verbraucher	tätig	wird,	

3.		 die	 ladungsfähige	 Anschrift	 des	 Unternehmers	 und	 jede	 andere	 Anschrift,	 die	 für	 die	 Ge-
schäftsbeziehung	 zwischen	 diesem,	 seinem	 Vertreter	 oder	 einer	 anderen	 gewerblich	 tätigen	
Person	gemäß	Nummer	2	und	dem	Verbraucher	maßgeblich	ist,	bei	juristischen	Personen,	Per-
sonenvereinigungen	oder	Personengruppen	auch	den	Namen	eines	Vertretungsberechtigten,	

4.		 die	wesentlichen	Merkmale	der	Ware	oder	Dienstleistung	 sowie	 Informationen	darüber,	wie	
der	Vertrag	zustande	kommt,	
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5.		 die	Mindestlaufzeit	des	Vertrags,	wenn	dieser	eine	dauernde	oder	regelmäßig	wiederkehrende	

Leistung	zum	Inhalt	hat,	
6.		 einen	Vorbehalt,	eine	in	Qualität	und	Preis	gleichwertige	Leistung	(Ware	oder	Dienstleistung)	

zu	erbringen,	und	einen	Vorbehalt,	die	versprochene	Leistung	im	Fall	ihrer	Nichtverfügbarkeit	
nicht	zu	erbringen,	

7.		 den	Gesamtpreis	der	Ware	oder	Dienstleistung	einschließlich	aller	damit	verbundenen	Preis-
bestandteile	sowie	alle	über	den	Unternehmer	abgeführten	Steuern	oder,	wenn	kein	genauer	
Preis	angegeben	werden	kann,	seine	Berechnungsgrundlage,	die	dem	Verbraucher	eine	Über-
prüfung	des	Preises	ermöglicht,	

8.		 gegebenenfalls	zusätzlich	anfallende	Liefer-	und	Versandkosten	sowie	einen	Hinweis	auf	mög-
liche	weitere	Steuern	oder	Kosten,	die	nicht	über	den	Unternehmer	abgeführt	oder	von	ihm	in	
Rechnung	gestellt	werden,	

9.		 die	Einzelheiten	hinsichtlich	der	Zahlung	und	der	Lieferung	oder	Erfüllung,	
10.		 das	Bestehen	oder	Nichtbestehen	eines	Widerrufs-	oder	Rückgaberechts	sowie	die	Bedingun-

gen,	 Einzelheiten	 der	 Ausübung,	 insbesondere	 den	Namen	 und	 die	 Anschrift	 desjenigen,	 ge-
genüber	dem	der	Widerruf	zu	erklären	ist,	und	die	Rechtsfolgen	des	Widerrufs	oder	der	Rück-
gabe	einschließlich	Informationen	über	den	Betrag,	den	der	Verbraucher	im	Fall	des	Widerrufs	
oder	der	Rückgabe	gemäß	§	357	Abs.	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	für	die	erbrachte	Dienst-
leistung	zu	zahlen	hat,	

11.		 alle	spezifischen	zusätzlichen	Kosten,	die	der	Verbraucher	für	die	Benutzung	des	Fernkommu-
nikationsmittels	 zu	 tragen	 hat,	 wenn	 solche	 zusätzlichen	 Kosten	 durch	 den	 Unternehmer	 in	
Rechnung	gestellt	werden,	und	

12.		 eine	Befristung	der	Gültigkeitsdauer	der	zur	Verfügung	gestellten	Informationen,	beispielswei-
se	die	Gültigkeitsdauer	befristeter	Angebote,	insbesondere	hinsichtlich	des	Preises.	

	 		 (2)	Bei	Fernabsatzverträgen	über	Finanzdienstleistungen	muss	der	Unternehmer	dem	Verbraucher	
rechtzeitig	vor	Abgabe	von	dessen	Vertragserklärung	ferner	folgende	Informationen	in	der	in	Absatz	1	
genannten	Art	und	Weise	zur	Verfügung	stellen:	

1.		 die	Hauptgeschäftstätigkeit	des	Unternehmers	und	die	für	seine	Zulassung	zuständige	Aufsichts-
behörde,	

2.		 gegebenenfalls	den	Hinweis,	dass	sich	die	Finanzdienstleistung	auf	Finanzinstrumente	bezieht,	
die	wegen	ihrer	spezifischen	Merkmale	oder	der	durchzuführenden	Vorgänge	mit	speziellen	Ri-
siken	behaftet	sind	oder	deren	Preis	Schwankungen	auf	dem	Finanzmarkt	unterliegt,	auf	die	der	
Unternehmer	 keinen	Einfluss	 hat,	 und	 dass	 in	 der	Vergangenheit	 erwirtschaftete	 Erträge	 kein	
Indikator	für	künftige	Erträge	sind,	

3.		 die	vertraglichen	Kündigungsbedingungen	einschließlich	etwaiger	Vertragsstrafen,	
4.		 die	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union,	deren	Recht	der	Unternehmer	der	Aufnahme	von	

Beziehungen	zum	Verbraucher	vor	Abschluss	des	Fernabsatzvertrags	zugrunde	legt,	
5.		 eine	Vertragsklausel	über	das	auf	den	Fernabsatzvertrag	anwendbare	Recht	oder	über	das	zu-

ständige	Gericht,	
6.		 die	Sprachen,	in	welchen	die	Vertragsbedingungen	und	die	in	dieser	Vorschrift	genannten	Vorab-

informationen	 mitgeteilt	 werden,	 sowie	 die	 Sprachen,	 in	 welchen	 sich	 der	 Unternehmer	 ver-
pflichtet,	mit	 Zustimmung	 des	 Verbrauchers	 die	 Kommunikation	während	 der	 Laufzeit	 dieses	
Vertrags	zu	führen,	

7.		 einen	 möglichen	 Zugang	 des	 Verbrauchers	 zu	 einem	 außergerichtlichen	 Beschwerde-	 und	
Rechtsbehelfsverfahren	und	gegebenenfalls	die	Voraussetzungen	für	diesen	Zugang	und	

8.		 das	Bestehen	eines	Garantiefonds	oder	anderer	Entschädigungsregelungen,	die	nicht	unter	die	
Richtlinie	94/19/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	30.	Mai	1994	über	Einla-
gensicherungssysteme	(ABl.	EG	Nr.	L	135	S.	5)	und	die	Richtlinie	97/9/EG	des	Europäischen	Par-
laments	und	des	Rates	vom	3.	März	1997	über	Systeme	für	die	Entschädigung	der	Anleger	(ABl.	
EG	Nr.	L	84	S.	22)	fallen.	

	 		 (3)	Bei	Telefongesprächen	hat	der	Unternehmer	dem	Verbraucher	nur	Informationen	nach	Absatz	1	
zur	Verfügung	zu	stellen,	wobei	eine	Angabe	gemäß	Absatz	1	Nr.	3	nur	erforderlich	ist,	wenn	der	Ver-
braucher	eine	Vorauszahlung	zu	 leisten	hat.	Satz	1	gilt	nur,	wenn	der	Unternehmer	den	Verbraucher	
darüber	informiert	hat,	dass	auf	Wunsch	weitere	Informationen	übermittelt	werden	können	und	wel-
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cher	Art	diese	Informationen	sind,	und	der	Verbraucher	ausdrücklich	auf	die	Übermittlung	der	weite-
ren	Informationen	vor	Abgabe	seiner	Vertragserklärung	verzichtet	hat.	

	 §	2	Weitere	Informationspflichten	bei	Fernabsatzverträgen	
	 		 (1)	Der	Unternehmer	hat	dem	Verbraucher	ferner	die	in	Satz	2	bestimmten	Informationen	in	Text-

form	mitzuteilen,	und	zwar	bei	
1.		 Finanzdienstleistungen	 rechtzeitig	 vor	 Abgabe	 von	 dessen	 Vertragserklärung	 oder,	 wenn	 auf	

Verlangen	 des	 Verbrauchers	 der	 Vertrag	 telefonisch	 oder	 unter	 Verwendung	 eines	 anderen	
Fernkommunikationsmittels	 geschlossen	 wird,	 das	 die	 Mitteilung	 in	 Textform	 vor	 Vertrags-
schluss	nicht	gestattet,	unverzüglich	nach	Abschluss	des	Fernabsatzvertrags,	

2.		 sonstigen	 Dienstleistungen	 und	 bei	 der	 Lieferung	 von	Waren	 alsbald,	 spätestens	 bis	 zur	 voll-
ständigen	Erfüllung	des	Vertrags,	bei	Waren	spätestens	bis	zur	Lieferung	an	den	Verbraucher.	

	 Der	Unternehmer	hat	dem	Verbraucher	gemäß	Satz	1	mitzuteilen:	
1.		 die	Vertragsbestimmungen	einschließlich	der	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen,	
2.		 die	in	§	1	Abs.	1	genannten	Informationen,	
3.		 bei	Finanzdienstleistungen	auch	die	in	§	1	Abs.	2	genannten	Informationen	und	
4.		 bei	der	Lieferung	von	Waren	und	sonstigen	Dienstleistungen	ferner	

a)		die	in	§	1	Abs.	2	Nr.	3	genannten	Informationen	bei	Verträgen,	die	ein	Dauerschuldverhältnis	
betreffen	und	für	eine	 längere	Zeit	als	ein	Jahr	oder	für	unbestimmte	Zeit	geschlossen	sind,	
sowie	

b)		Informationen	über	Kundendienst	und	geltende	Gewährleistungs-	und	Garantiebedingungen.	
	 		 (2)	Eine	Mitteilung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	2	in	Verbindung	mit	Absatz	1	Satz	2	ist	entbehrlich	bei	

Dienstleistungen,	die	unmittelbar	durch	Einsatz	von	Fernkommunikationsmitteln	erbracht	werden,	so-
fern	diese	 Leistungen	 in	 einem	Mal	 erfolgen	und	über	 den	Betreiber	 der	 Fernkommunikationsmittel	
abgerechnet	werden.	Der	Verbraucher	muss	sich	in	diesem	Fall	aber	über	die	Anschrift	der	Niederlas-
sung	des	Unternehmers	informieren	können,	bei	der	er	Beanstandungen	vorbringen	kann.	

	 		 (3)	 Zur	 Erfüllung	 seiner	 Informationspflicht	 gemäß	 Absatz	 1	 Satz	 2	 Nr.	 2	 in	 Verbindung	mit	 §	 1		
Abs.	1	Nr.	10	über	das	Bestehen	eines	Widerrufs-	oder	Rückgaberechts	kann	der	Unternehmer	die	 in	
den	Anlagen	1	und	2	für	die	Belehrung	über	das	Widerrufs-	oder	Rückgaberecht	vorgesehenen	Muster	
in	Textform	verwenden.	Soweit	die	nach	Absatz	1	Satz	2	Nr.	2	in	Verbindung	mit	§	1	Abs.	1	Nr.	3	und	10,	
nach	Absatz	1	Satz	2	Nr.	3	in	Verbindung	mit	§	1	Abs.	2	Nr.	3	und	nach	Absatz	1	Satz	2	Nr.	4	Buchstabe	b	
mitzuteilenden	 Informationen	 in	 den	 Vertragsbestimmungen	 einschließlich	 der	 Allgemeinen	 Ge-
schäftsbedingungen	enthalten	sind,	bedürfen	sie	einer	hervorgehobenen	und	deutlich	gestalteten	Form.	

	 §	3	Informationspflichten	bei	Verträgen	im	elektronischen	Geschäftsverkehr	
	 		 Bei	Verträgen	im	elektronischen	Geschäftsverkehr	muss	der	Unternehmer	den	Kunden	unterrichten	

1.		 über	die	einzelnen	technischen	Schritte,	die	zu	einem	Vertragsschluss	führen,	
2.		 darüber,	ob	der	Vertragstext	nach	dem	Vertragsschluss	von	dem	Unternehmer	gespeichert	wird	

und	ob	er	dem	Kunden	zugänglich	ist,	
3.		 darüber,	wie	er	mit	den	gemäß	§	312g	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	

zur	Verfügung	 gestellten	 technischen	Mitteln	Eingabefehler	 vor	Abgabe	der	Vertragserklärung	
erkennen	und	berichtigen	kann,	

4.		 über	die	für	den	Vertragsschluss	zur	Verfügung	stehenden	Sprachen	und	
	 über	 sämtliche	einschlägigen	Verhaltenskodizes,	denen	sich	der	Unternehmer	unterwirft,	 sowie	über	

die	Möglichkeit	eines	elektronischen	Zugangs	zu	diesen	Regelwerken.“	
	 „Art.	246	Informationspflichten	beim	Verbrauchervertrag		
	 		 (1)	Der	Unternehmer	 ist,	sofern	sich	diese	Informationen	nicht	aus	den	Umständen	ergeben,	nach		

§	312a	Absatz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	verpflichtet,	dem	Verbraucher	vor	Abgabe	von	dessen	
Vertragserklärung	folgende	Informationen	in	klarer	und	verständlicher	Weise	zur	Verfügung	zu	stellen:		

1.		 die	wesentlichen	 Eigenschaften	 der	Waren	 oder	 Dienstleistungen	 in	 dem	 für	 den	Datenträger	
und	die	Waren	oder	Dienstleistungen	angemessenen	Umfang,		

2.		 seine	Identität,	beispielsweise	seinen	Handelsnamen	und	die	Anschrift	des	Ortes,	an	dem	er	nie-
dergelassen	ist,	sowie	seine	Telefonnummer,		

3.		 den	Gesamtpreis	der	Waren	und	Dienstleistungen	einschließlich	aller	Steuern	und	Abgaben	oder	
in	den	Fällen,	in	denen	der	Preis	auf	Grund	der	Beschaffenheit	der	Ware	oder	Dienstleistung	ver-
nünftigerweise	nicht	im	Voraus	berechnet	werden	kann,	die	Art	der	Preisberechnung	sowie	ge-
gebenenfalls	alle	zusätzlichen	Fracht-,	Liefer-	oder	Versandkosten	oder	 in	den	Fällen,	 in	denen	
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Art.	246a	Informationspflichten	bei	außerhalb	von	Geschäftsräumen	geschlossenen		
Verträgen	und	Fernabsatzverträgen	mit	Ausnahme	von	Verträgen	über		
Finanzdienstleistungen		
§	1	Informationspflichten		
(1)	Der	Unternehmer	ist	nach	§	312d	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	verpflichtet,	dem	

Verbraucher	folgende	Informationen	zur	Verfügung	zu	stellen:	
1.		 die	wesentlichen	Eigenschaften	der	Waren	oder	Dienstleistungen	in	dem	für	das	Kommuni-

kationsmittel	und	für	die	Waren	und	Dienstleistungen	angemessenen	Umfang,	
2.		 seine	Identität,	beispielsweise	seinen	Handelsnamen,	sowie	die	Anschrift	des	Ortes,	an	dem	

er	 niedergelassen	 ist,	 sowie	 gegebenenfalls	 die	 Identität	 und	 die	 Anschrift	 des	 Unterneh-
mers,	in	dessen	Auftrag	er	handelt,	

3.		 seine	Telefonnummer,	seine	E-Mail-Adresse	sowie	gegebenenfalls	andere	von	ihm	zur	Ver-
fügung	 gestellte	 Online-Kommunikationsmittel,	 sofern	 diese	 gewährleisten,	 dass	 der	 Ver-
braucher	seine	Korrespondenz	mit	dem	Unternehmer,	einschließlich	deren	Datums	und	de-
ren	Uhrzeit,	auf	einem	dauerhaften	Datenträger	speichern	kann,	

	
diese	Kosten	vernünftigerweise	nicht	 im	Voraus	berechnet	werden	können,	die	Tatsache,	dass	
solche	zusätzlichen	Kosten	anfallen	können,		

4.		 gegebenenfalls	 die	 Zahlungs-,	 Liefer-	 und	 Leistungsbedingungen,	 den	 Termin,	 bis	 zu	 dem	 sich	
der	Unternehmer	verpflichtet	hat,	die	Waren	zu	liefern	oder	die	Dienstleistungen	zu	erbringen,	
sowie	das	Verfahren	des	Unternehmers	zum	Umgang	mit	Beschwerden,		

5.		 das	Bestehen	eines	gesetzlichen	Mängelhaftungsrechts	für	die	Waren	und	gegebenenfalls	das	Be-
stehen	und	die	Bedingungen	von	Kundendienstleistungen	und	Garantien,		

6.		 gegebenenfalls	die	Laufzeit	des	Vertrags	oder	die	Bedingungen	der	Kündigung	unbefristeter	Ver-
träge	oder	sich	automatisch	verlängernder	Verträge,		

7.		 gegebenenfalls	 die	 Funktionsweise	 digitaler	 Inhalte,	 einschließlich	 anwendbarer	 technischer	
Schutzmaßnahmen	für	solche	Inhalte,	und		

8.		 gegebenenfalls,	soweit	wesentlich,	Beschränkungen	der	Interoperabilität	und	der	Kompatibilität	
digitaler	 Inhalte	mit	Hard-	und	Software,	 soweit	 diese	Beschränkungen	dem	Unternehmer	be-
kannt	sind	oder	bekannt	sein	müssen.		

	 		 (2)	Absatz	1	ist	nicht	anzuwenden	auf	Verträge,	die	Geschäfte	des	täglichen	Lebens	zum	Gegenstand	
haben	und	bei	Vertragsschluss	sofort	erfüllt	werden.		

	 		 (3)	Steht	dem	Verbraucher	ein	Widerrufsrecht	zu,	 ist	der	Unternehmer	verpflichtet,	den	Verbrau-
cher	in	Textform	über	sein	Widerrufsrecht	zu	belehren.	Die	Widerrufsbelehrung	muss	deutlich	gestal-
tet	sein	und	dem	Verbraucher	seine	wesentlichen	Rechte	in	einer	dem	benutzten	Kommunikationsmit-
tel	angepassten	Weise	deutlich	machen.	Sie	muss	Folgendes	enthalten:		

1.		 einen	Hinweis	auf	das	Recht	zum	Widerruf,		
2.		 einen	Hinweis	darauf,	dass	der	Widerruf	durch	Erklärung	gegenüber	dem	Unternehmer	erfolgt	

und	keiner	Begründung	bedarf,		
3.		 den	Namen	und	die	ladungsfähige	Anschrift	desjenigen,	gegenüber	dem	der	Widerruf	zu	erklä-

ren	ist,	und		
4.		 einen	Hinweis	auf	Dauer	und	Beginn	der	Widerrufsfrist	sowie	darauf,	dass	zur	Fristwahrung	die	

rechtzeitige	Absendung	der	Widerrufserklärung	genügt.“	
	 21.03.2016.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	11.	März	2016	(BGBl.	I	S.	396)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	„und	

alle	sonstigen	Kosten“	nach	„Versandkosten“	eingefügt.	
	 28.05.2022.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3483)	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	

„Waren	und“	durch	„Waren	oder	die	digitalen	Produkte	sowie“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	und	8	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	7	und	8	lauteten:	

7.		 gegebenenfalls	 die	 Funktionsweise	 digitaler	 Inhalte,	 einschließlich	 anwendbarer	 technischer	
Schutzmaßnahmen	für	solche	Inhalte,	und		

8.		 gegebenenfalls,	soweit	wesentlich,	Beschränkungen	der	Interoperabilität	und	der	Kompatibilität	
digitaler	 Inhalte	mit	Hard-	und	Software,	 soweit	diese	Beschränkungen	dem	Unternehmer	be-
kannt	sind	oder	bekannt	sein	müssen.“	
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4.		 zusätzlich	zu	den	Angaben	gemäß	den	Nummern	2	und	3	die	Geschäftsanschrift	des	Unter-
nehmers	und	gegebenenfalls	die	Anschrift	des	Unternehmers,	in	dessen	Auftrag	er	handelt,	
an	die	 sich	der	Verbraucher	mit	 jeder	Beschwerde	wenden	kann,	 falls	diese	Anschrift	 von	
der	Anschrift	nach	Nummer	2	abweicht,	

5.		 den	Gesamtpreis	der	Waren	oder	der	Dienstleistungen,	einschließlich	aller	Steuern	und	Ab-
gaben,	oder	in	den	Fällen,	in	denen	der	Preis	auf	Grund	der	Beschaffenheit	der	Waren	oder	
der	Dienstleistungen	vernünftigerweise	nicht	im	Voraus	berechnet	werden	kann,	die	Art	der	
Preisberechnung,	

6.		 gegebenenfalls	 den	 Hinweis,	 dass	 der	 Preis	 auf	 der	 Grundlage	 einer	 automatisierten	 Ent-
scheidungsfindung	personalisiert	wurde,	

7.		 gegebenenfalls	alle	zusätzlich	zu	dem	Gesamtpreis	nach	Nummer	5	anfallenden	Fracht-,	Lie-
fer-	oder	Versandkosten	und	alle	sonstigen	Kosten,	oder	in	den	Fällen,	in	denen	diese	Kosten	
vernünftigerweise	nicht	im	Voraus	berechnet	werden	können,	die	Tatsache,	dass	solche	zu-
sätzlichen	Kosten	anfallen	können,	

8.		 im	 Falle	 eines	 unbefristeten	 Vertrags	 oder	 eines	 Abonnement-Vertrags	 den	 Gesamtpreis;	
dieser	umfasst	die	pro	Abrechnungszeitraum	anfallenden	Gesamtkosten	und,	wenn	für	einen	
solchen	 Vertrag	 Festbeträge	 in	 Rechnung	 gestellt	 werden,	 ebenfalls	 die	 monatlichen	 Ge-
samtkosten;	wenn	die	Gesamtkosten	vernünftigerweise	nicht	 im	Voraus	berechnet	werden	
können,	ist	die	Art	der	Preisberechnung	anzugeben,	

9.		 die	Kosten	 für	den	Einsatz	des	 für	den	Vertragsabschluss	genutzten	Fernkommunikations-
mittels,	sofern	dem	Verbraucher	Kosten	berechnet	werden,	die	über	die	Kosten	für	die	bloße	
Nutzung	des	Fernkommunikationsmittels	hinausgehen,	

10.		 die	Zahlungs-,	Liefer-	und	Leistungsbedingungen,	den	Termin,	bis	zu	dem	der	Unternehmer	
die	Waren	liefern	oder	die	Dienstleistung	erbringen	muss,	und	gegebenenfalls	das	Verfahren	
des	Unternehmers	zum	Umgang	mit	Beschwerden,	

11.		 das	Bestehen	eines	gesetzlichen	Mängelhaftungsrechts	für	die	Waren	oder	die	digitalen	Pro-
dukte,	

12.		 gegebenenfalls	das	Bestehen	und	die	Bedingungen	von	Kundendienst,	Kundendienstleistun-
gen	und	Garantien,	

13.		 gegebenenfalls	bestehende	einschlägige	Verhaltenskodizes	gemäß	Artikel	2	Buchstabe	f	der	
Richtlinie	2005/29/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	11.	Mai	2005	über	
unlautere	 Geschäftspraktiken	 im	 binnenmarktinternen	 Geschäftsverkehr	 zwischen	 Unter-
nehmen	 und	 Verbrauchern	 und	 zur	 Änderung	 der	 Richtlinie	 84/450/EWG	 des	 Rates,	 der	
Richtlinien	97/7/EG,	98/27/EG	und	2002/65/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Ra-
tes	sowie	der	Verordnung	(EG)	Nr.	2006/2004	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
(ABl.	L	149	vom	11.6.2005,	S.	22;	L	253	vom	25.9.2009,	S.	18),	die	zuletzt	durch	die	Richtli-
nie	(EU)	2019/2161	(ABl.	L	328	vom	18.12.2019,	S.	7)	geändert	worden	ist,	und	wie	Exemp-
lare	davon	erhalten	werden	können,	

14.		 gegebenenfalls	die	Laufzeit	des	Vertrags	oder	die	Bedingungen	der	Kündigung	unbefristeter	
Verträge	oder	sich	automatisch	verlängernder	Verträge,	

15.		 gegebenenfalls	die	Mindestdauer	der	Verpflichtungen,	die	der	Verbraucher	mit	dem	Vertrag	
eingeht,	

16.		 gegebenenfalls	 die	 Tatsache,	 dass	 der	 Unternehmer	 vom	 Verbraucher	 die	 Stellung	 einer	
Kaution	 oder	 die	 Leistung	 anderer	 finanzieller	 Sicherheiten	 verlangen	 kann,	 sowie	 deren	
Bedingungen,	

17.		 gegebenenfalls	 die	 Funktionalität	 der	 Waren	 mit	 digitalen	 Elementen	 oder	 der	 digitalen	
Produkte,	einschließlich	anwendbarer	technischer	Schutzmaßnahmen,	

18.		 gegebenenfalls,	 soweit	wesentlich,	 die	 Kompatibilität	 und	 die	 Interoperabilität	 der	Waren	
mit	digitalen	Elementen	oder	der	digitalen	Produkte,	 soweit	diese	 Informationen	dem	Un-
ternehmer	bekannt	sind	oder	bekannt	sein	müssen,	und	
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19.		 gegebenenfalls,	 dass	 der	 Verbraucher	 ein	 außergerichtliches	 Beschwerde-	 und	 Rechts-
behelfsverfahren,	dem	der	Unternehmer	unterworfen	ist,	nutzen	kann,	und	dessen	Zugangs-
voraussetzungen.	

Wird	der	Vertrag	im	Rahmen	einer	öffentlich	zugänglichen	Versteigerung	geschlossen,	können	an-
stelle	der	Angaben	nach	Satz	1	Nummer	2	bis	4	die	entsprechenden	Angaben	des	Versteigerers	zur	
Verfügung	gestellt	werden.		
(2)	Steht	dem	Verbraucher	ein	Widerrufsrecht	nach	§	312g	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetz-

buchs	zu,	ist	der	Unternehmer	verpflichtet,	den	Verbraucher	zu	informieren		
1.		über	die	Bedingungen,	die	Fristen	und	das	Verfahren	für	die	Ausübung	des	Widerrufsrechts	
nach	§	355	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	 sowie	das	Muster-Widerrufsformular	 in	
der	Anlage	2,		

2.		gegebenenfalls	darüber,	dass	der	Verbraucher	 im	Widerrufsfall	die	Kosten	 für	die	Rücksen-
dung	der	Waren	zu	tragen	hat,	und	bei	Fernabsatzverträgen	zusätzlich	über	die	Kosten	für	die	
Rücksendung	der	Waren,	wenn	die	Waren	auf	Grund	ihrer	Beschaffenheit	nicht	auf	dem	nor-
malen	Postweg	zurückgesendet	werden	können,	und		

3.		darüber,	dass	der	Verbraucher	dem	Unternehmer	bei	einem	Vertrag	über	die	Erbringung	von	
Dienstleistungen,	 für	die	die	Zahlung	eines	Preises	vorgesehen	ist,	oder	über	die	nicht	 in	ei-
nem	bestimmten	Volumen	oder	in	einer	bestimmten	Menge	vereinbarte	Lieferung	von	Was-
ser,	Gas,	Strom	oder	die	Lieferung	von	Fernwärme	einen	angemessenen	Betrag	nach	§	357a	
Absatz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	für	die	vom	Unternehmer	erbrachte	Leistung	schuldet,	
wenn	der	Verbraucher	das	Widerrufsrecht	ausübt,	nachdem	er	auf	Aufforderung	des	Unter-
nehmers	von	diesem	ausdrücklich	den	Beginn	der	Leistung	vor	Ablauf	der	Widerrufsfrist	ver-
langt	hat.		

Der	Unternehmer	kann	diese	 Informationspflichten	dadurch	erfüllen,	 dass	 er	das	 in	der	Anlage	1	
vorgesehene	Muster	für	die	Widerrufsbelehrung	zutreffend	ausgefüllt	in	Textform	übermittelt.		
(3)	Der	Unternehmer	hat	den	Verbraucher	auch	zu	informieren,	wenn		
1.		dem	Verbraucher	nach	§	312g	Absatz	2	Nummer	1,	2,	5	und	7	bis	13	des	Bürgerlichen	Gesetz-
buchs	 ein	Widerrufsrecht	 nicht	 zusteht,	 dass	 der	 Verbraucher	 seine	Willenserklärung	 nicht	
widerrufen	kann,	oder		

2.		das	 Widerrufsrecht	 des	 Verbrauchers	 nach	 §	 312g	 Absatz	 2	 Nummer	 3,	 4	 und	 6	 sowie		
§	356	Absatz	4	und	5	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	vorzeitig	erlöschen	kann,	über	die	Um-
stände,	unter	denen	der	Verbraucher	ein	zu-nächst	bestehendes	Widerrufsrecht	verliert.		

§	2	Erleichterte	Informationspflichten	bei	Reparatur-	und	Instandhaltungsarbeiten		
(1)	Hat	 der	 Verbraucher	 bei	 einem	Vertrag	 über	 Reparatur-	 und	 Instandhaltungsarbeiten,	 der	

außerhalb	 von	 Geschäftsräumen	 geschlossen	 wird,	 bei	 dem	 die	 beiderseitigen	 Leistungen	 sofort	
erfüllt	werden	 und	 die	 vom	 Verbraucher	 zu	 leistende	 Vergütung	 200	 Euro	 nicht	 übersteigt,	 aus-
drücklich	die	Dienste	des	Unternehmers	angefordert,	muss	der	Unternehmer	dem	Verbraucher	le-
diglich	folgende	Informationen	zur	Verfügung	stellen:		
1.		die	Angaben	nach	§	1	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	und	3	sowie	
2.		den	Preis	oder	die	Art	der	Preisberechnung	zusammen	mit	einem	Kostenvoranschlag	über	die	
Gesamtkosten.		

(2)	Ferner	hat	der	Unternehmer	dem	Verbraucher	folgende	Informationen	zur	Verfügung	zu	stel-
len:		
1.		die	wesentlichen	Eigenschaften	der	Waren	oder	Dienstleistungen	in	dem	für	das	Kommunika-
tionsmittel	und	die	Waren	oder	Dienstleistungen	angemessenen	Umfang,		

2.		gegebenenfalls	die	Bedingungen,	die	Fristen	und	das	Verfahren	für	die	Ausübung	des	Wider-
rufsrechts	sowie	das	Muster-Widerrufsformular	in	der	Anlage	2	und		

3.		gegebenenfalls	die	Information,	dass	der	Verbraucher	seine	Willenserklärung	nicht	widerru-
fen	kann,	oder	die	Umstände,	unter	denen	der	Verbraucher	ein	zunächst	bestehendes	Wider-
rufsrecht	vorzeitig	verliert.		
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(3)	Eine	vom	Unternehmer	zur	Verfügung	gestellte	Abschrift	oder	Bestätigung	des	Vertrags	nach		
§	312f	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	muss	alle	nach	§	1	zu	erteilenden	Informationen	ent-
halten.		
§	3	Erleichterte	Informationspflichten	bei	begrenzter	Darstellungsmöglichkeit		
Soll	 ein	 Fernabsatzvertrag	mittels	 eines	 Fernkommunikationsmittels	 geschlossen	 werden,	 das	

nur	begrenzten	Raum	oder	begrenzte	Zeit	 für	die	dem	Verbraucher	zu	erteilenden	 Informationen	
bietet,	ist	der	Unternehmer	verpflichtet,	dem	Verbraucher	mittels	dieses	Fernkommunikationsmit-
tels	zumindest	folgende	Informationen	zur	Verfügung	zu	stellen:		
1.		die	wesentlichen	Eigenschaften	der	Waren	oder	Dienstleistungen,		
2.		die	Identität	des	Unternehmers,		
3.		den	Gesamtpreis	oder	in	den	Fällen,	in	denen	der	Preis	auf	Grund	der	Beschaffenheit	der	Wa-
ren	oder	Dienstleistungen	vernünftigerweise	nicht	im	Voraus	berechnet	werden	kann,	die	Art	
der	Preisberechnung,		

4.		gegebenenfalls	die	Bedingungen,	die	Fristen	und	das	Verfahren	für	die	Ausübung	des	Wider-
rufsrechts	nach	§	355	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	und	

5.		gegebenenfalls	 die	 Vertragslaufzeit	 und	 die	 Bedingungen	 für	 die	 Kündigung	 eines	 Dauer-
schuldverhältnisses.		

Die	weiteren	Angaben	nach	§	1	hat	der	Unternehmer	dem	Verbraucher	 in	geeigneter	Weise	unter	
Beachtung	von	§	4	Absatz	3	zugänglich	zu	machen.		
§	4	Formale	Anforderungen	an	die	Erfüllung	der	Informationspflichten		
(1)	Der	Unternehmer	muss	dem	Verbraucher	die	Informationen	nach	den	§§	1	bis	3	vor	Abgabe	

von	dessen	Vertragserklärung	in	klarer	und	verständlicher	Weise	zur	Verfügung	stellen.		
(2)	Bei	einem	außerhalb	von	Geschäftsräumen	geschlossenen	Vertrag	muss	der	Unternehmer	die	

Informationen	 auf	 Papier	 oder,	wenn	der	Verbraucher	 zustimmt,	 auf	 einem	 anderen	 dauerhaften	
Datenträger	zur	Verfügung	stellen.	Die	Informationen	müssen	lesbar	sein.	Die	Person	des	erklären-
den	Unternehmers	muss	genannt	sein.	Der	Unternehmer	kann	die	Informationen	nach	§	2	Absatz	2	
in	 anderer	 Form	 zur	 Verfügung	 stellen,	 wenn	 sich	 der	 Verbraucher	 hiermit	 ausdrücklich	 einver-
standen	erklärt	hat.		
(3)	Bei	einem	Fernabsatzvertrag	muss	der	Unternehmer	dem	Verbraucher	die	Informationen	in	

einer	den	benutzten	Fernkommunikationsmitteln	angepassten	Weise	zur	Verfügung	stellen.	Soweit	
die	 Informationen	 auf	 einem	dauerhaften	Datenträger	 zur	Verfügung	 gestellt	werden,	müssen	 sie	
lesbar	 sein,	 und	 die	 Person	 des	 erklärenden	 Unternehmers	muss	 genannt	 sein.	 Abweichend	 von		
Satz	1	kann	der	Unternehmer	dem	Verbraucher	die	in	§	3	Satz	2	genannten	Informationen	in	geeig-
neter	Weise	zugänglich	machen.150	

	
		150		 QUELLE	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3642)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2018.—Artikel	2	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	in	§	1	Abs.	3	Nr.	1	

und	2	jeweils	„Satz	1“	nach	„Absatz	2“	gestrichen.	
	 28.05.2022.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	littt.	aaa	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3483)	

hat	Satz	1	in	§	1	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Der	Unternehmer	ist	nach	§	312d	Absatz	1	des	Bür-
gerlichen	Gesetzbuchs	verpflichtet,	dem	Verbraucher	folgende	Informationen	zur	Verfügung	zu	stellen:		

1.		 die	wesentlichen	Eigenschaften	der	Waren	oder	Dienstleistungen	in	dem	für	das	Kommunika-
tionsmittel	und	für	die	Waren	und	Dienstleistungen	angemessenen	Umfang,		

2.		 seine	Identität,	beispielsweise	seinen	Handelsnamen	sowie	die	Anschrift	des	Ortes,	an	dem	er	
niedergelassen	ist,	seine	Telefonnummer	und	gegebenenfalls	seine	Telefaxnummer	und	E-Mail-
Adresse	sowie	gegebenenfalls	die	Anschrift	und	die	Identität	des	Unternehmers,	in	dessen	Auf-
trag	er	handelt,		

3.		 zusätzlich	zu	den	Angaben	gemäß	Nummer	2	die	Geschäftsanschrift	des	Unternehmers	und	ge-
gebenenfalls	die	Anschrift	des	Unternehmers,	in	dessen	Auftrag	er	handelt,	an	die	sich	der	Ver-
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braucher	 mit	 jeder	 Beschwerde	 wenden	 kann,	 falls	 diese	 Anschrift	 von	 der	 Anschrift	 unter	
Nummer	2	abweicht,		

4.		 den	Gesamtpreis	der	Waren	oder	Dienstleistungen	einschließlich	aller	Steuern	und	Abgaben,	
oder	in	den	Fällen,	in	denen	der	Preis	auf	Grund	der	Beschaffenheit	der	Waren	oder	Dienstleis-
tungen	 vernünftigerweise	 nicht	 im	Voraus	 berechnet	werden	 kann,	 die	 Art	 der	 Preisberech-
nung	sowie	gegebenenfalls	alle	zusätzlichen	Fracht-,	Liefer-	oder	Versandkosten	und	alle	sons-
tigen	Kosten,	oder	in	den	Fällen,	in	denen	diese	Kosten	vernünftigerweise	nicht	im	Voraus	be-
rechnet	werden	können,	die	Tatsache,	dass	solche	zusätzlichen	Kosten	anfallen	können,		

5.		 im	Falle	eines	unbefristeten	Vertrags	oder	eines	Abonnement-Vertrags	den	Gesamtpreis;	die-
ser	umfasst	die	pro	Abrechnungszeitraum	anfallenden	Gesamtkosten	und,	wenn	für	einen	sol-
chen	Vertrag	Festbeträge	in	Rechnung	gestellt	werden,	ebenfalls	die	monatlichen	Gesamtkos-
ten;	wenn	die	Gesamtkosten	vernünftigerweise	nicht	im	Voraus	berechnet	werden	können,	ist	
die	Art	der	Preisberechnung	anzugeben,		

6.		 die	Kosten	für	den	Einsatz	des	für	den	Vertragsabschluss	genutzten	Fernkommunikationsmit-
tels,	sofern	dem	Verbraucher	Kosten	berechnet	werden,	die	über	die	Kosten	für	die	bloße	Nut-
zung	des	Fernkommunikationsmittels	hinausgehen,		

7.		 die	Zahlungs-,	Liefer-	und	Leistungsbedingungen,	den	Termin,	bis	zu	dem	der	Unternehmer	die	
Waren	 liefern	oder	die	Dienstleistung	erbringen	muss,	und	gegebenenfalls	das	Verfahren	des	
Unternehmers	zum	Umgang	mit	Beschwerden,		

8.		 das	Bestehen	eines	gesetzlichen	Mängelhaftungsrechts	für	die	Waren,		
9.		 gegebenenfalls	das	Bestehen	und	die	Bedingungen	von	Kundendienst,	Kundendienstleistungen	

und	Garantien,		
10.		 gegebenenfalls	 bestehende	 einschlägige	 Verhaltenskodizes	 gemäß	 Artikel	 2	 Buchstabe	 f	 der	

Richtlinie	2005/29/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	11.	Mai	2005	über	un-
lautere	Geschäftspraktiken	im	binnenmarktinternen	Geschäftsverkehr	zwischen	Unternehmen	
und	 Verbrauchern	 und	 zur	 Änderung	 der	 Richtlinie	 84/450/EWG	 des	 Rates,	 der	 Richtlinien	
97/7/EG,	98/27/EG	und	2002/65/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	sowie	der	
Verordnung	(EG)	Nr.	2006/2004	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	(ABl.	L	149	vom	
11.6.2005,	S.	22)	und	wie	Exemplare	davon	erhalten	werden	können,		

11.		 gegebenenfalls	 die	 Laufzeit	 des	 Vertrags	 oder	 die	 Bedingungen	 der	 Kündigung	 unbefristeter	
Verträge	oder	sich	automatisch	verlängernder	Verträge,		

12.		 gegebenenfalls	 die	Mindestdauer	 der	 Verpflichtungen,	 die	 der	 Verbraucher	mit	 dem	Vertrag	
eingeht,		

13.		 gegebenenfalls	die	Tatsache,	dass	der	Unternehmer	vom	Verbraucher	die	Stellung	einer	Kauti-
on	oder	die	Leistung	anderer	finanzieller	Sicherheiten	verlangen	kann,	sowie	deren	Bedingun-
gen,		

14.		 gegebenenfalls	 die	 Funktionsweise	 digitaler	 Inhalte,	 einschließlich	 anwendbarer	 technischer	
Schutzmaßnahmen	für	solche	Inhalte,		

15.		 gegebenenfalls,	soweit	wesentlich,	Beschränkungen	der	Interoperabilität	und	der	Kompatibili-
tät	digitaler	Inhalte	mit	Hard-	und	Software,	soweit	diese	Beschränkungen	dem	Unternehmer	
bekannt	sind	oder	bekannt	sein	müssen,	und		

16.		 gegebenenfalls,	dass	der	Verbraucher	ein	außergerichtliches	Beschwerde-	und	Rechtsbehelfs-
verfahren,	dem	der	Unternehmer	unterworfen	ist,	nutzen	kann,	und	dessen	Zugangsvorausset-
zungen.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	 lit.	a	 litt.	aa	 littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	 in	§	1	Abs.	1	Satz	2	„und	3“	durch	„bis	4“	
ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	1	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	„	,	für	die	die	Zahlung	eines	
Preises	 vorgesehen	 ist,“	 nach	 „Dienstleistungen“	 eingefügt	 und	 „§	 357	 Absatz	 8“	 durch	 „§	 357a	 Ab-
satz	2“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	§	2	Abs.	1	Nr.	1	„Nummer	2	und“	durch	„Nummer	2	und	3	
sowie“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	§	3	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.	gegebenenfalls	das	Bestehen	eines	Widerrufsrechts	und“.	
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Art.	246b	Informationspflichten	bei	außerhalb	von	Geschäftsräumen	geschlossenen		
Verträgen	und	Fernabsatzverträgen	über	Finanzdienstleistungen		
§	1	Informationspflichten		
(1)	Der	Unternehmer	 ist	nach	§	312d	Absatz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	verpflichtet,	dem	

Verbraucher	rechtzeitig	vor	Abgabe	von	dessen	Vertragserklärung	klar	und	verständlich	und	unter	
Angabe	des	geschäftlichen	Zwecks,	bei	Fernabsatzverträgen	in	einer	dem	benutzten	Fernkommuni-
kationsmittel	angepassten	Weise,	folgende	Informationen	zur	Verfügung	zu	stellen:		
1.		 seine	 Identität,	 anzugeben	 ist	 auch	 das	 öffentliche	 Unternehmensregister,	 bei	 dem	 der	

Rechtsträger	eingetragen	 ist,	und	die	zugehörige	Registernummer	oder	gleichwertige	Ken-
nung,		

2.		 die	Hauptgeschäftstätigkeit	des	Unternehmers	und	die	für	seine	Zulassung	zuständige	Auf-
sichtsbehörde,		

3.		 die	Identität	des	Vertreters	des	Unternehmers	in	dem	Mitgliedstaat,	in	dem	der	Verbraucher	
seinen	Wohnsitz	hat,	wenn	es	einen	solchen	Vertreter	gibt,	oder	die	Identität	einer	anderen	
gewerblich	 tätigen	Person	als	dem	Anbieter,	wenn	der	Verbraucher	mit	dieser	Person	ge-
schäftlich	zu	tun	hat,	und	die	Eigenschaft,	 in	der	diese	Person	gegenüber	dem	Verbraucher	
tätig	wird,		

4.		 die	 ladungsfähige	 Anschrift	 des	 Unternehmers	 und	 jede	 andere	 Anschrift,	 die	 für	 die	 Ge-
schäftsbeziehung	zwischen	diesem,	seinem	Vertreter	oder	einer	anderen	gewerblich	tätigen	
Person	 nach	 Nummer	 3	 und	 dem	 Verbraucher	 maßgeblich	 ist,	 bei	 juristischen	 Personen,	
Personenvereinigungen	oder	Personengruppen	auch	den	Namen	des	Vertretungsberechtig-
ten,		

5.		 die	wesentlichen	Merkmale	der	Finanzdienstleistung	sowie	Informationen	darüber,	wie	der	
Vertrag	zustande	kommt,		

6.		 den	Gesamtpreis	der	Finanzdienstleistung	einschließlich	aller	damit	verbundenen	Preisbe-
standteile	sowie	alle	über	den	Unternehmer	abgeführten	Steuern	oder,	wenn	kein	genauer	
Preis	 angegeben	 werden	 kann,	 seine	 Berechnungsgrundlage,	 die	 dem	 Verbraucher	 eine	
Überprüfung	des	Preises	ermöglicht,		

7.		 gegebenenfalls	zusätzlich	anfallende	Kosten	sowie	einen	Hinweis	auf	mögliche	weitere	Steu-
ern	oder	Kosten,	die	nicht	über	den	Unternehmer	abgeführt	oder	von	ihm	in	Rechnung	ge-
stellt	werden,		

8.		 gegebenenfalls	 den	Hinweis,	 dass	 sich	die	 Finanzdienstleistung	 auf	 Finanzinstrumente	be-
zieht,	die	wegen	ihrer	spezifischen	Merkmale	oder	der	durchzuführenden	Vorgänge	mit	spe-
ziellen	Risiken	behaftet	 sind	oder	deren	Preis	Schwankungen	auf	dem	Finanzmarkt	unter-
liegt,	 auf	 die	der	Unternehmer	keinen	Einfluss	hat,	 und	dass	 in	der	Vergangenheit	 erwirt-
schaftete	Erträge	kein	Indikator	für	künftige	Erträge	sind,		

9.		 gegebenenfalls	eine	Befristung	der	Gültigkeitsdauer	der	zur	Verfügung	gestellten	Informati-
onen,	 beispielsweise	 die	 Gültigkeitsdauer	 befristeter	 Angebote,	 insbesondere	 hinsichtlich	
des	Preises,	

10.		 Einzelheiten	hinsichtlich	der	Zahlung	und	der	Erfüllung,		
11.		 alle	spezifischen	zusätzlichen	Kosten,	die	der	Verbraucher	für	die	Benutzung	des	Fernkom-

munikationsmittels	zu	tragen	hat,	wenn	solche	zusätzlichen	Kosten	durch	den	Unternehmer	
in	Rechnung	gestellt	werden,		

12.		 das	Bestehen	oder	Nichtbestehen	eines	Widerrufsrechts	sowie	die	Bedingungen,	Einzelhei-
ten	der	Ausübung,	insbesondere	Name	und	Anschrift	desjenigen,	gegenüber	dem	der	Wider-
ruf	 zu	 erklären	 ist,	 und	die	Rechtsfolgen	des	Widerrufs	 einschließlich	 Informationen	über	
den	Betrag,	den	der	Verbraucher	im	Falle	des	Widerrufs	nach	§	357b	des	Bürgerlichen	Ge-
setzbuchs	für	die	erbrachte	Leistung	zu	zahlen	hat,		

13.		 die	Mindestlaufzeit	 des	Vertrags,	wenn	dieser	 eine	dauernde	 oder	 regelmäßig	wiederkeh-
rende	Leistung	zum	Inhalt	hat,		
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14.		 gegebenenfalls	die	vertraglichen	Kündigungsbedingungen	einschließlich	etwaiger	Vertrags-
strafen,	

15.		 die	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union,	deren	Recht	der	Unternehmer	der	Aufnahme	
von	Beziehungen	zum	Verbraucher	vor	Abschluss	des	Vertrags	zugrunde	legt,		

16.		 gegebenenfalls	 eine	 Vertragsklausel	 über	 das	 auf	 den	 Vertrag	 anzuwendende	 Recht	 oder	
über	das	zuständige	Gericht,	

17.		 die	Sprachen,	 in	welchen	die	Vertragsbedingungen	und	die	 in	dieser	Vorschrift	 genannten	
Vorabinformationen	mitgeteilt	werden,	sowie	die	Sprachen,	 in	welchen	sich	der	Unterneh-
mer	verpflichtet,	mit	Zustimmung	des	Verbrauchers	die	Kommunikation	während	der	Lauf-
zeit	dieses	Vertrags	zu	führen,		

18.		 den	Hinweis,	ob	der	Verbraucher	ein	außergerichtliches	Beschwerde-	und	Rechtsbehelfsver-
fahren,	dem	der	Unternehmer	unterworfen	ist,	nutzen	kann,	und	gegebenenfalls	dessen	Zu-
gangsvoraussetzungen,	

19.		 gegebenenfalls	das	Bestehen	eines	Garantiefonds	oder	anderer	Entschädigungsregelungen,	
die	 weder	 unter	 die	 Richtlinie	 2014/49/EU	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	
vom	16.	April	2014	über	Einlagensicherungssysteme	 (ABl.	L	173	vom	12.6.2014,	S.	149,	L	
212	vom	18.7.2014,	S.	47;	L	309	vom	30.10.2014,	S.	37)	noch	unter	die	Richtlinie	97/9/EG	
des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	3.	März	1997	über	Systeme	 für	die	Ent-
schädigung	der	Anleger	(ABl.	L	84	vom	26.3.1997,	S.	22)	fallen.	

(2)	Bei	Telefongesprächen	hat	der	Unternehmer	nur	 folgende	 Informationen	zur	Verfügung	zu	
stellen:		
1.		die	Identität	der	Kontaktperson	des	Verbrauchers	und	deren	Verbindung	zum	Unternehmer,		
2.		die	Beschreibung	der	Hauptmerkmale	der	Finanzdienstleistung,		
3.		den	Gesamtpreis,	den	der	Verbraucher	dem	Unternehmer	für	die	Finanzdienstleistung	schul-
det,	einschließlich	aller	über	den	Unternehmer	abgeführten	Steuern,	oder,	wenn	kein	genauer	
Preis	 angegeben	werden	kann,	die	Grundlage	 für	die	Berechnung	des	Preises,	die	dem	Ver-
braucher	eine	Überprüfung	des	Preises	ermöglicht,		

4.		mögliche	weitere	 Steuern	und	Kosten,	 die	nicht	 über	den	Unternehmer	 abgeführt	 oder	 von	
ihm	in	Rechnung	gestellt	werden,	und		

5.		das	Bestehen	oder	Nichtbestehen	eines	Widerrufsrechts	sowie	 für	den	Fall,	dass	ein	Wider-
rufsrecht	besteht,	 auch	die	Widerrufsfrist	und	die	Bedingungen,	Einzelheiten	der	Ausübung	
und	 die	 Rechtsfolgen	 des	Widerrufs	 einschließlich	 Informationen	 über	 den	Betrag,	 den	 der	
Verbraucher	 im	 Falle	 des	Widerrufs	 nach	 §	 357b	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	 für	 die	 er-
brachte	Leistung	zu	zahlen	hat.		

Satz	1	gilt	nur,	wenn	der	Unternehmer	den	Verbraucher	darüber	 informiert	hat,	dass	auf	Wunsch	
weitere	Informationen	übermittelt	werden	können	und	welcher	Art	diese	Informationen	sind,	und	
der	Verbraucher	ausdrücklich	auf	die	Übermittlung	der	weiteren	Informationen	vor	Abgabe	seiner	
Vertragserklärung	verzichtet	hat.		
§	2	Weitere	Informationspflichten		
(1)	Der	Unternehmer	hat	dem	Verbraucher	rechtzeitig	vor	Abgabe	von	dessen	Vertragserklärung	

die	folgenden	Informationen	auf	einem	dauerhaften	Datenträger	mitzuteilen:		
1.		die	Vertragsbestimmungen	einschließlich	der	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	und		
2.		die	in	§	1	Absatz	1	genannten	Informationen.		

Wird	der	Vertrag	auf	Verlangen	des	Verbrauchers	telefonisch	oder	unter	Verwendung	eines	ande-
ren	Fernkommunikationsmittels	geschlossen,	das	die	Mitteilung	auf	einem	dauerhaften	Datenträger	
vor	Vertragsschluss	nicht	gestattet,	hat	der	Unternehmer	dem	Verbraucher	abweichend	von	Satz	1	
die	Informationen	unverzüglich	nach	Abschluss	des	Fernabsatzvertrags	zu	übermitteln.		
(2)	Der	Verbraucher	kann	während	der	Laufzeit	des	Vertrags	vom	Unternehmer	 jederzeit	ver-

langen,	 dass	 dieser	 ihm	 die	 Vertragsbedingungen	 einschließlich	 der	 Allgemeinen	 Geschäftsbedin-
gungen	in	Papierform	zur	Verfügung	stellt.		
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(3)	Zur	Erfüllung	seiner	Informationspflicht	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	in	Verbindung	mit		
§	1	Absatz	1	Nummer	12	über	das	Bestehen	eines	Widerrufsrechts	kann	der	Unternehmer	dem	Ver-
braucher	das	jeweils	einschlägige,	 in	der	Anlage	3,	der	Anlage	3a	oder	der	Anlage	3b	vorgesehene	
Muster	 für	 die	 Widerrufsbelehrung	 bei	 Finanzdienstleistungsverträgen	 zutreffend	 ausgefüllt	 in	
Textform	übermitteln.	In	Fällen	des	Artikels	247	§	1	Absatz	2	Satz	6	kann	der	Unternehmer	zur	Er-
füllung	seiner	Informationspflicht	nach	Artikel	246b	§	2	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	in	Verbindung	
mit	Artikel	246b	§	1	Absatz	1	Nummer	12	über	das	Bestehen	eines	Widerrufsrechts	dem	Verbrau-
cher	das	in	der	Anlage	6	vorgesehene	Muster	für	das	ESIS-Merkblatt	zutreffend	ausgefüllt	in	Text-
form	übermitteln.	Zur	Erfüllung	seiner	Informationspflichten	nach	den	Sätzen	1	und	2	kann	der	Un-
ternehmer	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2021	auch	das	Muster	der	Anlage	3	in	der	Fassung	von	
Artikel	2	Nummer	7	des	Gesetzes	zur	Umsetzung	der	Verbraucherrechterichtlinie	und	zur	Änderung	
des	Gesetzes	 zur	Regelung	 der	Wohnungsvermittlung	 vom	20.	 September	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3642)	
verwenden.151	
	
Art.	246c	Informationspflichten	bei	Verträgen	im	elektronischen	Geschäftsverkehr	
Bei	 Verträgen	 im	 elektronischen	 Geschäftsverkehr	muss	 der	 Unternehmer	 den	 Kunden	 unter-

richten	
1.		über	die	einzelnen	technischen	Schritte,	die	zu	einem	Vertragsschluss	führen,	
2.		darüber,	 ob	 der	 Vertragstext	 nach	 dem	Vertragsschluss	 von	 dem	Unternehmer	 gespeichert	
wird	und	ob	er	dem	Kunden	zugänglich	ist,	

3.		darüber,	wie	er	mit	den	nach	§	312i	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	
zur	Verfügung	gestellten	technischen	Mitteln	Eingabefehler	vor	Abgabe	der	Vertragserklärung	
erkennen	und	berichtigen	kann,	

4.		über	die	für	den	Vertragsschluss	zur	Verfügung	stehenden	Sprachen	und	

	
151		 QUELLE	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3642)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 15.06.2021.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	9.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1666)	hat	Nr.	9	in	§	1	

Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	9	lautete:	
„9.		eine	Befristung	der	Gültigkeitsdauer	der	zur	Verfügung	gestellten	Informationen,	beispielsweise	

die	Gültigkeitsdauer	befristeter	Angebote,	insbesondere	hinsichtlich	des	Preises,“.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	14	in	§	1	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	14	lautete:	

„14.		die	vertraglichen	Kündigungsbedingungen	einschließlich	etwaiger	Vertragsstrafen,“.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	16	in	§	1	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	16	lautete:	

„16.		eine	Vertragsklausel	über	das	auf	den	Vertrag	anwendbare	Recht	oder	über	das	zuständige	Ge-
richt,“.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	18	und	19	in	§	1	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	18	und	19	
lauteten:	

„18.		gegebenenfalls,	dass	der	Verbraucher	ein	außergerichtliches	Beschwerde-	und	Rechtsbehelfs-
verfahren,	dem	der	Unternehmer	unterworfen	ist,	nutzen	kann,	und	dessen	Zugangsvorausset-
zungen	und	

19.		 das	 Bestehen	 eines	 Garantiefonds	 oder	 anderer	 Entschädigungsregelungen,	 die	weder	 unter	
die	Richtlinie	94/19/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	30.	Mai	1994	über	
Einlagensicherungssysteme	(ABl.	L	135	vom	31.5.1994,	S.	5)	noch	unter	die	Richtlinie	97/9/EG	
des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	3.	März	1997	über	Systeme	für	die	Entschä-
digung	der	Anleger	(ABl.	L	84	vom	26.3.1997,	S.	22)	fallen.“	

	 Artikel	2	Nr.	1	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	§	2	Abs.	3	 „in	der	Anlage	3“	durch	„jeweils	ein-
schlägige,	in	der	Anlage	3,	der	Anlage	3a	oder	der	Anlage	3b“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	§	2	Abs.	3	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 28.05.2022.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3483)	hat	in	§	1	Abs.	1	Nr.	12	

und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	5	jeweils	„§	357a“	durch	„§	357b“	ersetzt.	
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5.		über	sämtliche	einschlägigen	Verhaltenskodizes,	denen	sich	der	Unternehmer	unterwirft,	so-
wie	über	die	Möglichkeit	eines	elektronischen	Zugangs	zu	diesen	Regelwerken.152	

	
Art.	246d	Allgemeine	Informationspflichten	für	Betreiber	von	Online-Marktplätzen	
§	1	Informationspflichten	
Der	Betreiber	eines	Online-Marktplatzes	muss	den	Verbraucher	informieren	
1.		zum	Ranking	der	Waren,	Dienstleistungen	oder	digitalen	Inhalte,	die	dem	Verbraucher	als	Er-
gebnis	seiner	Suchanfrage	auf	dem	Online-Marktplatz	präsentiert	werden,	allgemein	über	
a)		die	Hauptparameter	zur	Festlegung	des	Rankings	und	
b)		die	relative	Gewichtung	der	Hauptparameter	zur	Festlegung	des	Rankings	im	Vergleich	zu	
anderen	Parametern,	

2.		 falls	dem	Verbraucher	auf	dem	Online-Marktplatz	das	Ergebnis	eines	Vergleichs	von	Waren,	
Dienstleistungen	oder	digitalen	 Inhalten	präsentiert	wird,	über	die	Anbieter,	die	bei	der	Er-
stellung	des	Vergleichs	einbezogen	wurden,	

3.		gegebenenfalls	darüber,	dass	es	sich	bei	ihm	und	dem	Anbieter	der	Waren,	Dienstleistungen	
oder	 digitalen	 Inhalte	 um	 verbundene	Unternehmen	 im	 Sinne	 von	 §	 15	 des	 Aktiengesetzes	
handelt,	

4.		darüber,	ob	es	sich	bei	dem	Anbieter	der	Waren,	Dienstleistungen	oder	digitalen	Inhalte	nach	
dessen	eigener	Erklärung	gegenüber	dem	Betreiber	des	Online-Marktplatzes	um	einen	Unter-
nehmer	handelt,	

5.		 falls	es	sich	bei	dem	Anbieter	der	Waren,	Dienstleistungen	oder	digitalen	Inhalte	nach	dessen	
eigener	Erklärung	gegenüber	dem	Betreiber	des	Online-Marktplatzes	nicht	um	einen	Unter-
nehmer	handelt,	darüber,	dass	die	besonderen	Vorschriften	für	Verbraucherverträge	auf	den	
Vertrag	nicht	anzuwenden	sind,	

6.		gegebenenfalls	darüber,	 in	welchem	Umfang	der	Anbieter	der	Waren,	Dienstleistungen	oder	
digitalen	Inhalte	sich	des	Betreibers	des	Online-Marktplatzes	bei	der	Erfüllung	von	Verbind-
lichkeiten	aus	dem	Vertrag	mit	dem	Verbraucher	bedient,	und	darüber,	dass	dem	Verbraucher	
hierdurch	 keine	 eigenen	 vertraglichen	 Ansprüche	 gegenüber	 dem	 Betreiber	 des	 Online-
Marktplatzes	entstehen,	und	

7.		 falls	ein	Anbieter	eine	Eintrittsberechtigung	 für	eine	Veranstaltung	weiterverkaufen	will,	ob	
und	gegebenenfalls	in	welcher	Höhe	der	Veranstalter	nach	Angaben	des	Anbieters	einen	Preis	
für	den	Erwerb	dieser	Eintrittsberechtigung	festgelegt	hat.	

§	2	Formale	Anforderungen	
(1)	Der	Betreiber	eines	Online-Marktplatzes	muss	dem	Verbraucher	die	Informationen	nach	§	1	

vor	 Abgabe	 von	 dessen	 Vertragserklärung	 in	 klarer,	 verständlicher	 und	 in	 einer	 den	 benutzten	
Fernkommunikationsmitteln	angepassten	Weise	zur	Verfügung	stellen.	
(2)	Die	Informationen	nach	§	1	Nummer	1	und	2	müssen	dem	Verbraucher	in	einem	bestimmten	

Bereich	 der	Online-Benutzeroberfläche	 zur	Verfügung	 gestellt	werden,	 der	 von	der	Webseite,	 auf	
der	die	Angebote	angezeigt	werden,	unmittelbar	und	leicht	zugänglich	ist.153	
	
Art	246e	Verbotene	Verletzung	von	Verbraucherinteressen	und	Bußgeldvorschriften	
§	1	Verbotene	Verletzung	von	Verbraucherinteressen	im	Zusammenhang	mit		
Verbraucherverträgen	

	
152		 QUELLE	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3642)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
153		 QUELLE	
	 28.05.2022.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3483)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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(1)	Die	Verletzung	von	Verbraucherinteressen	im	Zusammenhang	mit	Verbraucherverträgen,	bei	
der	es	sich	um	einen	weitverbreiteten	Verstoß	gemäß	Artikel	3	Nummer	3	oder	einen	weitverbrei-
teten	Verstoß	mit	Unions-Dimension	gemäß	Artikel	3	Nummer	4	der	Verordnung	(EU)	2017/2394	
des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 12.	 Dezember	 2017	 über	 die	 Zusammenarbeit	
zwischen	den	 für	die	Durchsetzung	der	Verbraucherschutzgesetze	 zuständigen	nationalen	Behör-
den	und	zur	Aufhebung	der	Verordnung	(EG)	Nr.	2006/2004	(ABl.	L	345	vom	27.12.2017,	S.	1),	die	
zuletzt	durch	die	Richtlinie	(EU)	2019/771	(ABl.	L	136	vom	22.5.2019,	S.	28)	geändert	worden	ist,	
handelt,	ist	verboten.	
(2)	Eine	Verletzung	von	Verbraucherinteressen	im	Zusammenhang	mit	Verbraucherverträgen	im	

Sinne	des	Absatzes	1	liegt	vor,	wenn	
1.		 gegenüber	dem	Verbraucher	ein	nach	§	241a	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	nicht	

begründeter	Anspruch	geltend	gemacht	wird,	
2.		 von	 einem	 Unternehmer	 in	 seinen	 Allgemeinen	 Geschäftsbedingungen	 eine	 Bestimmung	

empfohlen	oder	verwendet	wird,	
a)		die	nach	§	309	des	Bürgerlichen	Gesetzbuches	unwirksam	ist	oder	
b)		deren	Empfehlung	oder	Verwendung	gegenüber	Verbrauchern	dem	Unternehmer	durch	
rechtskräftiges	Urteil	untersagt	wurde,	

3.		 eine	 Identität	 oder	 der	 geschäftliche	 Zweck	 eines	 Anrufs	 nicht	 nach	 §	 312a	 Absatz	 1	 des	
Bürgerlichen	Gesetzbuchs	offengelegt	wird,	

4.		 der	Verbraucher	nicht	nach	§	312a	Absatz	2	Satz	1	oder	§	312d	Absatz	1	des	Bürgerlichen	
Gesetzbuchs	informiert	wird,	

5.		 eine	Vereinbarung	nach	§	312a	Absatz	3	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	2,	des	Bürgerli-
chen	Gesetzbuchs	nicht	ausdrücklich	getroffen	wird,	

6.		 eine	nach	§	312a	Absatz	4	Nummer	2	oder	Absatz	5	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	
unwirksame	Vereinbarung	abgeschlossen	wird,	

7.		 von	 dem	 Verbraucher	 entgegen	 §	 312e	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	 die	 Erstattung	 der	
Kosten	verlangt	wird,	

8.		 eine	Abschrift	oder	eine	Bestätigung	des	Vertrags	nach	§	312f	Absatz	1	Satz	1,	auch	in	Ver-
bindung	mit	Satz	2,	oder	nach	Absatz	2	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	nicht	zur	Verfü-
gung	gestellt	wird,	

9.		 im	elektronischen	Geschäftsverkehr	gegenüber	Verbrauchern	
a)		eine	zusätzliche	Angabe	nicht	nach	den	Vorgaben	des	§	312j	Absatz	1	des	Bürgerlichen	
Gesetzbuchs	gemacht	wird,	

b)		eine	Information	nicht	nach	den	Vorgaben	des	§	312j	Absatz	2	des	Bürgerlichen	Gesetz-
buchs	zur	Verfügung	gestellt	wird	oder	

c)		die	Bestellsituation	nicht	nach	den	Vorgaben	des	§	312j	Absatz	3	des	Bürgerlichen	Ge-
setzbuchs	gestaltet	wird,	

10.		 der	Verbraucher	nicht	nach	§	312l	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	informiert	wird,	
11.		 eine	 Sache	 bei	 einem	 Verbrauchsgüterkauf	 nicht	 innerhalb	 einer	 dem	 Unternehmer	 nach	

§	323	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	gesetzten	angemessenen	Frist	geliefert	wird,	
12.		 nach	einem	wirksamen	Widerruf	des	Vertrags	durch	den	Verbraucher	

a)		Inhalte	entgegen	§	327p	Absatz	2	Satz	1	in	Verbindung	mit	§	357	Absatz	8	des	Bürgerli-
chen	Gesetzbuchs	genutzt	werden,	

b)		Inhalte	nicht	nach	§	327p	Absatz	3	Satz	1	in	Verbindung	mit	§	357	Absatz	8	des	Bürgerli-
chen	Gesetzbuchs	bereitgestellt	werden,	

c)		eine	empfangene	Leistung	dem	Verbraucher	nicht	nach	§	355	Absatz	3	Satz	1	in	Verbin-
dung	mit	§	357	Absatz	1	bis	3	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	zurückgewährt	wird	oder	

d)		Ware	nicht	nach	§	357	Absatz	7	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	auf	eigene	Kosten	abgeholt	
wird,	
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13.		 im	 Falle	 eines	 Rücktritts	 des	 Verbrauchers	 von	 einem	Verbrauchsgüterkauf	 eine	 Leistung	
des	Verbrauchers	nicht	nach	§	346	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	zurückgewährt	
wird,	

14.		 der	Zugang	eines	Widerrufs	nicht	nach	§	356	Absatz	1	Satz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	
bestätigt	wird	oder	

15.		 eine	Sache	dem	Verbraucher	nicht	innerhalb	der	nach	§	433	Absatz	1	Satz	1	in	Verbindung	
mit	§	475	Absatz	1	Satz	1	und	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	maßgeblichen	Leistungszeit	
übergeben	wird.	

(3)	 Eine	 Verletzung	 von	 Verbraucherinteressen	 im	 Zusammenhang	mit	 Verbraucherverträgen	
nach	Absatz	1	liegt	auch	vor,	wenn	
1.		eine	Handlung	oder	Unterlassung	die	tatsächlichen	Voraussetzungen	eines	der	in	Absatz	2	ge-
regelten	Fälle	erfüllt	und	

2.		auf	den	Verbrauchervertrag	das	nationale	Recht	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäi-
schen	Union	anwendbar	ist,	welches	eine	Vorschrift	enthält,	die	der	jeweiligen	in	Absatz	2	ge-
nannten	Vorschrift	entspricht.	

§	2	Bußgeldvorschriften	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	entgegen	§	1	Absatz	1	Verbraucher-

interessen	im	Zusammenhang	mit	Verbraucherverträgen	nach	§	1	Absatz	2	oder	3	verletzt.	
(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünfzigtausend	Euro	geahndet	wer-

den.	Gegenüber	einem	Unternehmer,	der	 in	den	von	dem	Verstoß	betroffenen	Mitgliedstaaten	der	
Europäischen	Union	 in	dem	der	Behördenentscheidung	vorausgegangenen	Geschäftsjahr	mehr	als	
eine	Million	zweihundertfünfzigtausend	Euro	Jahresumsatz	erzielt	hat,	kann	eine	höhere	Geldbuße	
verhängt	werden;	diese	darf	4	Prozent	des	Jahresumsatzes	nicht	übersteigen.	Die	Höhe	des	Jahres-
umsatzes	kann	geschätzt	werden.	Liegen	keine	Anhaltspunkte	für	eine	Schätzung	des	Jahresumsat-
zes	vor,	beträgt	das	Höchstmaß	der	Geldbuße	zwei	Millionen	Euro.	Abweichend	von	den	Sätzen	2	
bis	4	 gilt	 gegenüber	 einem	Täter	oder	 einem	Beteiligten,	 der	 im	Sinne	des	 §	9	des	Gesetzes	über	
Ordnungswidrigkeiten	 für	einen	Unternehmer	handelt,	und	gegenüber	einem	Beteiligten	 im	Sinne	
von	§	14	Absatz	1	Satz	2	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten,	der	kein	Unternehmer	 ist,	der	
Bußgeldrahmen	des	Satzes	1.	Das	für	die	Ordnungswidrigkeit	angedrohte	Höchstmaß	der	Geldbuße	
im	Sinne	von	§	30	Absatz	2	Satz	2	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	 ist	das	nach	den	Sät-
zen	1	bis	4	anwendbare	Höchstmaß.	
(3)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	nur	im	Rahmen	einer	koordinierten	Durchsetzungsmaßnahme	

nach	Artikel	21	der	Verordnung	(EU)	2017/2394	geahndet	werden.	
(4)	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Absatz	1	Nummer	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswid-

rigkeiten	ist	das	Umweltbundesamt.154	
	
Art.	247	Informationspflichten	bei	Verbraucherdarlehensverträgen,	entgeltlichen		
Finanzierungshilfen	und	Darlehensvermittlungsverträgen	
§	1	Vorvertragliche	Informationen	bei	Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen	
(1)	 Bei	 einem	 Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag	 muss	 der	 Darlehensgeber	 dem	 Darle-

hensnehmer	mitteilen,	welche	 Informationen	und	Nachweise	er	 innerhalb	welchen	Zeitraums	von	
ihm	benötigt,	um	eine	ordnungsgemäße	Kreditwürdigkeitsprüfung	durchführen	zu	können.	Er	hat	
den	Darlehensnehmer	darauf	hinzuweisen,	dass	eine	Kreditwürdigkeitsprüfung	 für	den	Abschluss	

	
154		 QUELLE	
	 28.05.2022.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3483)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2022.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3433)	hat	in	§	1	Abs.	2	Nr.	10	

„§	312k“	durch	„§	312l“	ersetzt.	
	 01.08.2022.—Artikel	18	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	959)	hat	in	§	2	Abs.	4	„Bundesamt	

für	Justiz“	durch	„Umweltbundesamt“	ersetzt.	
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des	Darlehensvertrags	zwingend	ist	und	nur	durchgeführt	werden	kann,	wenn	die	hierfür	benötig-
ten	Informationen	und	Nachweise	richtig	sind	und	vollständig	beigebracht	werden.	
(2)	Der	Darlehensgeber	muss	dem	Darlehensnehmer	die	vorvertraglichen	Informationen	in	Text-

form	übermitteln,	und	zwar	unverzüglich	nachdem	er	die	Angaben	gemäß	Absatz	1	erhalten	hat	und	
rechtzeitig	vor	Abgabe	der	Vertragserklärung	des	Darlehensnehmers.	Dafür	muss	der	Darlehensge-
ber	das	entsprechend	ausgefüllte	Europäische	Standardisierte	Merkblatt	gemäß	dem	Muster	in	An-
lage	 6	 (ESIS-Merkblatt)	 verwenden.	 Der	Darlehensgeber	 hat	 das	 ESIS-Merkblatt	 auch	 jedem	Ver-
tragsangebot	und	jedem	Vertragsvorschlag,	an	dessen	Bedingungen	er	sich	bindet,	beizufügen.	Dies	
gilt	 nicht,	wenn	der	Darlehensnehmer	 bereits	 ein	Merkblatt	 erhalten	 hat,	 das	 über	 die	 speziellen	
Bedingungen	 des	 Vertragsangebots	 oder	 Vertragsvorschlags	 informiert.	 Jeder	 bindende	 Vertrags-
vorschlag	ist	dem	Darlehensnehmer	in	Textform	zur	Verfügung	zu	stellen.	Ist	der	Darlehensvertrag	
zugleich	 ein	 außerhalb	 von	 Geschäftsräumen	 geschlossener	 Vertrag	 oder	 ein	 Fernabsatzvertrag,	
gelten	mit	der	Übermittlung	des	ESIS-Merkblatts	auch	die	Anforderungen	des	§	312d	Absatz	2	des	
Bürgerlichen	Gesetzbuchs	als	erfüllt.	
(3)	Weitere	vorvertragliche	Informationen	sind,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist,	in	einem	ge-

sonderten	Dokument	zu	erteilen,	das	dem	ESIS-Merkblatt	beigefügt	werden	kann.	Die	weiteren	vor-
vertraglichen	Informationen	müssen	auch	einen	deutlich	gestalteten	Hinweis	darauf	enthalten,	dass	
der	Darlehensgeber	Forderungen	aus	dem	Darlehensvertrag	ohne	Zustimmung	des	Darlehensneh-
mers	abtreten	und	das	Vertragsverhältnis	auf	einen	Dritten	übertragen	darf,	soweit	nicht	die	Abtre-
tung	im	Vertrag	ausgeschlossen	wird	oder	der	Darlehensnehmer	der	Übertragung	zustimmen	muss.	
(4)	Wenn	der	Darlehensgeber	 entscheidet,	 den	Darlehensvertrag	nicht	 abzuschließen,	muss	 er	

dies	dem	Darlehensnehmer	unverzüglich	mitteilen.	
§	2	Form,	Zeitpunkt	und	Muster	der	vorvertraglichen	Informationen	bei		
Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen	
(1)	 Bei	 einem	 Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag	 muss	 der	 Darlehensgeber	 den	 Darle-

hensnehmer	über	die	Einzelheiten	nach	den	§§	3	bis	5	und	8	bis	13	unterrichten,	und	zwar	rechtzei-
tig	vor	Abgabe	der	Vertragserklärung	des	Darlehensnehmers.	Die	Unterrichtung	erfolgt	in	Textform.	
(2)	Für	die	Unterrichtung	nach	Absatz	1	 ist	vorbehaltlich	des	Absatzes	3	die	Europäische	Stan-

dardinformation	für	Verbraucherkredite	gemäß	dem	Muster	in	Anlage	4	zu	verwenden.	
(3)	 Soll	 ein	 Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag	 gemäß	 §	 495	 Absatz	 2	 Nummer	 1	 oder	

§	504	Absatz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	abgeschlossen	werden,	kann	der	Darlehensgeber	zur	
Unterrichtung	die	Europäische	Verbraucherkreditinformation	gemäß	dem	Muster	in	Anlage	5	ver-
wenden.	Verwendet	 der	Darlehensgeber	 das	Muster	 nicht,	 hat	 er	 bei	 der	Unterrichtung	 alle	 nach	
den	§§	3	bis	5	und	8	bis	13	erforderlichen	Angaben	gleichartig	zu	gestalten	und	hervorzuheben.	
(4)	Die	Verpflichtung	zur	Unterrichtung	nach	§	491a	Abs.	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	gilt	als	

erfüllt,	wenn	der	Darlehensgeber	dem	Darlehensnehmer	das	ordnungsgemäß	ausgefüllte	Muster	in	
Textform	übermittelt	hat.	Ist	der	Darlehensvertrag	zugleich	ein	Fernabsatzvertrag	oder	ein	außer-
halb	von	Geschäftsräumen	geschlossener	Vertrag,	gelten	mit	der	Übermittlung	des	entsprechenden	
ausgefüllten	Musters	auch	die	Anforderungen	des	§	312d	Absatz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	als	
erfüllt.	 Die	 in	 diesem	 Absatz	 genannten	 Verpflichtungen	 gelten	 bis	 31.	 Dezember	 2010	 auch	 bei	
Übermittlung	des	Musters	 in	den	Anlage	4	und	5	 in	der	Fassung	des	Gesetzes	zur	Umsetzung	der	
Verbraucherkreditrichtlinie,	des	zivilrechtlichen	Teils	der	Zahlungsdiensterichtlinie	sowie	zur	Neu-
ordnung	 der	 Vorschriften	 über	 das	 Widerrufs-	 und	 Rückgaberecht	 vom	 29.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	
S.	2355)	als	erfüllt.	
§	3	Inhalt	der	vorvertraglichen	Information	bei	Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen	
(1)	Die	Unterrichtung	vor	Vertragsschluss	muss	folgende	Informationen	enthalten:	
1. den	Namen	und	die	Anschrift	des	Darlehensgebers,	
2. die	Art	des	Darlehens,	
3. den	effektiven	Jahreszins,	
4. den	Nettodarlehensbetrag,	
5. den	Sollzinssatz,	
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6. die	Vertragslaufzeit,	
7. Betrag,	Zahl	und	Fälligkeit	der	einzelnen	Teilzahlungen,	
8. den	Gesamtbetrag,	
9. die	Auszahlungsbedingungen,	
10. alle	 sonstigen	 Kosten,	 insbesondere	 in	 Zusammenhang	mit	 der	 Auszahlung	 oder	 der	 Ver-

wendung	eines	Zahlungsinstruments,	mit	dem	sowohl	Zahlungsvorgänge	als	auch	Abhebun-
gen	 getätigt	 werden	 können,	 sowie	 die	 Bedingungen,	 unter	 denen	 die	 Kosten	 angepasst	
werden	können,	

11. den	Verzugszinssatz	und	die	Art	und	Weise	 seiner	etwaigen	Anpassung	 sowie	gegebenen-
falls	anfallende	Verzugskosten,	

12. einen	Warnhinweis	zu	den	Folgen	ausbleibender	Zahlungen,	
13. das	Bestehen	oder	Nichtbestehen	eines	Widerrufsrechts,	
14. das	Recht	des	Darlehensnehmers,	das	Darlehen	vorzeitig	zurückzuzahlen,	
15. die	sich	aus	§	491a	Abs.	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ergebenden	Rechte,	
16. die	sich	aus	§	29	Abs.	7	des	Bundesdatenschutzgesetzes	ergebenden	Rechte.	
(2)	Gesamtbetrag	 ist	die	Summe	aus	Nettodarlehensbetrag	und	Gesamtkosten.	Nettodarlehens-

betrag	 ist	 der	 Höchstbetrag,	 auf	 den	 der	 Darlehensnehmer	 aufgrund	 des	 Darlehensvertrags	 An-
spruch	hat.	Die	Gesamtkosten	und	der	effektive	Jahreszins	sind	nach	§	16	der	Preisangabenverord-
nung	zu	berechnen.	
(3)	Der	Gesamtbetrag	und	der	effektive	Jahreszins	sind	anhand	eines	repräsentativen	Beispiels	

zu	erläutern.	Dabei	sind	sämtliche	in	die	Berechnung	des	effektiven	Jahreszinses	einfließenden	An-
nahmen	anzugeben	und	die	 vom	Darlehensnehmer	genannten	Wünsche	 zu	einzelnen	Vertragsbe-
dingungen	zu	berücksichtigen.	Der	Darlehensgeber	hat	darauf	hinzuweisen,	dass	sich	der	effektive	
Jahreszins	 unter	 Umständen	 erhöht,	 wenn	 der	 Verbraucherdarlehensvertrag	 mehrere	 Auszah-
lungsmöglichkeiten	mit	unterschiedlichen	Kosten	oder	Sollzinssätzen	vorsieht	und	die	Berechnung	
des	 effektiven	 Jahreszinses	 auf	der	Vermutung	beruht,	 dass	die	 für	die	Art	des	Darlehens	übliche	
Auszahlungsmöglichkeit	vereinbart	werde.	
(4)	Die	Angabe	zum	Sollzinssatz	muss	die	Bedingungen	und	den	Zeitraum	für	seine	Anwendung	

sowie	die	Art	und	Weise	seiner	Anpassung	enthalten.	Ist	der	Sollzinssatz	von	einem	Index	oder	Re-
ferenzzinssatz	 abhängig,	 sind	 diese	 anzugeben.	 Sieht	 der	 Verbraucherdarlehensvertrag	 mehrere	
Sollzinssätze	vor,	sind	die	Angaben	für	alle	Sollzinssätze	zu	erteilen.	Sind	im	Fall	des	Satzes	3	Teil-
zahlungen	 vorgesehen,	 ist	 anzugeben,	 in	welcher	 Reihenfolge	 die	 ausstehenden	 Forderungen	 des	
Darlehensgebers,	für	die	unterschiedliche	Sollzinssätze	gelten,	durch	die	Teilzahlungen	getilgt	wer-
den.	
§	4	Weitere	Angaben	bei	der	vorvertraglichen	Information	bei		
Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen	
(1)	 Die	 Unterrichtung	 muss	 bei	 Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen	 folgende	 Angaben	

enthalten,	soweit	sie	für	den	in	Betracht	kommenden	Vertragsabschluss	erheblich	sind:	
1. einen	 Hinweis,	 dass	 der	 Darlehensnehmer	 infolge	 des	 Vertragsabschlusses	 Notarkosten	 zu	
tragen	hat,	

2. Sicherheiten,	die	der	Darlehensgeber	verlangt,	
3. den	Anspruch	auf	Vorfälligkeitsentschädigung	und	dessen	Berechnungsmethode,	 soweit	der	
Darlehensgeber	diesen	Anspruch	geltend	macht,	falls	der	Darlehensnehmer	das	Darlehen	vor-
zeitig	zurückzahlt,	

4. gegebenenfalls	den	Zeitraum,	für	den	sich	der	Darlehensgeber	an	die	übermittelten	Informa-
tionen	bindet.	

(2)	Weitere	Hinweise	des	Darlehensgebers	müssen	räumlich	getrennt	von	den	Angaben	nach	Ab-
satz	1	und	nach	den	§§	3	und	8	bis	13a	übermittelt	werden.	
(3)	Wird	in	einem	Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag	auf	einen	Referenzwert	im	Sinne	des	

Artikels	3	Absatz	1	Nummer	3	der	Verordnung	(EU)	2016/1011	des	Europäischen	Parlaments	und	
des	Rates	vom	8.	Juni	2016	über	Indizes,	die	bei	Finanzinstrumenten	und	Finanzkontrakten	als	Re-
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ferenzwert	oder	zur	Messung	der	Wertentwicklung	eines	Investmentfonds	verwendet	werden,	und	
zur	Änderung	der	Richtlinien	2008/48/EG	und	2014/17/EU	sowie	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/	
2014	(ABl.	L	171	vom	29.6.2016,	S.	1)	Bezug	genommen,	teilt	der	Darlehensgeber	dem	Darlehens-
nehmer	in	einem	gesonderten	Dokument,	das	dem	Formular	„Europäische	Standardinformationen	
für	Verbraucherkredite“	beigefügt	werden	kann,	die	Bezeichnung	des	Referenzwerts	und	den	Na-
men	des	Administrators	sowie	die	möglichen	Auswirkungen	auf	den	Darlehensnehmer	mit.	
§	5	Information	bei	besonderen	Kommunikationsmitteln	
(1)	 Wählt	 der	 Darlehensnehmer	 für	 die	 Vertragsanbahnung	 bei	 Allgemein-Verbraucherdarle-

hensverträgen	Kommunikationsmittel,	die	die	Übermittlung	der	vorstehenden	Informationen	in	der	
in	§	2	vorgesehenen	Form	nicht	gestatten,	ist	die	vollständige	Unterrichtung	nach	§	2	unverzüglich	
nachzuholen.	Bei	Telefongesprächen	muss	die	Beschreibung	der	wesentlichen	Merkmale	nach	Arti-
kel	246b	§	1	Absatz	1	Nummer	5	zumindest	die	Angaben	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	3	bis	9,	Abs.	3	und	4	
enthalten.	
(2)	 Bei	 Telefongesprächen,	 die	 sich	 auf	 Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge	 beziehen,	

muss	die	Beschreibung	der	wesentlichen	Merkmale	nach	Artikel	246b	§	1	Absatz	1	Nummer	5	zu-
mindest	die	Angaben	nach	Teil	A	Abschnitt	3	bis	6	des	ESIS-Merkblatts	gemäß	dem	Muster	in	Anla-
ge	6	enthalten.	
§	6	Vertragsinhalt	
(1)	Der	Verbraucherdarlehensvertrag	muss	klar	und	verständlich	folgende	Angaben	enthalten:	
1. die	in	§	3	Abs.	1	Nr.	1	bis	14	und	Abs.	4	genannten	Angaben,	
2. den	Namen	und	die	Anschrift	des	Darlehensnehmers,	
3. die	für	den	Darlehensgeber	zuständige	Aufsichtsbehörde,	
4. einen	Hinweis	 auf	den	Anspruch	des	Darlehensnehmers	 auf	 einen	Tilgungsplan	nach	§	492	
Abs.	3	Satz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	

5. das	einzuhaltende	Verfahren	bei	der	Kündigung	des	Vertrags,	
6. sämtliche	weitere	Vertragsbedingungen.	

Bei	einem	Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag	sind	abweichend	von	Satz	1	nur	die	in	§	3	Ab-
satz	1	Nummer	1	bis	7,	10	und	13	sowie	Absatz	4	genannten	Angaben	zwingend.	Abweichend	von	
§	3	Absatz	1	Nummer	7	 ist	 die	Anzahl	 der	Teilzahlungen	nicht	 anzugeben,	wenn	die	 Laufzeit	 des	
Darlehensvertrags	von	dem	Zeitpunkt	der	Zuteilung	eines	Bausparvertrags	abhängt.	
(2)	Besteht	ein	Widerrufsrecht	nach	§	495	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	müssen	im	Vertrag	An-

gaben	zur	Frist	und	zu	anderen	Umständen	für	die	Erklärung	des	Widerrufs	sowie	ein	Hinweis	auf	
die	Verpflichtung	des	Darlehensnehmers	enthalten	sein,	ein	bereits	ausbezahltes	Darlehen	zurück-
zuzahlen	und	Zinsen	 zu	vergüten.	Der	pro	Tag	 zu	 zahlende	Zinsbetrag	 ist	 anzugeben.	Enthält	der	
Verbraucherdarlehensvertrag	 eine	 Vertragsklausel	 in	 hervorgehobener	 und	 deutlich	 gestalteter	
Form,	die	bei	Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen	dem	Muster	in	Anlage	7	und	bei	Immobili-
ar-Verbraucherdarlehensverträgen	dem	Muster	in	Anlage	8	entspricht,	genügt	diese	Vertragsklausel	
den	Anforderungen	der	Sätze	1	und	2.	Dies	gilt	bis	zum	Ablauf	des	4.	November	2011	auch	bei	ent-
sprechender	Verwendung	dieses	Musters	 in	der	Fassung	des	Gesetzes	 zur	Einführung	einer	Mus-
terwiderrufsinformation	 für	 Verbraucherdarlehensverträge,	 zur	 Änderung	 der	 Vorschriften	 über	
das	Widerrufsrecht	 bei	 Verbraucherdarlehensverträgen	 und	 zur	Änderung	 des	Darlehensvermitt-
lungsrechts	vom	24.	Juli	2010	(BGBl.	I	S.	977).	Der	Darlehensgeber	darf	unter	Beachtung	von	Satz	3	
in	Format	und	Schriftgröße	jeweils	von	dem	Muster	abweichen.	
(3)	Bei	Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen	hat	die	Angabe	des	Gesamtbetrags	und	des	ef-

fektiven	Jahreszinses	unter	Angabe	der	Annahmen	zu	erfolgen,	die	zum	Zeitpunkt	des	Abschlusses	
des	Vertrags	bekannt	sind	und	die	in	die	Berechnung	des	effektiven	Jahreszinses	einfließen.	
§	7	Weitere	Angaben	im	Vertrag	
(1)	Der	Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag	muss	folgende	klar	und	verständlich	formulier-

te	weitere	Angaben	enthalten,	soweit	sie	für	den	Vertrag	bedeutsam	sind:	
1. einen	Hinweis,	dass	der	Darlehensnehmer	Notarkosten	zu	tragen	hat,	
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2. die	 vom	Darlehensgeber	 verlangten	Sicherheiten	und	Versicherungen,	 im	Fall	 von	entgeltli-
chen	Finanzierungshilfen	insbesondere	einen	Eigentumsvorbehalt,	

3. die	 Berechnungsmethode	 des	 Anspruchs	 auf	 Vorfälligkeitsentschädigung,	 soweit	 der	 Darle-
hensgeber	beabsichtigt,	diesen	Anspruch	geltend	zu	machen,	 falls	der	Darlehensnehmer	das	
Darlehen	vorzeitig	zurückzahlt,	

4. den	 Zugang	 des	 Darlehensnehmers	 zu	 einem	 außergerichtlichen	 Beschwerde-	 und	 Rechts-
behelfsverfahren	und	gegebenenfalls	die	Voraussetzungen	für	diesen	Zugang.	

(2)	 Der	 Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag	muss	 folgende	 klar	 und	 verständlich	 formu-
lierte	weitere	Angaben	enthalten,	soweit	sie	für	den	Vertrag	bedeutsam	sind:	
1.		die	 Voraussetzungen	 und	 die	 Berechnungsmethode	 für	 den	 Anspruch	 auf	 Vorfälligkeitsent-
schädigung,	 soweit	 der	 Darlehensgeber	 beabsichtigt,	 diesen	 Anspruch	 geltend	 zu	 machen,	
falls	der	Darlehensnehmer	das	Darlehen	vorzeitig	zurückzahlt,	und	die	sich	aus	§	493	Absatz	5	
des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ergebenden	Pflichten,	

2.		bei	einem	Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag	in	Fremdwährung	auch	die	sich	aus	den	
§§	503	und	493	Absatz	4	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	 ergebenden	Rechte	des	Darlehens-
nehmers.	

§	8	Verträge	mit	Zusatzleistungen	
(1)	Verlangt	der	Darlehensgeber	zum	Abschluss	eines	Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrags,	

dass	der	Darlehensnehmer	zusätzliche	Leistungen	des	Darlehensgebers	annimmt	oder	einen	weite-
ren	Vertrag	 abschließt,	 insbesondere	 einen	Versicherungsvertrag	 oder	Kontoführungsvertrag,	 hat	
der	Darlehensgeber	dies	zusammen	mit	der	vorvertraglichen	Information	anzugeben.	In	der	vorver-
traglichen	Information	sind	Kontoführungsgebühren	sowie	die	Bedingungen,	unter	denen	sie	ange-
passt	werden	können,	anzugeben.	
(2)	Werden	 im	Zusammenhang	mit	 einem	Verbraucherdarlehensvertrag	Kontoführungsgebüh-

ren	 erhoben,	 so	 sind	 diese	 sowie	 die	 Bedingungen,	 unter	 denen	 die	 Gebühren	 angepasst	werden	
können,	im	Vertrag	anzugeben.	
(3)	Dienen	die	vom	Darlehensnehmer	geleisteten	Zahlungen	nicht	der	unmittelbaren	Darlehen-

stilgung,	sind	die	Zeiträume	und	Bedingungen	für	die	Zahlung	der	Sollzinsen	und	der	damit	verbun-
denen	wiederkehrenden	und	nicht	wiederkehrenden	Kosten	im	Verbraucherdarlehensvertrag	auf-
zustellen.	Verpflichtet	sich	der	Darlehensnehmer	mit	dem	Abschluss	eines	Verbraucherdarlehens-
vertrags	auch	zur	Vermögensbildung,	muss	aus	der	vorvertraglichen	Information	und	aus	dem	Ver-
braucherdarlehensvertrag	 klar	 und	 verständlich	 hervorgehen,	 dass	 weder	 die	 während	 der	 Ver-
tragslaufzeit	 fälligen	 Zahlungsverpflichtungen	 noch	 die	 Ansprüche,	 die	 der	 Darlehensnehmer	 aus	
der	Vermögensbildung	erwirbt,	die	Tilgung	des	Darlehens	gewährleisten,	es	sei	denn,	dies	wird	ver-
traglich	vereinbart.	
§	9	(weggefallen)	
§	10	Abweichende	Mitteilungspflichten	bei	Überziehungsmöglichkeiten	gemäß	§	504	Abs.	2	
des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	
(1)	Bei	Überziehungsmöglichkeiten	im	Sinne	des	§	504	Abs.	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	sind	

abweichend	von	den	§§	3,	4	und	6	nur	anzugeben:	
1. in	der	vorvertraglichen	Information	
a) die	Angaben	nach	§	3	Absatz	1	Nummer	1	bis	6,	10,	11	und	16,	Absatz	3	und	4	sowie	gege-
benenfalls	nach	§	4	Abs.	1	Nr.	4,	

b) die	Bedingungen	zur	Beendigung	des	Darlehensverhältnisses	und	
c) der	Hinweis,	 dass	 der	 Darlehensnehmer	 jederzeit	 zur	 Rückzahlung	 des	 gesamten	Darle-
hensbetrags	aufgefordert	werden	kann,	falls	ein	entsprechendes	Kündigungsrecht	für	den	
Darlehensgeber	vereinbart	werden	soll;	

2. im	Vertrag	
a) die	Angaben	nach	§	6	Abs.	1	Nr.	1	in	Verbindung	mit	§	3	Abs.	1	Nr.	1	bis	6,	9	und	10,	Abs.	4,	
b) die	Angaben	nach	§	6	Abs.	1	Nr.	2	und	5,	
c) die	Gesamtkosten	sowie	
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d) gegebenenfalls	der	Hinweis	nach	Nummer	1	Buchstabe	c.	
(2)	In	den	Fällen	des	§	5	Absatz	1	muss	die	Beschreibung	der	wesentlichen	Merkmale	nach	Arti-

kel	246b	§	1	Absatz	1	Nummer	5	zumindest	die	Angaben	nach	§	3	Absatz	1	Nummer	3	bis	5,	10,	Ab-
satz	4	sowie	nach	Absatz	1	Nr.	1	Buchstabe	c	enthalten.	
(3)	Die	Angabe	des	effektiven	Jahreszinses	ist	entbehrlich,	wenn	der	Darlehensgeber	außer	den	

Sollzinsen	keine	weiteren	Kosten	verlangt	und	die	Sollzinsen	nicht	in	kürzeren	Zeiträumen	als	drei	
Monaten	fällig	werden.	
§	11	Abweichende	Mitteilungspflichten	bei	Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen	zur	
Umschuldung	gemäß	§	495	Absatz	2	Nummer	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	
(1)	 Bei	 Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen	 zur	 Umschuldung	 gemäß	 §	 495	 Absatz	 2	

Nummer	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	sind	abweichend	von	den	§§	3,	4	und	6	nur	anzugeben:	
1. in	der	vorvertraglichen	Information	
a) die	Angaben	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	1	bis	7,	10,	11,	14	und	16,	Abs.	3	und	4,	
b) die	Angaben	nach	§	4	Abs.	1	Nr.	3,	
c) die	Angaben	nach	§	10	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	b	sowie	
d) gegebenenfalls	die	Angaben	nach	§	4	Abs.	1	Nr.	4;	

2. im	Vertrag	
a) die	Angaben	nach	§	6	Abs.	1	Nr.	1	in	Verbindung	mit	§	3	Abs.	1	Nr.	1	bis	9,	11	und	14,	Abs.	3	
und	4	sowie	

b) die	Angaben	nach	§	6	Abs.	1	Nr.	2	bis	4	und	6.	
(2)	In	den	Fällen	des	§	5	Absatz	1	muss	die	Beschreibung	der	wesentlichen	Merkmale	nach	Arti-

kel	246b	§	1	Absatz	1	Nummer	5	zumindest	die	Angaben	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	3	bis	6,	10	sowie	Abs.	3	
und	4	enthalten.	
(3)	Wird	ein	Verbraucherdarlehensvertrag	gemäß	§	495	Absatz	2	Nummer	1	des	Bürgerlichen	

Gesetzbuchs	als	Überziehungsmöglichkeit	im	Sinne	des	§	504	Abs.	2	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetz-
buchs	abgeschlossen,	gilt	§	10.	Die	Absätze	1	und	2	sind	nicht	anzuwenden.	
§	12	Verbundene	Verträge	und	entgeltliche	Finanzierungshilfen	
(1)	Die	§§	1	bis	11	gelten	entsprechend	für	die	in	§	506	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	

bezeichneten	 Verträge	 über	 entgeltliche	 Finanzierungshilfen.	 Bei	 diesen	 Verträgen	 oder	 Verbrau-
cherdarlehensverträgen,	die	mit	einem	anderen	Vertrag	gemäß	§	358	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	
verbunden	sind	oder	in	denen	eine	Ware	oder	Leistung	gemäß	§	360	Absatz	2	Satz	2	des	Bürgerli-
chen	Gesetzbuchs	angegeben	ist,	muss	enthalten:	
1. die	vorvertragliche	Information,	auch	in	den	Fällen	des	§	5,	den	Gegenstand	und	den	Barzah-
lungspreis,	

2. der	Vertrag	
a) den	Gegenstand	und	den	Barzahlungspreis	sowie	
b) Informationen	über	die	sich	aus	den	§§	358	und	359	oder	§	360	des	Bürgerlichen	Gesetz-
buchs	ergebenden	Rechte	und	über	die	Bedingungen	für	die	Ausübung	dieser	Rechte.	

Enthält	 der	 Verbraucherdarlehensvertrag	 eine	 Vertragsklausel	 in	 hervorgehobener	 und	 deutlich	
gestalteter	 Form,	 die	 bei	 Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen	 dem	Muster	 in	 Anlage	 7	 und	
bei	 Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen	 dem	Muster	 in	 Anlage	 8	 entspricht,	 genügt	 diese	
Vertragsklausel	bei	verbundenen	Verträgen	sowie	Geschäften	gemäß	§	360	Absatz	2	Satz	2	des	Bür-
gerlichen	Gesetzbuchs	den	in	Satz	2	Nummer	2	Buchstabe	b	gestellten	Anforderungen.	Dies	gilt	bis	
zum	Ablauf	des	4.	November	2011	auch	bei	entsprechender	Verwendung	dieses	Musters	in	der	Fas-
sung	des	Gesetzes	zur	Einführung	einer	Musterwiderrufsinformation	für	Verbraucherdarlehensver-
träge,	zur	Änderung	der	Vorschriften	über	das	Widerrufsrecht	bei	Verbraucherdarlehensverträgen	
und	zur	Änderung	des	Darlehensvermittlungsrechts	vom	24.	Juli	2010	(BGBl.	I	S.	977).	Bei	Verträ-
gen	über	eine	entgeltliche	Finanzierungshilfe	treten	diese	Rechtsfolgen	nur	ein,	wenn	die	Informati-
onen	 dem	 im	 Einzelfall	 vorliegenden	 Vertragstyp	 angepasst	 sind.	 Der	 Darlehensgeber	 darf	 unter	
Beachtung	von	Satz	3	in	Format	und	Schriftgröße	von	dem	Muster	abweichen.	
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(2)	Bei	Verträgen	gemäß	§	506	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	sind	die	
Angaben	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	14,	§	4	Abs.	1	Nr.	3	und	§	7	Nummer	3	entbehrlich.	§	14	Abs.	1	Satz	2	ist	
nicht	 anzuwenden.	Hat	der	Unternehmer	den	Gegenstand	 für	den	Verbraucher	erworben,	 tritt	 an	
die	Stelle	des	Barzahlungspreises	der	Anschaffungspreis.	
§	13	Darlehensvermittler	bei	Verbraucherdarlehensverträgen	
(1)	Ist	bei	der	Anbahnung	oder	beim	Abschluss	eines	Verbraucherdarlehensvertrags	oder	eines	

Vertrags	über	eine	entgeltliche	Finanzierungshilfe	ein	Darlehensvermittler	beteiligt,	so	ist	der	Ver-
tragsinhalt	nach	§	6	Abs.	1	um	den	Namen	und	die	Anschrift	des	beteiligten	Darlehensvermittlers	zu	
ergänzen.	
(2)	Wird	der	Darlehensvermittlungsvertrag	 im	Sinne	des	§	655a	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	

mit	einem	Verbraucher	abgeschlossen,	so	hat	der	Darlehensvermittler	den	Verbraucher	rechtzeitig	
vor	Abschluss	des	Darlehensvermittlungsvertrags	auf	einem	dauerhaften	Datenträger	zu	unterrich-
ten	über	
1. die	Höhe	einer	vom	Verbraucher	verlangten	Vergütung,	
2. die	Tatsache,	ob	er	 für	die	Vermittlung	von	einem	Dritten	ein	Entgelt	oder	sonstige	Anreize	
erhält	sowie	gegebenenfalls	die	Höhe,	

3. den	Umfang	seiner	Befugnisse,	insbesondere,	ob	er	ausschließlich	für	einen	oder	mehrere	be-
stimmte	Darlehensgeber	oder	unabhängig	tätig	wird,	und	

4. gegebenenfalls	weitere	vom	Verbraucher	verlangte	Nebenentgelte	sowie	deren	Höhe,	soweit	
diese	zum	Zeitpunkt	der	Unterrichtung	bekannt	ist,	andernfalls	einen	Höchstbetrag.	

Wird	 der	 Darlehensvermittlungsvertrag	 im	 Sinne	 des	 §	 655a	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	 aus-
schließlich	mit	einem	Dritten	abgeschlossen,	so	hat	der	Darlehensvermittler	den	Verbraucher	recht-
zeitig	vor	Abschluss	eines	vermittelten	Vertrags	im	Sinne	von	Absatz	1	auf	einem	dauerhaften	Da-
tenträger	über	die	Einzelheiten	gemäß	Satz	1	Nummer	2	und	3	zu	unterrichten.	
(3)	Der	Darlehensvermittler	hat	dem	Darlehensgeber	die	Höhe	der	von	 ihm	verlangten	Vergü-

tung	 vor	 der	 Annahme	 des	 Auftrags	mitzuteilen.	 Darlehensvermittler	 und	 Darlehensgeber	 haben	
sicherzustellen,	dass	die	andere	Partei	eine	Abschrift	des	Vertrags	im	Sinne	von	Absatz	1	erhält.	
(4)	Wirbt	der	Darlehensvermittler	gegenüber	einem	Verbraucher	 für	den	Abschluss	eines	Ver-

braucherdarlehensvertrags	oder	eines	Vertrags	über	eine	entgeltliche	Finanzierungshilfe,	so	hat	er	
hierbei	die	Angaben	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	einzubeziehen.	
§	13a	Besondere	Regelungen	für	Darlehensvermittler	bei		
Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen	
Ist	bei	der	Anbahnung	oder	beim	Abschluss	eines	Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrags	oder	

eines	 Vertrags	 über	 eine	 entsprechende	 entgeltliche	 Finanzierungshilfe	 ein	 Darlehensvermittler	
beteiligt,	so	sind	die	vorvertraglichen	Informationen	nach	§	3	Absatz	1	Nummer	1	um	den	Namen	
und	die	Anschrift	des	beteiligten	Darlehensvermittlers	zu	ergänzen.	
§	13b	Besondere	Regelungen	für	Darlehensvermittler	bei		
Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen	
(1)	 Bei	 der	 Vermittlung	 von	 Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen	 muss	 der	 Darlehens-

vermittler	mit	der	Unterrichtung	nach	§	13	Absatz	2	Folgendes	zusätzlich	mitteilen:	
1.		seine	Identität	und	Anschrift,	
2.		 in	welches	Register	er	eingetragen	wurde,	gegebenenfalls	die	Registrierungsnummer,	und	auf	
welche	Weise	der	Registereintrag	eingesehen	werden	kann,	

3.		ob	er	an	einen	oder	mehrere	Darlehensgeber	gemäß	§	655a	Absatz	3	Satz	3	des	Bürgerlichen	
Gesetzbuchs	gebunden	oder	ausschließlich	 für	einen	oder	mehrere	Darlehensgeber	 tätig	 ist,	
und	wenn	ja,	die	Namen	der	Darlehensgeber,	

4.		ob	er	Beratungsleistungen	anbietet,	
5.		die	Methode,	nach	der	seine	Vergütung	berechnet	wird,	 falls	die	Höhe	noch	nicht	genau	be-
nannt	werden	kann,	
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6.		welche	 interne	 Verfahren	 für	 Beschwerden	 von	 Verbrauchern	 oder	 anderen	 interessierten	
Parteien	über	Darlehensvermittler	zur	Verfügung	stehen	sowie	einen	möglichen	Zugang	des	
Verbrauchers	zu	einem	außergerichtlichen	Beschwerde-	und	Rechtsbehelfsverfahren,	

7.		ob	ihm	für	seine	im	Zusammenhang	mit	dem	Darlehensvertrag	stehende	Dienstleistung	Pro-
visionen	oder	sonstige	Anreize	von	einem	Dritten	gewährt	werden,	und	wenn	ja,	 in	welcher	
Höhe;	ist	die	Höhe	noch	nicht	bekannt,	so	ist	mitzuteilen,	dass	der	tatsächliche	Betrag	zu	ei-
nem	späteren	Zeitpunkt	im	ESIS-Merkblatt	angegeben	wird.	

Beginnt	 der	 Darlehensvermittler	 seine	 Vermittlungstätigkeit	 vor	 Abschluss	 des	 Vermittlungsver-
trags,	so	sind	die	Informationspflichten	gemäß	Satz	1	rechtzeitig	vor	Ausübung	der	Vermittlungstä-
tigkeit	zu	erteilen.	
(2)	Bei	Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen	hat	der	Darlehensvermittler	dem	Darlehens-

geber	die	 Informationen	gemäß	§	1	Absatz	1,	die	er	von	dem	Darlehensnehmer	erhalten	hat,	zum	
Zweck	der	Kreditwürdigkeitsprüfung	richtig	und	vollständig	zu	übermitteln.	
(3)	 Bietet	 der	 Darlehensvermittler	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Vermittlung	 eines	 Immobiliar-

Verbraucherdarlehensvertrags	Beratungsleistungen	an,	gilt	§	18	entsprechend.	
§	14	Tilgungsplan	
(1)	Verlangt	der	Darlehensnehmer	nach	§	492	Abs.	3	Satz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	einen	

Tilgungsplan,	muss	aus	diesem	hervorgehen,	welche	Zahlungen	in	welchen	Zeitabständen	zu	leisten	
sind	und	welche	Bedingungen	für	diese	Zahlungen	gelten.	Dabei	ist	aufzuschlüsseln,	in	welcher	Hö-
he	die	Teilzahlungen	auf	das	Darlehen,	die	nach	dem	Sollzinssatz	berechneten	Zinsen	und	die	sons-
tigen	Kosten	angerechnet	werden.	
(2)	Ist	der	Sollzinssatz	nicht	gebunden	oder	können	die	sonstigen	Kosten	angepasst	werden,	ist	

in	 dem	Tilgungsplan	 in	 klarer	 und	 verständlicher	 Form	 anzugeben,	 dass	 die	 Daten	 des	 Tilgungs-
plans	nur	bis	zur	nächsten	Anpassung	des	Sollzinssatzes	oder	der	sonstigen	Kosten	gelten.	
(3)	Der	Tilgungsplan	 ist	 dem	Darlehensnehmer	 auf	 einem	dauerhaften	Datenträger	 zur	Verfü-

gung	zu	stellen.	Der	Anspruch	erlischt	nicht,	solange	das	Vertragsverhältnis	besteht.	
§	15	Unterrichtungen	bei	Zinsanpassungen	
(1)	 Eine	 Zinsanpassung	 in	 einem	 Verbraucherdarlehensvertrag	 oder	 einem	 Vertrag	 über	 eine	

entgeltliche	 Finanzierungshilfe	 wird	 erst	 wirksam,	 nachdem	 der	 Darlehensgeber	 den	 Darlehens-
nehmer	über	
1. den	angepassten	Sollzinssatz,	
2. die	angepasste	Höhe	der	Teilzahlungen	und	
3. die	Zahl	und	die	Fälligkeit	der	Teilzahlungen,	sofern	sich	diese	ändern,	

unterrichtet	hat.	
(2)	 Geht	 die	 Anpassung	 des	 Sollzinssatzes	 auf	 die	 Änderung	 eines	 Referenzzinssatzes	 zurück,	

können	die	Vertragsparteien	einen	von	Absatz	1	abweichenden	Zeitpunkt	für	die	Wirksamkeit	der	
Zinsanpassung	 vereinbaren.	 In	 diesen	 Fällen	 muss	 der	 Vertrag	 eine	 Pflicht	 des	 Darlehensgebers	
vorsehen,	den	Darlehensnehmer	nach	Absatz	1	in	regelmäßigen	Zeitabständen	zu	unterrichten.	Bei	
einem	Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag	muss	der	Vertrag	ferner	die	Pflicht	vorsehen,	auch	
über	den	neuen	Referenzzinssatz	zu	unterrichten.	Außerdem	muss	der	Darlehensnehmer	die	Höhe	
des	Referenzzinssatzes	in	den	Geschäftsräumen	des	Darlehensgebers	einsehen	können.	
(3)	Werden	bei	einem	Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag	Änderungen	des	Sollzinssatzes	

im	Wege	 der	 Versteigerung	 auf	 den	Kapitalmärkten	 festgelegt	 und	 kann	 der	Darlehensgeber	 den	
Darlehensnehmer	daher	nicht	vor	dem	Wirksamwerden	der	Änderung	über	diese	in	Kenntnis	set-
zen,	so	hat	der	Darlehensgeber	den	Darlehensnehmer	abweichend	von	Absatz	1	rechtzeitig	vor	der	
Versteigerung	über	das	bevorstehende	Verfahren	zu	unterrichten	und	darauf	hinzuweisen,	wie	sich	
die	Versteigerung	auf	den	Sollzinssatz	auswirken	könnte.	
§	16	Unterrichtung	bei	Überziehungsmöglichkeiten	
Die	Unterrichtung	nach	§	504	Abs.	1	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	muss	folgende	Anga-

ben	enthalten:	
1. den	genauen	Zeitraum,	auf	den	sie	sich	bezieht,	
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2. Datum	und	Höhe	der	an	den	Darlehensnehmer	ausbezahlten	Beträge,	
3. Saldo	und	Datum	der	vorangegangenen	Unterrichtung,	
4. den	neuen	Saldo,	
5. Datum	und	Höhe	der	Rückzahlungen	des	Darlehensnehmers,	
6. den	angewendeten	Sollzinssatz,	
7. die	erhobenen	Kosten	und	
8. den	gegebenenfalls	zurückzuzahlenden	Mindestbetrag.	

§	17	Angaben	bei	geduldeten	Überziehungen	
(1)	Die	Unterrichtung	nach	§	505	Abs.	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	muss	folgende	Angaben	

enthalten:	
1. den	Sollzinssatz,	die	Bedingungen	für	seine	Anwendung	und,	soweit	vorhanden,	Indizes	oder	
Referenzzinssätze,	auf	die	sich	der	Sollzinssatz	bezieht,	

2. sämtliche	Kosten,	die	ab	dem	Zeitpunkt	der	Überziehung	anfallen,	sowie	die	Bedingungen,	un-
ter	denen	die	Kosten	angepasst	werden	können.	

(2)	Die	Unterrichtung	nach	§	505	Abs.	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	muss	folgende	Angaben	
enthalten:	
1. das	Vorliegen	einer	Überziehung,	
2. den	Betrag	der	Überziehung,	
3. den	Sollzinssatz	und	
4. etwaige	Vertragsstrafen,	Kosten	und	Verzugszinsen.	

§	18	Vorvertragliche	Informationen	bei	Beratungsleistungen	für		
Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge	
(1)	Bevor	der	Darlehensgeber	Beratungsleistungen	für	einen	Immobiliar-Verbraucherdarlehens-

vertrag	 erbringt	 oder	 einen	 entsprechenden	Beratungsvertrag	 schließt,	 hat	 er	 den	Darlehensneh-
mer	darüber	zu	informieren,	
1.		wie	hoch	das	Entgelt	ist,	sofern	ein	solches	für	die	Beratungsleistungen	verlangt	wird,	
2.		ob	der	Darlehensgeber	seiner	Empfehlung	
a)		nur	oder	im	Wesentlichen	eigene	Produkte	zugrunde	legt	oder	
b)		neben	eigenen	Produkten	auch	eine	größere	Anzahl	von	Produkten	anderer	Anbieter	zu-
grunde	legt.	

Lässt	sich	die	Höhe	des	Entgelts	nach	Satz	1	Nummer	1	noch	nicht	bestimmen,	ist	über	die	Methode	
zu	informieren,	die	für	die	Berechnung	verwendet	wird.	
(2)	Die	Informationen	sind	auf	einem	dauerhaften	Datenträger	zu	übermitteln;	sie	können	in	der	

gleichen	Art	und	Weise	wie	weitere	vorvertragliche	Informationen	gemäß	§	1	Absatz	3	Satz	1	erteilt	
werden.155	

	
155		 QUELLE	
	 11.06.2010.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.07.2010.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2010	(BGBl.	I	S.	977)	hat	§	2	Abs.	3	Satz	3	

eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	§	6	Abs.	2	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	c	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	§	10	Abs.	1	„§§	3“	durch	„§§	3,	4“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	c	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	10	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	a	„§	3	Abs.	1	

Nr.	1	bis	6,	10,	11	und	16,	Abs.	4“	durch	„§	3	Absatz	1	Nummer	1	bis	6,	10,	11	und	16,	Absatz	3	und	4“	
ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	10	Abs.	2	„§	3	Abs.	1	Nr.	3	bis	5,	Abs.	4“	durch	„§	3	
Absatz	1	Nummer	3	bis	5,	10,	Absatz	3	und	4“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	§	11	Abs.	1	„§§	3“	durch	„§§	3,	4“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	11	Abs.	2	„10	sowie“	nach	„bis	6,“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	§	12	Abs.	1	Satz	3	bis	5	eingefügt.	
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	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	12	Abs.	2	Satz	1	„Abs.	1	Nr.	3“	durch	„Nummer	3“	

ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	in	§	13	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Der	 Darlehensvermittler	 hat	 den	 Verbraucher	 rechtzeitig	 vor	 Abschluss	 eines	 Darlehensver-

mittlungsvertrags	im	Sinne	des	§	655a	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	in	Textform	zu	unterrichten	über	
1. die	Höhe	der	von	ihm	verlangten	Vergütung,	
2. die	Tatsache,	ob	er	für	die	Vermittlung	vom	Darlehensgeber	ein	Entgelt	erhält,	sowie	gegebenen-

falls	dessen	Höhe,	
3. den	Umfang	 seiner	Befugnisse,	 insbesondere,	 ob	 er	 ausschließlich	 für	 einen	oder	mehrere	be-

stimmte	Darlehensgeber	oder	unabhängig	tätig	wird,	und	
4. die	einzelnen	von	ihm	verlangten	Nebenentgelte	sowie	deren	Höhe,	soweit	diese	zum	Zeitpunkt	

der	Unterrichtung	bekannt	ist,	andernfalls	einen	Höchstbetrag.“	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	13	Abs.	3	Satz	2	„Verbraucherdarlehensvertrags“	

durch	„Vertrags	im	Sinne	von	Absatz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	f	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	§	13	Abs.	4	eingefügt.	
	 04.08.2011.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1600)	hat	Abs.	2	in	§	6	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Besteht	ein	Widerrufsrecht	nach	§	495	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	müssen	im	Vertrag	An-

gaben	 zur	 Frist	 und	 anderen	Umständen	 für	 die	 Erklärung	 des	Widerrufs	 sowie	 ein	Hinweis	 auf	 die	
Verpflichtung	des	Darlehensnehmers	enthalten	sein,	ein	bereits	ausbezahltes	Darlehen	zurückzuzahlen	
und	Zinsen	zu	vergüten.	Der	pro	Tag	zu	zahlende	Zinsbetrag	ist	anzugeben.	Enthält	der	Verbraucher-
darlehensvertrag	eine	Vertragsklausel	in	hervorgehobener	und	deutlich	gestalteter	Form,	die	dem	Mus-
ter	in	Anlage	6	entspricht,	genügt	diese	den	Anforderungen	der	Sätze	1	und	2.	Der	Darlehensgeber	darf	
unter	Beachtung	von	Satz	3	in	Format	und	Schriftgröße	von	dem	Muster	abweichen.“	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	in	§	12	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	§§	1	bis	11	gelten	entsprechend	für	die	in	§	506	Abs.	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	be-

zeichneten	Verträge	über	entgeltliche	Finanzierungshilfen.	Bei	diesen	Verträgen	oder	Verbraucherdar-
lehensverträgen,	die	mit	einem	anderen	Vertrag	gemäß	§	358	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	verbunden	
sind	oder	in	denen	eine	Ware	oder	Leistung	gemäß	§	359a	Abs.	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ange-
geben	ist,	muss	

1. die	vorvertragliche	Information,	auch	in	den	Fällen	des	§	5,	den	Gegenstand	und	den	Barzah-
lungspreis,	

2. der	Vertrag	
a) den	Gegenstand	und	den	Barzahlungspreis	sowie	
b) Informationen	über	die	sich	aus	den	§§	358	und	359	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ergeben-

den	Rechte	und	über	die	Bedingungen	für	die	Ausübung	dieser	Rechte	
	 enthalten.	 Enthält	 der	 Verbraucherdarlehensvertrag	 eine	 Vertragsklausel	 in	 hervorgehobener	 und	

deutlich	gestalteter	Form,	die	dem	Muster	 in	Anlage	6	entspricht,	genügt	diese	bei	verbundenen	Ver-
trägen	sowie	Geschäften	gemäß	§	359a	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	den	in	Satz	2	Nummer	2	
Buchstabe	b	gestellten	Anforderungen.	Dies	gilt	bei	Verträgen	über	eine	entgeltliche	Finanzierungshilfe	
nur,	wenn	 die	 Informationen	 dem	 im	Einzelfall	 vorliegenden	Vertragstyp	 angepasst	 sind.	 Der	Darle-
hensgeber	darf	unter	Beachtung	von	Satz	3	in	Format	und	Schriftgröße	von	dem	Muster	abweichen.“	

	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3642)	hat	in	
§	2	Abs.	1	„Anlage	3“	durch	„Anlage	4“	und	„Abs.	3	Nr.	1“	durch	„Absatz	2	Nummer	1“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Abs.	3	Nr.	1“	durch	„Absatz	2	
Nummer	1“	und	„Anlage	4“	durch	„Anlage	5“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Anlage	5“	durch	„Anlage	6“	
ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	litt.	cc	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„oder	ein	außerhalb	von	Ge-
schäftsräumen	geschlossener	Vertrag“	nach	 „Fernabsatzvertrag“	eingefügt	und	 „§	312c	Abs.	1“	durch	
„§	312d	Absatz	2“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	litt.	cc	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„Anlage	3	und	4“	durch	„den	
Anlagen	4	und	5“	ersetzt.	

	 Artikel	 2	Nr.	 5	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	 §	 5	 Satz	 2	 „Artikel	 246	 §	 1	Abs.	 1	Nr.	 4“	 durch	 „Arti-
kel	246b	§	1	Absatz	1	Nummer	5“	ersetzt.	
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	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	§	6	Abs.	2	Satz	3	„Anlage	6“	durch	„Anlage	7“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	§	10	Abs.	2	 „Artikel	246	§	1	Abs.	1	Nr.	4“	durch	„Arti-

kel	246b	§	1	Absatz	1	Nummer	5“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	der	Überschrift	von	§	11	„Abs.	3	Nr.	1“	durch	„Ab-

satz	2	Nummer	1“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	11	Abs.	1	„Abs.	3	Nr.	1“	durch	„Absatz	2	Nummer	

1“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	e	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	§	11	Abs.	2	„Artikel	246	§	1	Abs.	1	Nr.	4“	durch	„Ar-

tikel	246b	§	1	Absatz	1	Nummer	5“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	e	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	§	11	Abs.	3	Satz	1	„Abs.	3	Nr.	1“	durch	„Absatz	2	

Nummer	1“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	f	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	§	12	Abs.	1	Satz	2	„§	359a	Absatz	1“	durch	

„§	360	Absatz	2	Satz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	f	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	12	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2	Buchstabe	b	„oder	

§	360“	nach	„und	359“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	12	Abs.	1	Satz	3	„Anlage	6“	durch	„Anlage	7“	und	

„§	359a	Absatz	1“	durch	„§	360	Absatz	2	Satz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	in	§	13	Abs.	2	Satz	1	und	2	jeweils	„in	Textform“	durch	„auf	

einem	dauerhaften	Datenträger“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	in	§	14	Abs.	3	„in	Textform“	durch	„auf	einem	dauerhaften	

Datenträger“	ersetzt.	
	 21.03.2016.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	März	2016	(BGBl.	I	S.	396)	hat	§	1	neu	gefasst.	

§	1	lautete:	
	 „§	1	Form	und	Zeitpunkt	der	vorvertraglichen	Information	
	 		 Die	Unterrichtung	nach	§	491a	Abs.	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	muss	rechtzeitig	vor	dem	Ab-

schluss	eines	Verbraucherdarlehensvertrags	in	Textform	erfolgen	und	die	sich	aus	den	§§	3	bis	5	und	8	
bis	13	ergebenden	Einzelheiten	enthalten.“	

	 Artikel	2	Nr.	3	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	die	Überschrift	 in	§	2	neu	gefasst.	Die	Überschrift	
lautete:	„Muster	

	 Artikel	2	Nr.	3	 lit.	b	 litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	 in	§	2	 in	Abs.	4	umnummeriert	und	
Abs.	1	und	2	durch	Abs.	1	bis	3	ersetzt.	Abs.	1	und	2	lauteten:	

	 		 „(1)	Die	Unterrichtung	hat	unter	Verwendung	der	Europäischen	Standardinformation	für	Verbrau-
cherkredite	gemäß	dem	Muster	in	Anlage	4	zu	erfolgen,	wenn	nicht	ein	Vertrag	gemäß	§	495	Absatz	2	
Nummer	1,	§	503	oder	§	504	Abs.	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	abgeschlossen	werden	soll.	

	 		 (2)	Soll	ein	Vertrag	der	in	§	495	Absatz	2	Nummer	1	oder	§	504	Abs.	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	
bezeichneten	Art	abgeschlossen	werden,	kann	der	Darlehensgeber	zur	Unterrichtung	die	Europäische	
Verbraucherkreditinformation	gemäß	dem	Muster	in	Anlage	5	verwenden.	Bei	Verträgen	gemäß	§	503	
des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	 kann	 der	 Darlehensgeber	 das	 Europäische	 Standardisierte	 Merkblatt	
gemäß	dem	Muster	in	Anlage	6verwenden.	Verwendet	der	Darlehensgeber	die	Muster	nicht,	hat	er	bei	
der	Unterrichtung	alle	nach	den	§§	3	bis	5	und	8	bis	13	erforderlichen	Angaben	gleichartig	zu	gestalten	
und	hervorzuheben.“	

	 Artikel	2	Nr.	3	 lit.	b	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	§	2	Abs.	4	 „ausgefüllten“	nach	 „entspre-
chenden“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	§	3	in	der	Überschrift	„bei	Allgemein-Verbraucherdarle-
hensverträgen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	der	Überschrift	in	§	4	„bei	Allgemein-Verbraucher-
darlehensverträgen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	4	Abs.	1	„bei	Allgemein-Verbraucherdarlehens-
verträgen“	nach	„muss“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	§	4	Abs.	2	„bis	13	erteilt“	durch	„bis	13a	übermit-
telt“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	§	5	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Wählt	der	
Darlehensnehmer	für	die	Vertragsanbahnung	Kommunikationsmittel,	die	die	Übermittlung	der	vorste-
henden	Informationen	in	der	in	den	§§	1	und	2	vorgesehenen	Form	nicht	gestatten,	ist	die	vollständige	
Unterrichtung	nach	§	1	unverzüglich	nachzuholen.“	
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	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	§	5	Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	§	6	Abs.	1	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	§	6	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Enthält	

der	 Verbraucherdarlehensvertrag	 eine	 Vertragsklausel	 in	 hervorgehobener	 und	 deutlich	 gestalteter	
Form,	die	dem	Muster	in	Anlage	7	entspricht,	genügt	diese	den	Anforderungen	der	Sätze	1	und	2.“	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	f	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	Angabe	des	Gesamtbetrags	und	des	effektiven	 Jahreszinses	hat	unter	Angabe	der	Annah-

men	zu	erfolgen,	die	zum	Zeitpunkt	des	Abschlusses	des	Vertrags	bekannt	sind	und	die	in	die	Berech-
nung	des	effektiven	Jahreszinses	einfließen.“	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	g	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	§	7	„Verbraucherdarlehensvertrag	muss	klar	und	
verständlich	 folgende“	 durch	 „Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag	 muss	 folgende	 klar	 und	 ver-
ständlich	formulierte	weitere“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	g	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	§	7	Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	h	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	§	8	Abs.	1	Satz	1	„Verbraucherdarlehens-

vertrags“	durch	„Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrags“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	h	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	8	Abs.	1	Satz	2	„und	im	Vertrag“	nach	

„Information“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Nr.	3	 lit.	h	 litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	 in	Abs.	3	umnummeriert	und	Abs.	2	

eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	§	9	aufgehoben.	§	9	lautete:	
	 „§	9	Abweichende	Mitteilungspflichten	bei	Immobiliardarlehensverträgen	gemäß	§	503	des	

Bürgerlichen	Gesetzbuchs	
	 		 (1)	Bei	Verträgen	gemäß	§	503	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	sind	in	der	vorvertraglichen	Informa-

tion	und	im	Verbraucherdarlehensvertrag	abweichend	von	den	§§	3	bis	8,	12	und	13	die	Angaben	nach	
§	3	Abs.	1	Nr.	1	bis	7,	10	und	13	sowie	nach	§	3	Abs.	4	und	nach	§	8	zwingend.	Die	vorvertragliche	In-
formation	muss	 auch	 einen	 deutlich	 gestalteten	 Hinweis	 darauf	 enthalten,	 dass	 der	 Darlehensgeber	
Forderungen	 aus	 dem	Darlehensvertrag	 ohne	 Zustimmung	 des	 Darlehensnehmers	 abtreten	 und	 das	
Vertragsverhältnis	 auf	 einen	 Dritten	 übertragen	 darf,	 soweit	 nicht	 die	 Abtretung	 im	 Vertrag	 ausge-
schlossen	wird	oder	der	Darlehensnehmer	der	Übertragung	zustimmen	muss.	Der	Vertrag	muss	ferner	
die	Angaben	zum	Widerrufsrecht	nach	§	6	Abs.	2	enthalten.	

	 		 (2)	Die	Anzahl	der	Teilzahlungen	ist	nicht	anzugeben,	wenn	die	Laufzeit	des	Darlehensvertrags	von	
dem	Zeitpunkt	der	Zuteilung	eines	Bausparvertrags	abhängt.“	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	in	§	10	Abs.	2	„Absatz	1“	nach	„§	5“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	k	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	§	11	in	der	Überschrift	und	in	§	11	Abs.	1	jeweils	

„Umschuldungen“	durch	„Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen	zur	Umschildung“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	k	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	11	Abs.	2	„Absatz	1“	nach	„§	5“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	l	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	§	12	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Ent-

hält	der	Verbraucherdarlehensvertrag	eine	Vertragsklausel	in	hervorgehobener	und	deutlich	gestalte-
ter	Form,	die	dem	Muster	 in	Anlage	7	entspricht,	genügt	diese	bei	verbundenen	Verträgen	sowie	Ge-
schäften	gemäß	§	360	Absatz	2	Satz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	den	in	Satz	2	Nummer	2	Buchstabe	
b	gestellten	Anforderungen.“	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	 l	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	12	Abs.	2	Satz	1	„Abs.	2	Nr.	3“	durch	„Absatz	2	
Satz	1	Nummer	3“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	 lit.	m	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	§	13	 in	der	Überschrift	 „bei	Verbraucherdarle-
hensverträgen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	m	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	13	Abs.	1	„die	Angabe	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	1	und“	
nach	„ist“	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	m	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	§	13	Abs.	2	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		die	Tatsache,	ob	er	für	die	Vermittlung	von	einem	Dritten	ein	Entgelt	erhält,	sowie	gegebenen-

falls	dessen	Höhe,“.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	n	desselben	Gesetzes	hat	die	§§	13a	und	13b	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	o	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	§	15	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	o	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	§	15	Abs.	3	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	p	desselben	Gesetzes	hat	§	18	eingefügt.	
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Art.	247a	Allgemeine	Informationspflichten	bei	Verbraucherdarlehensverträgen,	Verträgen	
über	entgeltliche	Finanzierungshilfen	und	deren	Vermittlung	
§	1	Allgemeine	Informationspflichten	bei	Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen	und	
entsprechenden	Finanzierungshilfen	
(1)	Unternehmer,	die	den	Abschluss	von	Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen	oder	deren	

Vermittlung	durch	gebundene	Darlehensvermittler	gemäß	§	655a	Absatz	3	Satz	3	des	Bürgerlichen	
Gesetzbuchs	 anbieten,	 stellen	 für	 Standardgeschäfte	 nach	 §	 675a	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	
schriftlich,	 in	 geeigneten	Fällen	 auch	 elektronisch,	 unentgeltlich	 Informationen	über	Entgelte	 und	
Auslagen	der	Geschäftsbesorgung	zur	Verfügung,	soweit	nicht	eine	Preisfestsetzung	nach	§	315	des	
Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	 erfolgt	 oder	 die	 Entgelte	 und	 Auslagen	 gesetzlich	 verbindlich	 geregelt	
sind.	
(2)	Die	Informationen	nach	Absatz	1	müssen	zumindest	folgende	Angaben	enthalten:	
1.		 die	Identität	und	Anschrift	des	Darlehensgebers	oder	Darlehensvermittlers,	
2.		 die	Zwecke,	für	die	das	Darlehen	verwendet	werden	kann,	
3.		 die	möglichen	Formen	von	Sicherheiten,	gegebenenfalls	einschließlich	eines	Hinweises	da-

rauf,	dass	die	Grundstücke	oder	grundstücksgleichen	Rechte,	an	denen	die	Sicherheiten	be-
stellt	werden,	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	belegen	sein	dürfen,	

4.		 die	möglichen	Laufzeiten	der	Darlehensverträge,	
5.		 die	angebotenen	Arten	von	Sollzinssätzen,	jeweils	mit	dem	Hinweis,	ob	diese	als	feste	oder	

veränderliche	 Zinssätze	 oder	 in	 beiden	 Varianten	 angeboten	werden;	 die	Merkmale	 eines	
festen	und	eines	veränderlichen	Zinssatzes,	einschließlich	der	sich	hieraus	ergebenden	Kon-
sequenzen	für	den	Darlehensnehmer,	sind	kurz	darzustellen,	

6.		 ein	 repräsentatives	Beispiel	 des	Nettodarlehensbetrags,	 der	Gesamtkosten,	 des	Gesamtbe-
trags	und	des	effektiven	Jahreszinses,	

7.		 einen	Hinweis	auf	mögliche	weitere,	im	Zusammenhang	mit	einem	Darlehensvertrag	anfal-
lende	Kosten,	die	nicht	in	den	Gesamtkosten	des	Darlehens	enthalten	sind,	

8.		 die	 verschiedenen	möglichen	 Optionen	 zur	 Rückzahlung	 des	 Darlehens	 einschließlich	 der	
Anzahl,	Häufigkeit	und	Höhe	der	regelmäßigen	Rückzahlungsraten,	

9.		 gegebenenfalls	einen	klaren	und	prägnanten	Hinweis	darauf,	dass	die	Einhaltung	der	Bedin-
gungen	des	Darlehensvertrags	nicht	in	jedem	Fall	gewährleistet,	dass	damit	der	in	Anspruch	
genommene	Darlehensbetrag	vollständig	zurückgezahlt	werden	wird,	

10.		 die	Bedingungen,	die	für	eine	vorzeitige	Rückzahlung	gelten,	
11.		 Auskunft	 darüber,	 ob	 für	 den	 Vertragsschluss	 eine	 Bewertung	 des	 Werts	 des	 belasteten	

Grundstücks	oder	des	Werts	des	zu	erwerbenden	oder	zu	erhaltenden	Grundstücks,	Gebäu-
des	oder	grundstücksgleichen	Rechts	erforderlich	ist	und,	falls	ja,	wer	dafür	verantwortlich	
ist,	 dass	 die	 Bewertung	 durchgeführt	 wird,	 sowie	 Informationen	 darüber,	 ob	 dem	 Darle-
hensnehmer	hierdurch	Kosten	entstehen,	

12.		 Auskunft	 über	 die	Nebenleistungen,	 die	 der	Darlehensnehmer	 erwerben	muss,	 damit	 ihm	
das	Darlehen	überhaupt	oder	nach	den	vorgesehenen	Vertragsbedingungen	gewährt	wird,	
und	gegebenenfalls	einen	Hinweis	darauf,	dass	die	Nebenleistungen	von	einem	anderen	An-
bieter	als	dem	Darlehensgeber	erworben	werden	können,	

13.		 eine	 allgemeine	Warnung	 vor	möglichen	 Konsequenzen	 für	 den	 Fall,	 dass	 der	 Darlehens-
nehmer	die	mit	dem	Darlehensvertrag	eingegangenen	Verpflichtungen	nicht	einhält,	und	

	
	 13.01.2018.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2446)	hat	in	§	3	Abs.	1	Nr.	10	

„Zahlungsauthentifizierungsinstruments“	durch	„Zahlungsinstruments“	ersetzt.	
	 01.07.2018.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	6.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1495)	hat	§	4	Abs.	3	eingefügt.	
	 07.11.2023.—Artikel	 3	Nr.	 1	 des	Gesetzes	 vom	25.	Oktober	2023	 (BGBl.	 I	Nr.	 294)	hat	 in	 §	 3	Abs.	 2	

Satz	3	„§	6“	durch	„§	16“	ersetzt.	
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14.	 falls	Verträge	angeboten	werden,	 in	denen	auf	einen	Referenzwert	 im	Sinne	des	Artikels	3	
Absatz	1	Nummer	3	der	Verordnung	(EU)	2016/1011	Bezug	genommen	wird,	die	Bezeich-
nungen	der	Referenzwerte	und	die	Namen	der	Administratoren	sowie	die	möglichen	Aus-
wirkungen	auf	den	Darlehensnehmer.	

Werden	Verträge	 in	 einer	 anderen	Währung	 als	 der	Landeswährung	des	Darlehensnehmers	nach	
§	503	Absatz	1	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	angeboten,	so	sind	die	in	Betracht	kommenden	
ausländischen	 Währungen	 anzugeben	 sowie	 die	 möglichen	 Konsequenzen	 eines	 Darlehens	 in	
Fremdwährung	für	den	Darlehensnehmer	zu	erläutern.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	entsprechend,	wenn	der	Abschluss	von	Verträgen	über	entgeltli-

che	Finanzierungshilfen	gemäß	§	506	Absatz	1	Satz	2	und	3	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	oder	de-
ren	Vermittlung	durch	gebundene	Darlehensvermittler	gemäß	§	655a	Absatz	3	Satz	3	des	Bürgerli-
chen	Gesetzbuchs	angeboten	wird.	
§	2	Allgemeine	Informationspflichten	bei	Überziehungsmöglichkeiten	und		
Entgeltvereinbarungen	für	die	Duldung	einer	Überziehung	
(1)	Unternehmer,	die	den	Abschluss	von	Verträgen	über	die	Einräumung	von	Überziehungsmög-

lichkeiten	 gemäß	 §	 504	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	 oder	 deren	 Vermittlung	 durch	 gebundene	
Darlehensvermittler	gemäß	§	655a	Absatz	3	Satz	3	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	anbieten,	stellen	
für	 Standardgeschäfte	 nach	 §	 675a	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	 schriftlich,	 in	 geeigneten	Fällen	
auch	elektronisch,	unentgeltlich	Informationen	über	Entgelte	und	Auslagen	der	Geschäftsbesorgung	
zur	Verfügung,	soweit	nicht	eine	Preisfestsetzung	nach	§	315	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	erfolgt	
oder	die	Entgelte	und	Auslagen	gesetzlich	verbindlich	geregelt	sind.	
(2)	 Der	 Sollzinssatz,	 der	 für	 die	 Überziehungsmöglichkeit	 berechnet	wird,	 ist	 in	 den	 nach	 Ab-

satz	1	zur	Verfügung	zu	stellenden	Informationen	klar,	eindeutig	und	in	auffallender	Weise	anzuge-
ben.	Verfügt	derjenige,	der	gemäß	Absatz	1	Informationen	bereitzustellen	hat,	über	einen	Internet-
auftritt,	so	ist	der	Sollzinssatz	in	entsprechender	Weise	auch	dort	anzugeben.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	entsprechend	 für	Unternehmer,	die	den	Abschluss	von	Entgelt-

vereinbarungen	 für	 die	 Duldung	 von	 Überziehungen	 gemäß	 §	 505	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	
anbieten.156	
	
Art.	248	Informationspflichten	bei	der	Erbringung	von	Zahlungsdienstleistungen	
Abschnitt	1	Allgemeine	Vorschriften	
§	1	Konkurrierende	Informationspflichten		
Ist	der	Zahlungsdienstevertrag	zugleich	ein	Fernabsatzvertrag	oder	ein	außerhalb	von	Geschäfts-

räumen	geschlossener	Vertrag,	so	werden	die	Informationspflichten	nach	Artikel	246b	§	1	Absatz	1	
durch	die	Informationspflichten	nach	den	§§	2	bis	13	und	14	bis	16	ersetzt.	Dies	gilt	bei	Fernabsatz-
verträgen	nicht	für	die	in	Artikel	246b	§	1	Absatz	1	Nummer	7	bis	12,	15	und	19	und	bei	außerhalb	
von	 Geschäftsräumen	 geschlossenen	 Verträgen	 nicht	 für	 die	 in	 Artikel	 246b	 §	 1	 Absatz	 1	 Num-
mer	12	genannten	Informationspflichten.	
§	2	Allgemeine	Form	
Die	 Informationen	und	Vertragsbedingungen	 sind	 in	 einer	Amtssprache	des	Mitgliedstaats	der	

Europäischen	Union	oder	des	Vertragsstaats	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschafts-
raum,	in	dem	der	Zahlungsdienst	angeboten	wird,	oder	in	einer	anderen	zwischen	den	Parteien	ver-
einbarten	Sprache	in	leicht	verständlichen	Worten	und	in	klarer	und	verständlicher	Form	abzufas-
sen.	

	
156		 QUELLE	
	 21.03.2016.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	11.	März	2016	(BGBl.	I	S.	396)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2018.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	6.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1495)	hat	 in	§	1	Abs.	2	Satz	1	

Nr.	12	„und“	am	Ende	gestrichen,	in	§	1	Abs.	2	Satz	1	Nr.	13	den	Punkt	durch	„	 ,	und“	ersetzt	und	§	1	
Abs.	2	Satz	1	Nr.	14	eingefügt.	
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Abschnitt	2	Zahlungsdiensterahmenverträge	
§	3	Besondere	Form	
Bei	Zahlungsdiensterahmenverträgen	(§	675f	Abs.	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs)	hat	der	Zah-

lungsdienstleister	 dem	Zahlungsdienstnutzer	 die	 in	 den	 §§	 4	 bis	 9	 genannten	 Informationen	 und	
Vertragsbedingungen	auf	einem	dauerhaften	Datenträger	mitzuteilen.	
§	4	Vorvertragliche	Informationen	
(1)	Die	folgenden	vorvertraglichen	Informationen	und	Vertragsbedingungen	müssen	rechtzeitig	

vor	Abgabe	der	Vertragserklärung	des	Zahlungsdienstnutzers	mitgeteilt	werden:	
1. zum	Zahlungsdienstleister	
a) den	Namen,	die	 ladungsfähige	Anschrift	 seiner	Hauptverwaltung	und	gegebenenfalls	 sei-
nes	Agenten	oder	 seiner	Zweigniederlassung	 in	dem	Mitgliedstaat,	 in	dem	der	Zahlungs-
dienst	angeboten	wird,	 sowie	alle	anderen	Anschriften	einschließlich	E-Mail-Adresse,	die	
für	die	Kommunikation	mit	dem	Zahlungsdienstleister	von	Belang	sind,	und	

b) die	für	den	Zahlungsdienstleister	zuständigen	Aufsichtsbehörden	und	das	bei	der	Bundes-
anstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	geführte	Register	oder	jedes	andere	relevante	öf-
fentliche	 Register,	 in	 das	 der	 Zahlungsdienstleister	 als	 zugelassen	 eingetragen	 ist,	 sowie	
seine	Registernummer	oder	eine	gleichwertige	in	diesem	Register	verwendete	Kennung,	

2. zur	Nutzung	des	Zahlungsdienstes	
a) eine	Beschreibung	der	wesentlichen	Merkmale	des	zu	erbringenden	Zahlungsdienstes,	
b) Informationen	oder	Kundenkennungen,	die	für	die	ordnungsgemäße	Auslösung	oder	Aus-
führung	eines	Zahlungsauftrags	erforderlich	sind,	

c) die	Art	und	Weise	der	Zustimmung	zur	Auslösung	eines	Zahlungsauftrags	oder	zur	Ausfüh-
rung	 eines	 Zahlungsvorgangs	 und	 des	 Widerrufs	 eines	 Zahlungsauftrags	 gemäß	 den	
§§	675j	und	675p	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	

d) den	Zeitpunkt,	ab	dem	ein	Zahlungsauftrag	gemäß	§	675n	Abs.	1	des	Bürgerlichen	Gesetz-
buchs	 als	 zugegangen	 gilt,	 und	 gegebenenfalls	 den	 vom	 Zahlungsdienstleister	 gemäß	
§	675n	Abs.	1	Satz	3	festgelegten	Zeitpunkt,	

e) die	maximale	Ausführungsfrist	für	die	zu	erbringenden	Zahlungsdienste,	
f) die	 Angabe,	 ob	 die	Möglichkeit	 besteht,	 Betragsobergrenzen	 für	 die	 Nutzung	 eines	 Zah-
lungsinstruments	gemäß	§	675k	Abs.	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	zu	vereinbaren,	und	

g) im	Falle	von	kartengebundenen	Zahlungsinstrumenten,	die	mehrere	Zahlungsmarken	tra-
gen,	 die	Rechte	 des	 Zahlungsdienstnutzers	 gemäß	Artikel	 8	 der	Verordnung	 (EU)	 2015/	
751	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	29.	April	2015	über	Interbankenent-
gelte	für	kartengebundene	Zahlungsvorgänge	(ABl.	L	123	vom	19.5.2015,	S.	1),	

3. zu	Entgelten,	Zinsen	und	Wechselkursen	
a) alle	Entgelte,	die	der	Zahlungsdienstnutzer	an	den	Zahlungsdienstleister	zu	entrichten	hat,	
einschließlich	derjenigen,	die	sich	danach	richten,	wie	und	wie	oft	über	die	geforderten	In-
formationen	zu	unterrichten	ist,	sowie	gegebenenfalls	eine	Aufschlüsselung	dieser	Entgel-
te,	

b) gegebenenfalls	 die	 zugrunde	 gelegten	Zinssätze	und	Wechselkurse	 oder,	 bei	Anwendung	
von	Referenzzinssätzen	und	-wechselkursen,	die	Methode	für	die	Berechnung	der	tatsäch-
lichen	Zinsen	sowie	der	maßgebliche	Stichtag	und	der	Index	oder	die	Grundlage	für	die	Be-
stimmung	des	Referenzzinssatzes	oder	-wechselkurses,	und	

c) soweit	 vereinbart,	 das	 unmittelbare	Wirksamwerden	 von	Änderungen	des	Referenzzins-
satzes	oder	-wechselkurses	gemäß	§	675g	Absatz	3	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	

4. zur	Kommunikation	
a) die	 Kommunikationsmittel,	 deren	 Nutzung	 zwischen	 den	 Parteien	 für	 die	 Informations-
übermittlung	und	Anzeigepflichten	vereinbart	wird,	einschließlich	der	technischen	Anfor-
derungen	an	die	Ausstattung	und	die	Software	des	Zahlungsdienstnutzers,	

b) Angaben	dazu,	wie	und	wie	oft	die	nach	diesem	Artikel	geforderten	Informationen	mitzu-
teilen	oder	zugänglich	zu	machen	sind,	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Einführungsgesetz	zum	Bürgerlichen	Gesetzbuche	(Stand:	01.01.2024)	 154	

c) die	Sprache	oder	Sprachen,	 in	der	oder	 in	denen	der	Vertrag	zu	schließen	 ist	und	 in	der		
oder	 in	 denen	die	Kommunikation	 für	 die	Dauer	des	Vertragsverhältnisses	 erfolgen	 soll,	
und	

d) einen	Hinweis	auf	das	Recht	des	Zahlungsdienstnutzers	gemäß	§	5,	Informationen	und	Ver-
tragsbedingungen	in	einer	Urkunde	zu	erhalten,	

5. zu	den	Schutz-	und	Abhilfemaßnahmen	
a) gegebenenfalls	eine	Beschreibung,	wie	der	Zahlungsdienstnutzer	ein	Zahlungsinstrument	
sicher	 aufbewahrt	 und	wie	 er	 seine	Anzeigepflicht	 gegenüber	 dem	Zahlungsdienstleister	
gemäß	§	675l	Absatz	1	Satz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	erfüllt,	

b) eine	Beschreibung	des	sicheren	Verfahrens	zur	Unterrichtung	des	Zahlungsdienstnutzers	
durch	den	Zahlungsdienstleister	im	Falle	vermuteten	oder	tatsächlichen	Betrugs	oder	bei	
Sicherheitsrisiken,	

c) soweit	vereinbart,	die	Bedingungen,	unter	denen	sich	der	Zahlungsdienstleister	das	Recht	
vorbehält,	ein	Zahlungsinstrument	gemäß	§	675k	Abs.	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	zu	
sperren,	

d) Informationen	zur	Haftung	des	Zahlers	gemäß	§	675v	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ein-
schließlich	Angaben	zum	Höchstbetrag,	

e) Angaben	dazu,	wie	und	 innerhalb	welcher	Frist	der	Zahlungsdienstnutzer	dem	Zahlungs-
dienstleister	 nicht	 autorisierte	 oder	 fehlerhaft	 ausgelöste	 oder	 ausgeführte	 Zahlungsvor-
gänge	 gemäß	§	676b	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	 anzeigen	muss,	 sowie	 Informationen	
über	 die	 Haftung	 des	 Zahlungsdienstleisters	 bei	 nicht	 autorisierten	 Zahlungsvorgängen	
gemäß	§	675u	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	

f) Informationen	 über	 die	Haftung	 des	 Zahlungsdienstleisters	 bei	 der	 Auslösung	 oder	 Aus-
führung	von	Zahlungsvorgängen	gemäß	§	675y	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	und	

g) die	Bedingungen	für	Erstattungen	gemäß	§	675x	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	
6. zu	Änderungen	der	Bedingungen	und	Kündigung	des	Zahlungsdiensterahmenvertrags	
a) soweit	 vereinbart,	 die	Angabe,	 dass	die	 Zustimmung	des	Zahlungsdienstnutzers	 zu	 einer	
Änderung	der	Vertragsbedingungen	gemäß	§	675g	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	als	erteilt	
gilt,	wenn	 er	 dem	Zahlungsdienstleister	 seine	Ablehnung	 nicht	 vor	 dem	Zeitpunkt	 ange-
zeigt	hat,	zu	dem	die	geänderten	Vertragsbedingungen	in	Kraft	treten	sollen,	

b) die	Laufzeit	des	Zahlungsdiensterahmenvertrags	und	
c) einen	Hinweis	auf	das	Recht	des	Zahlungsdienstnutzers,	den	Vertrag	 zu	kündigen,	 sowie	
auf	 sonstige	 kündigungsrelevante	Vereinbarungen	 gemäß	§	 675g	Abs.	 2	 und	 §	 675h	des	
Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	

7. die	 Vertragsklauseln	 über	 das	 auf	 den	 Zahlungsdiensterahmenvertrag	 anwendbare	 Recht		
oder	über	das	zuständige	Gericht	und	

8. einen	Hinweis	auf	die	Beschwerdeverfahren	gemäß	den	§§	60	bis	62	des	Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes	sowie	auf	das	außergerichtliche	Rechtsbehelfsverfahren	gemäß	§	14	des	Unter-
lassungsklagengesetzes.	

(2)	 Wenn	 auf	 Verlangen	 des	 Zahlungsdienstnutzers	 der	 Zahlungsdiensterahmenvertrag	 unter	
Verwendung	 eines	 Fernkommunikationsmittels	 geschlossen	 wird,	 das	 dem	 Zahlungsdienstleister	
die	Mitteilung	der	in	Absatz	1	bestimmten	Informationen	und	Vertragsbedingungen	auf	einem	dau-
erhaften	Datenträger	nicht	gestattet,	hat	der	Zahlungsdienstleister	dem	Zahlungsdienstnutzer	diese	
unverzüglich	nach	Abschluss	des	Vertrags	in	der	in	den	§§	2	und	3	vorgesehenen	Form	mitzuteilen.	
(3)	Die	Pflichten	gemäß	Absatz	1	können	auch	erfüllt	werden,	indem	eine	Abschrift	des	Vertrags-

entwurfs	übermittelt	wird,	die	die	nach	Absatz	1	erforderlichen	Informationen	und	Vertragsbedin-
gungen	enthält.	
§	5	Zugang	zu	Vertragsbedingungen	und	vorvertraglichen	Informationen	während	der		
Vertragslaufzeit	
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Während	 der	 Vertragslaufzeit	 kann	 der	 Zahlungsdienstnutzer	 jederzeit	 die	 Übermittlung	 der	
Vertragsbedingungen	sowie	der	in	§	4	genannten	Informationen	in	Papierform	oder	auf	einem	an-
deren	dauerhaften	Datenträger	verlangen.	
§	6	Informationen	vor	Ausführung	einzelner	Zahlungsvorgänge	
Vor	Ausführung	 eines	 einzelnen	 vom	Zahler	 ausgelösten	 Zahlungsvorgangs	 teilt	 der	 Zahlungs-

dienstleister	auf	Verlangen	des	Zahlers	Folgendes	mit:	
1.		die	maximale	Ausführungsfrist,	
2.		die	dem	Zahler	in	Rechnung	zu	stellenden	Entgelte	und	
3.		gegebenenfalls	die	Aufschlüsselung	der	Entgelte	nach	Nummer	2.	

§	7	Informationen	an	den	Zahler	bei	einzelnen	Zahlungsvorgängen	
Nach	Belastung	des	Kontos	 des	Zahlers	mit	 dem	Zahlungsbetrag	 eines	 einzelnen	Zahlungsvor-

gangs	oder,	falls	der	Zahler	kein	Zahlungskonto	verwendet,	nach	Zugang	des	Zahlungsauftrags	teilt	
der	Zahlungsdienstleister	des	Zahlers	diesem	unverzüglich	die	folgenden	Informationen	mit:	
1. eine	dem	Zahlungsvorgang	zugeordnete	Kennung,	die	dem	Zahler	die	Identifizierung	des	be-
treffenden	Zahlungsvorgangs	 ermöglicht,	 sowie	 gegebenenfalls	Angaben	 zum	Zahlungsemp-
fänger,	

2. den	Zahlungsbetrag	in	der	Währung,	in	der	das	Zahlungskonto	des	Zahlers	belastet	wird,	oder	
in	der	Währung,	die	im	Zahlungsauftrag	verwendet	wird,	

3. die	für	den	Zahlungsvorgang	zu	entrichtenden	Entgelte	und	gegebenenfalls	eine	Aufschlüsse-
lung	der	Beträge	dieser	Entgelte	oder	die	vom	Zahler	zu	entrichtenden	Zinsen,	

4. gegebenenfalls	 den	Wechselkurs,	 den	 der	 Zahlungsdienstleister	 des	 Zahlers	 dem	 Zahlungs-
vorgang	zugrunde	gelegt	hat,	und	den	Betrag,	der	nach	dieser	Währungsumrechnung	Gegen-
stand	des	Zahlungsvorgangs	ist,	und	

5. das	Wertstellungsdatum	der	Belastung	oder	das	Datum	des	Zugangs	des	Zahlungsauftrags.	
§	8	Informationen	an	den	Zahlungsempfänger	bei	einzelnen	Zahlungsvorgängen	
Nach	 Ausführung	 eines	 einzelnen	 Zahlungsvorgangs	 teilt	 der	 Zahlungsdienstleister	 des	 Zah-

lungsempfängers	diesem	unverzüglich	die	folgenden	Informationen	mit:	
1. eine	 dem	Zahlungsvorgang	 zugeordnete	Kennung,	 die	 dem	Zahlungsempfänger	 die	 Identifi-
zierung	des	Zahlungsvorgangs	und	des	Zahlers	ermöglicht,	sowie	alle	weiteren	mit	dem	Zah-
lungsvorgang	übermittelten	Angaben,	

2. den	 Zahlungsbetrag	 in	 der	Währung,	 in	 der	 dieser	Betrag	 auf	 dem	Zahlungskonto	 des	 Zah-
lungsempfängers	gutgeschrieben	wird,	

3. den	Betrag	der	für	den	Zahlungsvorgang	zu	entrichtenden	Entgelte	und	gegebenenfalls	deren	
Aufschlüsselung	oder	der	vom	Zahlungsempfänger	zu	entrichtenden	Zinsen,	

4. gegebenenfalls	den	Wechselkurs,	den	der	Zahlungsdienstleister	des	Zahlungsempfängers	dem	
Zahlungsvorgang	zugrunde	gelegt	hat,	und	den	Betrag,	der	vor	dieser	Währungsumrechnung	
Gegenstand	des	Zahlungsvorgangs	war,	und	

5. das	Wertstellungsdatum	der	Gutschrift.	
§	9	Sonstige	Informationen	während	des	Vertragsverhältnisses	
Während	 des	 Vertragsverhältnisses	 ist	 der	 Zahlungsdienstleister	 verpflichtet,	 den	 Zahlungs-

dienstnutzer	unverzüglich	zu	unterrichten,	wenn	
1. sich	Umstände,	über	die	gemäß	§	4	Abs.	1	Nr.	1	unterrichtet	wurde,	ändern	oder	
2. zum	Nachteil	des	Zahlungsdienstnutzers	Änderungen	von	Zinssätzen	wirksam	geworden	sind.	

§	10	Abweichende	Vereinbarungen	
Für	die	 in	den	§§	7,	8	und	9	Nr.	2	genannten	 Informationen	können	Zahlungsdienstleister	und	

Zahlungsdienstnutzer	eine	andere	Häufigkeit	und	eine	von	§	3	abweichende	Form	oder	ein	abwei-
chendes	Verfahren	vereinbaren.	Über	die	in	den	§§	7	und	8	genannten	Informationen	hat	der	Zah-
lungsdienstleister	 jedoch	 mindestens	 einmal	 monatlich	 so	 zu	 unterrichten,	 dass	 der	 Zahlungs-
dienstnutzer	die	Informationen	unverändert	aufbewahren	und	wiedergeben	kann.	
§	11	Ausnahmen	für	Kleinbetragsinstrumente	und	E-Geld	
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(1)	Bei	 Zahlungsdiensteverträgen	über	 die	Überlassung	 eines	Kleinbetragsinstruments	 (§	 675i	
Abs.	 1	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs)	 teilt	 der	 Zahlungsdienstleister	 dem	 Zahlungsdienstnutzer	
abweichend	von	den	§§	4	und	6	nur	Folgendes	mit:	
1. die	wesentlichen	Merkmale	des	Zahlungsdienstes,	einschließlich	der	Nutzungsmöglichkeiten	
des	Kleinbetragsinstruments,	

2. Haftungshinweise,	
3. die	anfallenden	Entgelte	und	
4. die	anderen	für	den	Zahlungsdienstnutzer	wesentlichen	Vertragsinformationen.	

Ferner	gibt	der	Zahlungsdienstleister	an,	wo	die	weiteren	gemäß	§	4	vorgeschriebenen	Informatio-
nen	und	Vertragsbedingungen	in	leicht	zugänglicher	Form	zur	Verfügung	gestellt	sind.	
(2)	Bei	Verträgen	nach	Absatz	1	können	die	Vertragsparteien	abweichend	von	den	§§	7	und	8	

vereinbaren,	dass	der	Zahlungsdienstleister	dem	Zahlungsdienstnutzer	nach	Ausführung	eines	Zah-
lungsvorgangs	
1. nur	 eine	 dem	 Zahlungsvorgang	 zugeordnete	 Kennung	mitteilen	 oder	 zur	 Verfügung	 stellen	
muss,	die	es	ermöglicht,	den	betreffenden	Zahlungsvorgang,	seinen	Betrag	sowie	die	erhobe-
nen	Entgelte	zu	 identifizieren,	und	 im	Fall	mehrerer	gleichartiger	Zahlungsvorgänge	an	den	
selben	Zahlungsempfänger	eine	 Information,	die	den	Gesamtbetrag	und	die	 erhobenen	Ent-
gelte	für	diese	Zahlungsvorgänge	enthält,	

2. die	 unter	 Nummer	 1	 genannten	 Informationen	 nicht	 mitteilen	 oder	 zur	 Verfügung	 stellen	
muss,	 wenn	 die	 Nutzung	 des	 Kleinbetragsinstruments	 keinem	 Zahlungsdienstnutzer	 zuge-
ordnet	werden	kann	oder	wenn	der	Zahlungsdienstleister	auf	andere	Weise	technisch	nicht	in	
der	 Lage	 ist,	 diese	 Informationen	mitzuteilen;	 in	 diesem	 Fall	 hat	 der	 Zahlungsdienstleister	
dem	Zahlungsdienstnutzer	 eine	Möglichkeit	 anzubieten,	 die	 gespeicherten	Beträge	 zu	über-
prüfen.	

Abschnitt	3	Einzelzahlungsverträge	
§	12	Besondere	Form	
Bei	 einem	 Einzelzahlungsvertrag,	 der	 nicht	 Gegenstand	 eines	 Zahlungsdiensterahmenvertrags	

ist,	hat	der	Zahlungsdienstleister	dem	Zahlungsdienstnutzer	die	 in	§	13	genannten	 Informationen	
und	Vertragsbedingungen	hinsichtlich	der	von	 ihm	zu	erbringenden	Zahlungsdienste	 in	 leicht	 zu-
gänglicher	Form	zur	Verfügung	zu	stellen.	Auf	Verlangen	des	Zahlungsdienstnutzers	stellt	 ihm	der	
Zahlungsdienstleister	 die	 Informationen	 und	 Vertragsbedingungen	 in	 Papierform	 oder	 auf	 einem	
anderen	dauerhaften	Datenträger	zur	Verfügung.	
§	13	Vorvertragliche	Informationen	
(1)	Die	folgenden	vorvertraglichen	Informationen	und	Vertragsbedingungen	sind	rechtzeitig	vor	

Abgabe	der	Vertragserklärung	des	Zahlungsdienstnutzers	zur	Verfügung	zu	stellen:	
1. die	vom	Zahlungsdienstnutzer	mitzuteilenden	Informationen	oder	Kundenkennungen,	die	für	
die	ordnungsgemäße	Auslösung	oder	Ausführung	eines	Zahlungsauftrags	erforderlich	sind,	

2. die	maximale	Ausführungsfrist	für	den	zu	erbringenden	Zahlungsdienst,	
3. alle	 Entgelte,	 die	 der	 Zahlungsdienstnutzer	 an	 den	 Zahlungsdienstleister	 zu	 entrichten	 hat,	
und	gegebenenfalls	ihre	Aufschlüsselung,	

4. gegebenenfalls	der	dem	Zahlungsvorgang	zugrunde	zu	legende	tatsächliche	Wechselkurs	oder	
Referenzwechselkurs.	

(2)	Ein	Zahlungsauslösedienstleister	hat	dem	Zahler	rechtzeitig	vor	der	Auslösung	des	Zahlungs-
vorgangs	auch	die	folgenden	Informationen	zur	Verfügung	zu	stellen:	
1.		den	Namen	des	Zahlungsauslösedienstleisters,	die	Anschrift	seiner	Hauptverwaltung	und	ge-
gebenenfalls	 die	Anschrift	 seines	Agenten	oder	 seiner	 Zweigniederlassung	 in	dem	Mitglied-
staat,	 in	 dem	 der	 Zahlungsauslösedienst	 angeboten	wird,	 sowie	 alle	 anderen	 Kontaktdaten	
einschließlich	 der	 E-Mail-Adresse,	 die	 für	 die	 Kommunikation	 mit	 dem	 Zahlungsauslöse-
dienstleister	von	Belang	sind,	und	

2.		die	Kontaktdaten	der	zuständigen	Behörde.	
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(3)	 Die	 anderen	 in	 §	 4	 Absatz	 1	 genannten	 Informationen	 sind,	 soweit	 sie	 für	 den	 Einzelzah-
lungsvertrag	erheblich	sind,	dem	Zahlungsdienstnutzer	ebenfalls	zur	Verfügung	zu	stellen.	
(4)	Wenn	 auf	 Verlangen	 des	 Zahlungsdienstnutzers	 der	 Einzelzahlungsvertrag	 unter	 Verwen-

dung	 eines	 Fernkommunikationsmittels	 geschlossen	 wird,	 das	 dem	 Zahlungsdienstleister	 die	 In-
formationsunterrichtung	nach	Absatz	1	nicht	gestattet,	hat	der	Zahlungsdienstleister	den	Zahlungs-
dienstnutzer	unverzüglich	nach	Ausführung	des	Zahlungsvorgangs	in	der	Form	zu	unterrichten,	die	
in	den	§§	2	und	12	vorgesehen	ist.	
(5)	Die	Pflichten	gemäß	Absatz	1	können	auch	erfüllt	werden,	indem	eine	Abschrift	des	Vertrags-

entwurfs	übermittelt	wird,	die	die	nach	Absatz	1	erforderlichen	Informationen	und	Vertragsbedin-
gungen	enthält.	
§	13a	Informationen	an	den	Zahler	und	den	Zahlungsempfänger	nach	Auslösung	des		
Zahlungsauftrags	über	einen	Zahlungsauslösedienstleister	
Ein	Zahlungsauslösedienstleister	unterrichtet	den	Zahler	und	gegebenenfalls	den	Zahlungsemp-

fänger	unmittelbar	nach	der	Auslösung	des	Zahlungsauftrags	über	
1.		die	erfolgreiche	Auslösung	des	Zahlungsauftrags	beim	kontoführenden	Zahlungsdienstleister	
des	Zahlers,	

2.		die	dem	Zahlungsvorgang	zugeordnete	Kennung,	die	dem	Zahler	und	dem	Zahlungsempfänger	
die	 Identifizierung	 des	 Zahlungsvorgangs	 und	 dem	 Zahlungsempfänger	 gegebenenfalls	 die	
Identifizierung	des	Zahlers	ermöglicht,	sowie	jede	weitere	mit	dem	Zahlungsvorgang	übermit-
telte	Angabe,	

3.		den	Zahlungsbetrag,	
4.		gegebenenfalls	die	Höhe	aller	an	den	Zahlungsauslösedienstleister	 für	den	Zahlungsvorgang	
zu	entrichtenden	Entgelte	sowie	gegebenenfalls	deren	Aufschlüsselung.	

§	14	Informationen	an	den	Zahler	nach	Zugang	des	Zahlungsauftrags	
Nach	 Zugang	 des	 Zahlungsauftrags	 unterrichtet	 der	 Zahlungsdienstleister	 des	 Zahlers	 diesen	

hinsichtlich	der	von	ihm	zu	erbringenden	Zahlungsdienste	unverzüglich	über	
1. die	dem	Zahlungsvorgang	zugeordnete	Kennung,	die	dem	Zahler	die	 Identifizierung	des	be-
treffenden	Zahlungsvorgangs	 ermöglicht,	 sowie	 gegebenenfalls	Angaben	 zum	Zahlungsemp-
fänger,	

2. den	Zahlungsbetrag	in	der	im	Zahlungsauftrag	verwendeten	Währung,	
3. die	Höhe	der	vom	Zahler	für	den	Zahlungsvorgang	zu	entrichtenden	Entgelte	und	gegebenen-
falls	deren	Aufschlüsselung,	

4. gegebenenfalls	 den	Wechselkurs,	 den	 der	 Zahlungsdienstleister	 des	 Zahlers	 dem	 Zahlungs-
vorgang	zugrunde	gelegt	hat,	oder	einen	Verweis	darauf,	sofern	dieser	Kurs	von	dem	in	§	13	
Abs.	1	Nr.	4	genannten	Kurs	abweicht,	und	den	Betrag,	der	nach	dieser	Währungsumrechnung	
Gegenstand	des	Zahlungsvorgangs	ist,	und	

5. das	Datum	des	Zugangs	des	Zahlungsauftrags.	
§	15	Informationen	an	den	Zahlungsempfänger	nach	Ausführung	des	Zahlungsvorgangs	
Nach	 Ausführung	 des	 Zahlungsvorgangs	 unterrichtet	 der	 Zahlungsdienstleister	 des	 Zahlungs-

empfängers	diesen	hinsichtlich	der	von	ihm	erbrachten	Zahlungsdienste	unverzüglich	über	
1. die	dem	Zahlungsvorgang	zugeordnete	Kennung,	die	dem	Zahlungsempfänger	die	Identifizie-
rung	 des	 betreffenden	 Zahlungsvorgangs	 und	 gegebenenfalls	 des	 Zahlers	 ermöglicht,	 sowie	
jede	weitere	mit	dem	Zahlungsvorgang	übermittelte	Angabe,	

2. den	Zahlungsbetrag	in	der	Währung,	in	der	er	dem	Zahlungsempfänger	zur	Verfügung	steht,	
3. die	Höhe	aller	 vom	Zahlungsempfänger	 für	den	Zahlungsvorgang	 zu	entrichtenden	Entgelte	
und	gegebenenfalls	deren	Aufschlüsselung,	

4. gegebenenfalls	den	Wechselkurs,	den	der	Zahlungsdienstleister	des	Zahlungsempfängers	dem	
Zahlungsvorgang	zugrunde	gelegt	hat,	und	den	Betrag,	der	vor	dieser	Währungsumrechnung	
Gegenstand	des	Zahlungsvorgangs	war,	und	

5. das	Wertstellungsdatum	der	Gutschrift.	
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§	16	Informationen	bei	Einzelzahlung	mittels	rahmenvertraglich	geregelten		
Zahlungsinstruments	
Wird	 ein	 Zahlungsauftrag	 für	 eine	 Einzelzahlung	 über	 ein	 rahmenvertraglich	 geregeltes	 Zah-

lungsauthentifizierungsinstrument	übermittelt,	so	ist	nur	der	Zahlungsdienstleister,	der	Partei	des	
Zahlungsdiensterahmenvertrags	 ist,	verpflichtet,	den	Zahlungsdienstnutzer	nach	Maßgabe	des	Ab-
schnitts	2	zu	unterrichten.	
Abschnitt	4	Informationspflichten	von	Zahlungsempfängern,		
Bargeldabhebungsdienstleistern	und	Dritten	
§	17	Informationspflichten	des	Zahlungsempfängers	
(1)	Sollen	Zahlungen	mittels	eines	Zahlungsinstruments	in	einer	anderen	Währung	als	Euro	er-

folgen	und	wird	vor	der	Auslösung	des	Zahlungsvorgangs	vom	Zahlungsempfänger	eine	Währungs-
umrechnung	angeboten,	muss	der	Zahlungsempfänger	dem	Zahler	alle	damit	verbundenen	Entgelte	
sowie	den	der	Währungsumrechnung	zugrunde	gelegten	Wechselkurs	offenlegen.	
(2)	Verlangt	der	Zahlungsempfänger	für	die	Nutzung	eines	bestimmten	Zahlungsinstruments	ein	

Entgelt	oder	bietet	er	eine	Ermäßigung	an,	so	teilt	er	dies	dem	Zahler	vor	Auslösung	des	Zahlungs-
vorgangs	mit.	
§	17a	Informationspflichten	des	Bargeldabhebungsdienstleisters	
Ein	Dienstleister,	der	Bargeldabhebungsdienste	erbringt,	 ist	 verpflichtet,	den	Kunden	über	alle	

Entgelte	für	eine	Geldabhebung	entsprechend	§	13	Absatz	1	und	3,	den	§§	14,	15	sowie	17	Absatz	1	
sowohl	vor	der	Abhebung	als	auch	auf	der	Quittung	nach	dem	Erhalt	des	Bargeldes	zu	unterrichten.	
§	18	Informationspflichten	Dritter	
Verlangt	 ein	 Dritter,	 über	 welchen	 ein	 Zahlungsdienstnutzer	 einen	 Zahlungsvorgang	 auslösen	

kann,	von	diesem	für	die	Nutzung	eines	bestimmten	Zahlungsinstruments	ein	Entgelt,	so	teilt	er	dies	
dem	Zahlungsdienstnutzer	vor	der	Auslösung	des	Zahlungsvorgangs	mit.	
§	19	Abweichende	Vereinbarungen	
Handelt	es	sich	bei	dem	Zahlungsdienstnutzer	nicht	um	einen	Verbraucher,	so	können	die	Par-

teien	vereinbaren,	dass	die	§§	17	und	18	ganz	oder	teilweise	nicht	anzuwenden	sind.157	

	
157		 QUELLE	
	 31.10.2009.—Artikel	2	Nr.	6a	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 11.06.2010.—Artikel	2	Nr.	6b	des	Gesetzes	vom	29.	 Juli	2009	(BGBl.	 I	S.	2355)	hat	 in	§	1	 „§	1	Abs.	1	

und	2	der	BGB-Informationspflichten-Verordnung“	durch	„Artikel	246	§	1	Abs.	1	und	2“	und	„§	1	Abs.	1	
Nr.	8	bis	12	und	Abs.	2	Nr.	2,	4	und	8	der	BGB-Informationspflichten-Verordnung“	durch	„Artikel	246	
§	1	Abs.	1	Nr.	8	bis	12	und	Abs.	2	Nr.	2,	4	und	8“	ersetzt.	

	 30.07.2010.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2010	(BGBl.	I	S.	977)	hat	in	§	4	Abs.	1	Nr.	3	
Buchstabe	c	„Abs.	2“	durch	„Absatz	3“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	§	11	Abs.	2	Nr.	2	„Buchstabe	a“	durch	„Nummer	1“	ersetzt.	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3642)	hat	§	1	neu	

gefasst.	§	1	lautete:	
	 „§	1	Konkurrierende	Informationspflichten	im	Fernabsatz	
	 		 Ist	der	Zahlungsdienstevertrag	zugleich	ein	Fernabsatzvertrag,	so	werden	die	Informationspflichten	

gemäß	Artikel	246	§	1	Abs.	1	und	2	durch	die	Informationspflichten	gemäß	den	§§	2	bis	16	ersetzt;	dies	
gilt	nicht	für	die	in	Artikel	246	§	1	Abs.	1	Nr.	8	bis	12	und	Abs.	2	Nr.	2,	4	und	8	genannten	Informations-
pflichten.“	

	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	§	3	„in	Textform“	durch	„auf	einem	dauerhaften	Datenträ-
ger“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	6	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	§	4	Abs.	2	„in	Textform“	durch	„auf	einem	dauerhaften	
Datenträger“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	§	5	„in	Textform“	durch	„in	Papierform	oder	auf	einem	
anderen	dauerhaften	Datenträger“	ersetzt.	
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	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	§	12	Satz	2	„in	Textform“	durch	„in	Papierform	oder	auf	

einem	anderen	dauerhaften	Datenträger“	ersetzt.	
	 13.01.2018.—Artikel	3	Nr.	 3	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 2446)	hat	 in	 §	1	 Satz	1	

„bis	13	und	14“	nach	„§§	2“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	§	2	„klar	und	verständlich“	durch	„in	leicht	verständlichen	

Worten	und	in	klarer	und	verständlicher	Form“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	§	4	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	„Auslösung	

oder“	nach	„ordnungsgemäße“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	4	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	c	„zur	Auslö-

sung	eines	Zahlungsauftrags	oder“	nach	„Zustimmung“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	aa	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	in	§	4	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	e	„und“	durch	

ein	Komma	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	aa	littt.	ddd	desselben	Gesetzes	hat	in	§	4	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	f	„Zahlungs-

authentifizierungsinstruments“	durch	„Zahlungsinstruments“	ersetzt	und	„und“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	aa	littt.	eee	desselben	Gesetzes	hat	§	4	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	g	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	a	in	§	4	Abs.	1	Nr.	3	neu	gefasst.	Buchsta-

be	a	lautete:	
„a)	alle	Entgelte,	die	der	Zahlungsdienstnutzer	an	den	Zahlungsdienstleister	zu	entrichten	hat,	und	

gegebenenfalls	deren	Aufschlüsselung,“.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	a	in	§	4	Abs.	1	Nr.	4	neu	gefasst.	Buchsta-

be	a	lautete:	
„a)	die	Kommunikationsmittel,	 sofern	sie	zwischen	den	Parteien	 für	die	 Informationsübermittlung	

und	Anzeigepflichten	vereinbart	werden,	einschließlich	 ihrer	Anforderungen	an	die	 technische	
Ausstattung	des	Zahlungsdienstnutzers,“.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	dd	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	§	4	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	a	„Zahlungs-
authentifizierungsinstrument“	durch	„Zahlungsinstrument“	und	„verwahrt“	durch	„aufbewahrt“	ersetzt	
sowie	„Absatz	1“	nach	„§	675l“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	dd	littt.	bbb	bis	ggg	desselben	Gesetzes	hat	die	Buchstaben	b	bis	f	in	§	4	Abs.	1	
Nr.	5	in	die	Buchstaben	c	bis	g	umnummeriert	und	§	4	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	b	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	dd	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	§	4	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	c	„Zah-
lungsauthentifizierungsinstrument“	durch	„Zahlungsinstrument“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	dd	littt.	eee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	§	4	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	e	„ausge-
löste	oder“	nach	„fehlerhaft“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	dd	littt.	fff	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	§	4	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	f	„Auslö-
sung	oder“	nach	„der“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	ee	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	§	4	Abs.	1	Nr.	6	Buchstabe	a	jeweils	„Be-
dingungen“	durch	„Vertragsbedingungen“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	ee	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	4	Abs.	1	Nr.	6	Buchstabe	b	„Vertragslauf-
zeit“	durch	„Laufzeit	des	Zahlungsdiensterahmenvertrags“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	8	in	§	4	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	8	lautete:	
„8.	einen	Hinweis	auf	das	Beschwerdeverfahren	gemäß	§	28	des	Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes	

sowie	auf	das	außergerichtliche	Rechtsbehelfsverfahren	nach	§	14	des	Unterlassungsklagenge-
setzes.“	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	§	6	neu	gefasst.	§	6	lautete:	
	 		 „Vor	 Ausführung	 eines	 einzelnen	 vom	 Zahler	 ausgelösten	 Zahlungsvorgangs	 teilt	 der	 Zahlungs-

dienstleister	auf	Verlangen	des	Zahlers	die	maximale	Ausführungsfrist	für	diesen	Zahlungsvorgang	so-
wie	die	in	Rechnung	zu	stellenden	Entgelte	und	gegebenenfalls	deren	Aufschlüsselung	mit.“	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	§	7	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.	gegebenenfalls	 den	 Betrag	 der	 für	 den	 Zahlungsvorgang	 zu	 entrichtenden	 Entgelte	 und	 deren	

Aufschlüsselung	oder	der	vom	Zahler	zu	entrichtenden	Zinsen,“.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	§	8	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.	eine	dem	Zahlungsvorgang	 zugeordnete	Kennung,	 die	 dem	Zahlungsempfänger	 die	 Identifizie-
rung	des	betreffenden	Zahlungsvorgangs	und	gegebenenfalls	des	Zahlers	ermöglicht,	sowie	wei-
tere	mit	dem	Zahlungsvorgang	übermittelte	Angaben,“.	
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Art.	249	Informationspflichten	bei	Verbraucherbauverträgen	
§	1	Informationspflichten	bei	Verbraucherbauverträgen	
Der	Unternehmer	 ist	nach	§	650j	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	verpflichtet,	 dem	Verbraucher	

rechtzeitig	vor	Abgabe	von	dessen	Vertragserklärung	eine	Baubeschreibung	in	Textform	zur	Verfü-
gung	zu	stellen.	
§	2	Inhalt	der	Baubeschreibung	
(1)	In	der	Baubeschreibung	sind	die	wesentlichen	Eigenschaften	des	angebotenen	Werks	in	kla-

rer	Weise	darzustellen.	Sie	muss	mindestens	folgende	Informationen	enthalten:	
1.		allgemeine	Beschreibung	des	herzustellenden	Gebäudes	oder	der	vorzunehmenden	Umbau-
ten,	gegebenenfalls	Haustyp	und	Bauweise,	

2.		Art	und	Umfang	der	angebotenen	Leistungen,	gegebenenfalls	der	Planung	und	der	Bauleitung,	
der	Arbeiten	am	Grundstück	und	der	Baustelleneinrichtung	sowie	der	Ausbaustufe,	

3.		Gebäudedaten,	 Pläne	 mit	 Raum-	 und	 Flächenangaben	 sowie	 Ansichten,	 Grundrisse	 und	
Schnitte,	

4.		gegebenenfalls	Angaben	zum	Energie-,	zum	Brandschutz-	und	zum	Schallschutzstandard	so-
wie	zur	Bauphysik,	

5.		Angaben	zur	Beschreibung	der	Baukonstruktionen	aller	wesentlichen	Gewerke,	
6.		gegebenenfalls	Beschreibung	des	Innenausbaus,	
7.		gegebenenfalls	Beschreibung	der	gebäudetechnischen	Anlagen,	
8.		Angaben	zu	Qualitätsmerkmalen,	denen	das	Gebäude	oder	der	Umbau	genügen	muss,	

	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	 f	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	8	Nr.	3	„gegebenenfalls“	am	Anfang	gestrichen	

und	„gegebenenfalls“	nach	„und“	eingefügt.	
	 Artikel	 3	 Nr.	 3	 lit.	 g	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 §	 11	 in	 der	 Überschrift	 „elektronisches	 Geld“	 durch		

„E-Geld“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	 lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	 in	§	12	Satz	1	„hinsichtlich	der	von	 ihm	zu	erbringenden	

Zahlungsdienste“	nach	„Vertragsbedingungen“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	i	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	§	13	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	„Auslösung	oder“	

nach	„ordnungsgemäße“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	i	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	§	13	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	laute-

te:	„Die	anderen	in	§	4	Abs.	1	genannten	Informationen	sind,	soweit	sie	für	den	Einzelzahlungsvertrag	
erheblich	sind,	dem	Zahlungsdienstnutzer	ebenfalls	zur	Verfügung	zu	stellen.“	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	i	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	und	3	in	§	13	in	Abs.	4	und	5	umnumme-
riert	und	Abs.	2	und	3	eingefügt.	

	 	Artikel	3	Nr.	3	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	§	13a	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	in	§	14	„hinsichtlich	der	von	ihm	zu	erbringenden	Zahlungs-

dienste“	nach	„diesen“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	 3	 lit.	 l	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	 §	15	 „hinsichtlich	der	von	 ihm	erbrachten	Zah-

lungsdienste“	nach	„diesen“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	l	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	§	15	Nr.	1	„jede“	nach	„sowie“	eingefügt	und	„Anga-

ben“	durch	„Angabe“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	l	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	§	15	Nr.	3	„der“	durch	„aller“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	 lit.	m	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	§	16	 in	der	Überschrift	 „Zahlungsauthentifizie-

rungsinstruments“	durch	„Zahlungsinstruments“	ersetzt.	
	 Artikel	 3	 Nr.	 3	 lit.	m	 litt.	 bb	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 §	 16	 „Zahlungsauthentifizierungsinstrument“	

durch	„Zahlungsinstrument“	ersetzt.	
	 Artikel	 3	Nr.	 3	 lit.	 n	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abschnitt	 4	 in	 der	 Überschrift	 „	 ,	 Bargeldabhebungs-

dienstleistern“	nach	„Zahlungsempfängern“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	o	desselben	Gesetzes	hat	in	§	17	Abs.	1	und	2	jeweils	„Zahlungsauthentizifierungsin-

struments“	durch	„Zahlungsinstruments“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	p	desselben	Gesetzes	hat	§	17a	eingefügt.	
	 Artikel	 3	 Nr.	 3	 lit.	 q	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 §	 18	 „Zahlungsauthentifizierungsinstruments“	 durch	

„Zahlungsinstruments“	ersetzt.	
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9.		gegebenenfalls	 Beschreibung	 der	 Sanitärobjekte,	 der	 Armaturen,	 der	 Elektroanlage,	 der	 In-
stallationen,	der	Informationstechnologie	und	der	Außenanlagen.	

(2)	Die	Baubeschreibung	hat	verbindliche	Angaben	zum	Zeitpunkt	der	Fertigstellung	des	Werks	
zu	enthalten.	Steht	der	Beginn	der	Baumaßnahme	noch	nicht	fest,	ist	ihre	Dauer	anzugeben.	
§	3	Widerrufsbelehrung	
(1)	Steht	dem	Verbraucher	ein	Widerrufsrecht	nach	§	650l	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	

zu,	ist	der	Unternehmer	verpflichtet,	den	Verbraucher	vor	Abgabe	von	dessen	Vertragserklärung	in	
Textform	 über	 sein	Widerrufsrecht	 zu	 belehren.	 Die	Widerrufsbelehrung	muss	 deutlich	 gestaltet	
sein	und	dem	Verbraucher	seine	wesentlichen	Rechte	in	einer	an	das	benutzte	Kommunikationsmit-
tel	angepassten	Weise	deutlich	machen.	Sie	muss	Folgendes	enthalten:	
1.		einen	Hinweis	auf	das	Recht	zum	Widerruf,	
2.		einen	Hinweis	darauf,	 dass	der	Widerruf	durch	Erklärung	gegenüber	dem	Unternehmer	er-
folgt	und	keiner	Begründung	bedarf,	

3.		den	Namen,	die	ladungsfähige	Anschrift	und	die	Telefonnummer	desjenigen,	gegenüber	dem	
der	Widerruf	zu	erklären	ist,	gegebenenfalls	seine	Telefaxnummer	und	E-Mail-Adresse,	

4.		einen	Hinweis	auf	die	Dauer	und	den	Beginn	der	Widerrufsfrist	sowie	darauf,	dass	zur	Frist-
wahrung	die	rechtzeitige	Absendung	der	Widerrufserklärung	genügt,	und	

5.		einen	Hinweis	darauf,	dass	der	Verbraucher	dem	Unternehmer	Wertersatz	nach	§	357e	des	
Bürgerlichen	Gesetzbuchs	schuldet,	wenn	die	Rückgewähr	der	bis	zum	Widerruf	erbrachten	
Leistung	ihrer	Natur	nach	ausgeschlossen	ist.	

(2)	Der	Unternehmer	kann	seine	Belehrungspflicht	dadurch	erfüllen,	dass	er	dem	Verbraucher	
das	in	Anlage	10	vorgesehene	Muster	für	die	Widerrufsbelehrung	zutreffend	ausgefüllt	in	Textform	
übermittelt.158	
	
Art.	250	Informationspflichten	bei	Pauschalreiseverträgen	
§	1	Form	und	Zeitpunkt	der	vorvertraglichen	Unterrichtung	
(1)	Die	Unterrichtung	des	Reisenden	nach	§	651d	Absatz	1	und	5	sowie	§	651v	Absatz	1	des	Bür-

gerlichen	Gesetzbuchs	muss	erfolgen,	bevor	dieser	seine	Vertragserklärung	abgibt.	Die	Informatio-
nen	sind	klar,	verständlich	und	in	hervorgehobener	Weise	mitzuteilen;	werden	sie	schriftlich	erteilt,	
müssen	sie	leserlich	sein.	
(2)	 Änderungen	 der	 vorvertraglichen	 Informationen	 sind	 dem	 Reisenden	 vor	 Vertragsschluss	

klar,	verständlich	und	in	hervorgehobener	Weise	mitzuteilen.	
§	2	Formblatt	für	die	vorvertragliche	Unterrichtung	
(1)	Dem	Reisenden	ist	gemäß	dem	in	Anlage	11	enthaltenen	Muster	ein	zutreffend	ausgefülltes	

Formblatt	zur	Verfügung	zu	stellen.	
(2)	Bei	Verträgen	nach	§	651u	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ist	anstelle	des	Formblatts	gemäß	

dem	in	Anlage	11	enthaltenen	Muster	das	zutreffend	ausgefüllte	Formblatt	gemäß	dem	in	Anlage	12	
enthaltenen	Muster	zu	verwenden.	
(3)	Soll	ein	Pauschalreisevertrag	telefonisch	geschlossen	werden,	können	die	Informationen	aus	

dem	 jeweiligen	Formblatt	 abweichend	von	den	Absätzen	1	und	2	 auch	 telefonisch	 zur	Verfügung	
gestellt	werden.	
§	3	Weitere	Angaben	bei	der	vorvertraglichen	Unterrichtung	
Die	Unterrichtung	muss	 folgende	 Informationen	enthalten,	 soweit	 sie	 für	die	 in	Betracht	 kom-

mende	Pauschalreise	erheblich	sind:	

	
158		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	April	2017	(BGBl.	I	S.	969)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.05.2022.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3483)	hat	in	§	3	Abs.	1	Satz	3	

Nr.	5	„§	357d“	durch	„§	357e“	ersetzt.	
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1.		die	wesentlichen	Eigenschaften	der	Reiseleistungen,	und	zwar	
a)		Bestimmungsort	oder,	wenn	die	Pauschalreise	mehrere	Aufenthalte	umfasst,	die	einzelnen	
Bestimmungsorte	 sowie	die	 einzelnen	Zeiträume	 (Datumsangaben	und	Anzahl	der	Über-
nachtungen),	

b)		Reiseroute,	
c)		Transportmittel	(Merkmale	und	Klasse),	
d)		Ort,	Tag	und	Zeit	der	Abreise	und	der	Rückreise	oder,	sofern	eine	genaue	Zeitangabe	noch	
nicht	möglich	 ist,	 ungefähre	 Zeit	 der	 Abreise	 und	 Rückreise,	 ferner	 Orte	 und	Dauer	 von	
Zwischenstationen	sowie	die	dort	zu	erreichenden	Anschlussverbindungen,	

e)		Unterkunft	 (Lage,	Hauptmerkmale	und	gegebenenfalls	 touristische	Einstufung	der	Unter-
kunft	nach	den	Regeln	des	jeweiligen	Bestimmungslandes),	

f)		 Mahlzeiten,	
g)		Besichtigungen,	Ausflüge	oder	sonstige	im	Reisepreis	inbegriffene	Leistungen,	
h)		sofern	dies	nicht	aus	dem	Zusammenhang	hervorgeht,	die	Angabe,	ob	eine	der	Reiseleis-
tungen	für	den	Reisenden	als	Teil	einer	Gruppe	erbracht	wird,	und	wenn	dies	der	Fall	ist,	
sofern	möglich,	die	Angabe	der	ungefähren	Gruppengröße,	

i)		 sofern	 die	 Nutzung	 touristischer	 Leistungen	 im	 Sinne	 des	 §	 651a	 Absatz	 3	 Satz	 1	 Num-
mer	4	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	durch	den	Reisenden	von	einer	wirksamen	mündli-
chen	Kommunikation	abhängt,	die	Sprache,	in	der	diese	Leistungen	erbracht	werden,	und	

j)		 die	Angabe,	ob	die	Pauschalreise	im	Allgemeinen	für	Personen	mit	eingeschränkter	Mobili-
tät	geeignet	ist,	sowie	auf	Verlangen	des	Reisenden	genaue	Informationen	über	eine	solche	
Eignung	unter	Berücksichtigung	der	Bedürfnisse	des	Reisenden,	

2.		die	Firma	oder	den	Namen	des	Reiseveranstalters,	die	Anschrift	des	Ortes,	an	dem	er	nieder-
gelassen	ist,	die	Telefonnummer	und	gegebenenfalls	die	E-Mail-Adresse;	diese	Angaben	sind	
gegebenenfalls	auch	bezüglich	des	Reisevermittlers	zu	erteilen,	

3.		den	Reisepreis	einschließlich	Steuern	und	gegebenenfalls	aller	zusätzlichen	Gebühren,	Entgel-
te	und	sonstigen	Kosten,	oder,	wenn	sich	diese	Kosten	vor	Vertragsschluss	nicht	bestimmen	
lassen,	 die	 Angabe	 der	 Art	 von	Mehrkosten,	 für	 die	 der	 Reisende	 gegebenenfalls	 noch	 auf-
kommen	muss,	

4.		die	Zahlungsmodalitäten	einschließlich	des	Betrags	oder	des	Prozentsatzes	des	Reisepreises,	
der	als	Anzahlung	zu	leisten	ist,	sowie	des	Zeitplans	für	die	Zahlung	des	Restbetrags	oder	für	
die	Stellung	finanzieller	Sicherheiten	durch	den	Reisenden,	

5.		die	 für	 die	 Durchführung	 der	 Pauschalreise	 erforderliche	Mindestteilnehmerzahl	 sowie	 die	
Angabe,	 bis	 zu	welchem	 Zeitpunkt	 vor	 dem	 vertraglich	 vereinbarten	 Reisebeginn	 dem	Rei-
senden	die	Rücktrittserklärung	des	Reiseveranstalters	gemäß	§	651h	Absatz	4	Satz	1	Num-
mer	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	zugegangen	sein	muss,	

6.		allgemeine	Pass-	und	Visumerfordernisse	des	Bestimmungslands,	einschließlich	der	ungefäh-
ren	Fristen	für	die	Erlangung	von	Visa,	sowie	gesundheitspolizeiliche	Formalitäten,	

7.		den	Hinweis,	dass	der	Reisende	vor	Reisebeginn	gegen	Zahlung	einer	angemessenen	Entschä-
digung	oder	gegebenenfalls	einer	vom	Reiseveranstalter	verlangten	Entschädigungspauschale	
jederzeit	vom	Vertrag	zurücktreten	kann,	

8.		den	Hinweis	auf	den	möglichen	Abschluss	einer	Reiserücktrittskostenversicherung	oder	einer	
Versicherung	zur	Deckung	der	Kosten	einer	Unterstützung	einschließlich	einer	Rückbeförde-
rung	bei	Unfall,	Krankheit	oder	Tod.	

§	4	Vorvertragliche	Unterrichtung	in	den	Fällen	des	§	651c	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	
Für	Pauschalreiseverträge	nach	§	651c	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ist	abweichend	von	§	2	Ab-

satz	1	anstelle	des	Formblatts	gemäß	dem	in	Anlage	11	enthaltenen	Muster	das	zutreffend	ausge-
füllte	 Formblatt	 gemäß	 dem	 in	 Anlage	 13	 enthaltenen	 Muster	 zu	 verwenden.	 Zur	 Unterrichtung	
nach	§	3	sind	verpflichtet	
1.		der	als	Reiseveranstalter	anzusehende	Unternehmer	nur	in	Bezug	auf	die	Reiseleistung,	die	er	
zu	erbringen	hat,	
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2.		 jeder	 andere	Unternehmer,	dem	nach	§	651c	Absatz	1	Nummer	2	des	Bürgerlichen	Gesetz-
buchs	Daten	übermittelt	werden,	 in	Bezug	auf	die	von	 ihm	zu	erbringende	Reiseleistung;	er	
trägt	gegenüber	dem	Reisenden	die	Beweislast	für	die	Erfüllung	seiner	Informationspflichten.	

§	5	Gestaltung	des	Vertrags	
Der	Pauschalreisevertrag	muss	in	einfacher	und	verständlicher	Sprache	abgefasst	und,	sofern	er	

schriftlich	geschlossen	wird,	leserlich	sein.	
§	6	Abschrift	oder	Bestätigung	des	Vertrags	
(1)	Dem	Reisenden	ist	bei	oder	unverzüglich	nach	Vertragsschluss	auf	einem	dauerhaften	Daten-

träger	eine	Abschrift	oder	Bestätigung	des	Vertrags	zur	Verfügung	zu	stellen.	Der	Reisende	hat	An-
spruch	auf	eine	Abschrift	oder	Bestätigung	des	Vertrags	in	Papierform,	wenn	der	Vertragsschluss	
1.		bei	gleichzeitiger	körperlicher	Anwesenheit	der	Vertragsschließenden	erfolgte	oder	
2.		außerhalb	 von	Geschäftsräumen	erfolgte	 (§	312b	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs);	wenn	der	
Reisende	zustimmt,	kann	für	die	Abschrift	oder	die	Bestätigung	des	Vertrags	auch	ein	anderer	
dauerhafter	Datenträger	verwendet	werden.	

(2)	Die	Abschrift	oder	Bestätigung	des	Vertrags	muss	klar,	verständlich	und	in	hervorgehobener	
Weise	den	vollständigen	Vertragsinhalt	wiedergeben	und	außer	den	 in	§	3	genannten	 Informatio-
nen	die	folgenden	Angaben	enthalten:	
1.		besondere	Vorgaben	des	Reisenden,	denen	der	Reiseveranstalter	zugestimmt	hat,	
2.		den	Hinweis,	dass	der	Reiseveranstalter	
a)		gemäß	§	651i	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	für	die	ordnungsgemäße	Erbringung	aller	von	
dem	Vertrag	umfassten	Reiseleistungen	verantwortlich	ist	und	

b)		gemäß	§	651q	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	zum	Beistand	verpflichtet	ist,	wenn	sich	der	
Reisende	in	Schwierigkeiten	befindet,	

3.		den	Namen	des	Absicherers	sowie	dessen	Kontaktdaten	einschließlich	der	Anschrift	des	Or-
tes,	an	dem	er	niedergelassen	ist;	im	Fall	des	§	651s	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	sind	diese	
Angaben	zu	erteilen	in	Bezug	auf	die	Einrichtung,	die	den	Insolvenzschutz	bietet,	und	gegebe-
nenfalls	in	Bezug	auf	die	zuständige	Behörde,	

4.		Namen,	Anschrift,	Telefonnummer,	E-Mail-Adresse	und	gegebenenfalls	Faxnummer	des	Ver-
treters	 des	 Reiseveranstalters	 vor	 Ort,	 einer	 Kontaktstelle	 oder	 eines	 anderen	 Dienstes,	 an	
den	oder	die	sich	der	Reisende	wenden	kann,	um	schnell	mit	dem	Reiseveranstalter	Verbin-
dung	aufzunehmen,	wenn	der	Reisende	
a)		Beistand	nach	§	651q	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	benötigt	oder	
b)		einen	aufgetretenen	Reisemangel	anzeigen	will,	

5.		den	Hinweis	auf	die	Obliegenheit	des	Reisenden,	dem	Reiseveranstalter	einen	aufgetretenen	
Reisemangel	unverzüglich	anzuzeigen,	

6.		bei	Minderjährigen,	die	ohne	Begleitung	durch	einen	Elternteil	oder	eine	andere	berechtigte	
Person	 reisen,	Angaben	darüber,	wie	eine	unmittelbare	Verbindung	zu	dem	Minderjährigen	
oder	zu	dem	an	dessen	Aufenthaltsort	für	ihn	Verantwortlichen	hergestellt	werden	kann;	dies	
gilt	nicht,	wenn	der	Vertrag	keine	Beherbergung	des	Minderjährigen	umfasst,	

7.		 Informationen	
a)		zu	bestehenden	internen	Beschwerdeverfahren,	
b)		gemäß	 §	 36	 des	 Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes	 zur	 Teilnahme	 an	 alternativen	
Streitbeilegungsverfahren	und	

c)		zur	Online-Streitbeilegungsplattform	gemäß	Artikel	14	der	Verordnung	(EU)	Nr.	524/2013	
des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	21.	Mai	2013	über	die	Online-Beilegung	
verbraucherrechtlicher	 Streitigkeiten	und	 zur	Änderung	der	Verordnung	 (EG)	Nr.	 2006/	
2004	und	der	Richtlinie	2009/22/EG	(ABl.	L	165	vom	18.6.2013,	S.	1),	

8.		den	Hinweis	 auf	das	Recht	des	Reisenden,	den	Vertrag	gemäß	§	651e	des	Bürgerlichen	Ge-
setzbuchs	auf	einen	anderen	Reisenden	zu	übertragen.	

§	7	Reiseunterlagen,	Unterrichtung	vor	Reisebeginn	
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(1)	Der	Reiseveranstalter	hat	dem	Reisenden	rechtzeitig	vor	Reisebeginn	die	notwendigen	Rei-
seunterlagen	zu	übermitteln,	insbesondere	notwendige	Buchungsbelege,	Gutscheine,	Beförderungs-
ausweise	und	Eintrittskarten.	
(2)	Der	Reiseveranstalter	 hat	 den	Reisenden	 rechtzeitig	 vor	Reisebeginn	 zu	 unterrichten	 über	

die	Abreise-	und	Ankunftszeiten	sowie	gegebenenfalls	die	Zeiten	für	die	Abfertigung	vor	der	Beför-
derung,	die	Orte	und	Dauer	von	Zwischenstationen	sowie	die	dort	zu	erreichenden	Anschlussver-
bindungen.	Eine	besondere	Mitteilung	nach	Satz	1	ist	nicht	erforderlich,	soweit	diese	Informationen	
bereits	 in	 einer	dem	Reisenden	 zur	Verfügung	 gestellten	Abschrift	 oder	Bestätigung	des	Vertrags	
gemäß	§	6	oder	in	einer	Information	des	Reisenden	nach	§	8	Absatz	2	enthalten	sind	und	inzwischen	
keine	Änderungen	eingetreten	sind.	
§	8	Mitteilungspflichten	anderer	Unternehmer	und	Information	des	Reisenden	nach		
Vertragsschluss	in	den	Fällen	des	§	651c	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	
(1)	 Schließt	 ein	Unternehmer,	 dem	nach	§	651c	Absatz	1	Nummer	2	des	Bürgerlichen	Gesetz-

buchs	Daten	übermittelt	werden,	mit	dem	Reisenden	einen	Vertrag	über	eine	Reiseleistung	ab,	hat	
er	den	als	Reiseveranstalter	anzusehenden	Unternehmer	über	den	Umstand	des	Vertragsschlusses	
zu	unterrichten	und	diesem	in	Bezug	auf	die	von	ihm	zu	erbringende	Reiseleistung	die	Informatio-
nen	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	zur	Erfüllung	der	Verpflichtungen	als	Reiseveranstalter	erforder-
lich	sind.	
(2)	Der	als	Reiseveranstalter	anzusehende	Unternehmer	hat	dem	Reisenden	die	in	§	6	Absatz	2	

Nummer	1	bis	8	 genannten	Angaben	klar,	 verständlich	und	 in	hervorgehobener	Weise	 auf	 einem	
dauerhaften	Datenträger	zur	Verfügung	zu	stellen,	sobald	er	von	dem	anderen	Unternehmer	gemäß	
Absatz	1	über	den	Umstand	des	Vertragsschlusses	unterrichtet	wurde.	
§	9	Weitere	Informationspflichten	bei	Verträgen	über	Gastschulaufenthalte	
Über	die	in	§	6	Absatz	2	bestimmten	Angaben	hinaus	hat	der	Reiseveranstalter	dem	Reisenden	

folgende	Informationen	zu	erteilen:	
1.		Namen,	Anschrift,	Telefonnummer	und	gegebenenfalls	E-Mail-Adresse	der	Gastfamilie,	in	wel-
cher	der	Gastschüler	untergebracht	ist,	einschließlich	Veränderungen,	

2.		Namen	und	Erreichbarkeit	eines	Ansprechpartners	 im	Aufnahmeland,	bei	dem	auch	Abhilfe	
verlangt	werden	kann,	einschließlich	Veränderungen,	und	

3.		Abhilfeverlangen	des	Gastschülers	und	die	vom	Reiseveranstalter	ergriffenen	Maßnahmen.	
§	10	Unterrichtung	bei	erheblichen	Vertragsänderungen	
Beabsichtigt	der	Reiseveranstalter	eine	Vertragsänderung	nach	§	651g	Absatz	1	des	Bürgerlichen	

Gesetzbuchs,	hat	er	den	Reisenden	unverzüglich	nach	Kenntnis	von	dem	Änderungsgrund	auf	einem	
dauerhaften	Datenträger	klar,	verständlich	und	in	hervorgehobener	Weise	zu	informieren	über	
1.		die	angebotene	Vertragsänderung,	die	Gründe	hierfür	sowie	
a)		im	Fall	einer	Erhöhung	des	Reisepreises	über	deren	Berechnung,	
b)		im	Fall	einer	sonstigen	Vertragsänderung	über	die	Auswirkungen	dieser	Änderung	auf	den	
Reisepreis	gemäß	§	651g	Absatz	3	Satz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	

2.		die	 Frist,	 innerhalb	derer	der	Reisende	ohne	Zahlung	 einer	Entschädigung	 vom	Vertrag	 zu-
rücktreten	oder	das	Angebot	zur	Vertragsänderung	annehmen	kann,	

3.		den	Umstand,	 dass	das	Angebot	 zur	Vertragsänderung	 als	 angenommen	gilt,	wenn	der	Rei-
sende	sich	nicht	innerhalb	der	Frist	erklärt,	und	

4.		die	gegebenenfalls	als	Ersatz	angebotene	Pauschalreise	und	deren	Reisepreis.159	
	

159		 QUELLE	
	 01.07.2018.—Artikel	2	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2021.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2114)	hat	Buchstabe	a	in	

§	6	Abs.	2	Nr.	2	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	
„a)	für	die	ordnungsgemäße	Erbringung	aller	 von	dem	Vertrag	umfassten	Reiseleistungen	verant-

wortlich	ist	und“.	
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Art.	251	Informationspflichten	bei	Vermittlung	verbundener	Reiseleistungen	
§	1	Form	und	Zeitpunkt	der	Unterrichtung	
Die	Unterrichtung	des	Reisenden	nach	§	651w	Absatz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	muss	er-

folgen,	bevor	dieser	eine	Vertragserklärung	betreffend	einen	Vertrag	über	eine	Reiseleistung	abgibt,	
dessen	 Zustandekommen	bewirkt,	 dass	 eine	Vermittlung	 verbundener	Reiseleistungen	 erfolgt	 ist.	
Die	Informationen	sind	klar,	verständlich	und	in	hervorgehobener	Weise	mitzuteilen.	
§	2	Formblatt	für	die	Unterrichtung	des	Reisenden	
Dem	Reisenden	ist	gemäß	den	in	den	Anlagen	14	bis	17	enthaltenen	Mustern	ein	zutreffend	aus-

gefülltes	Formblatt	zur	Verfügung	zu	stellen,	und	zwar	
1.		sofern	der	Vermittler	verbundener	Reiseleistungen	ein	Beförderer	ist,	mit	dem	der	Reisende	
einen	die	Rückbeförderung	umfassenden	Beförderungsvertrag	geschlossen	hat:	
a)		ein	 Formblatt	 gemäß	dem	Muster	 in	Anlage	 14,	wenn	die	Vermittlung	 nach	 §	 651w	Ab-
satz	1	Satz	1	Nummer	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	erfolgt,	

b)		ein	 Formblatt	 gemäß	dem	Muster	 in	Anlage	 15,	wenn	die	Vermittlung	 nach	 §	 651w	Ab-
satz	1	Satz	1	Nummer	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	erfolgt,	

2.		sofern	 es	 sich	 bei	 dem	 Vermittler	 verbundener	 Reiseleistungen	 nicht	 um	 einen	 Beförderer	
handelt,	mit	dem	der	Reisende	einen	die	Rückbeförderung	umfassenden	Beförderungsvertrag	
geschlossen	hat:	
a)		ein	 Formblatt	 gemäß	dem	Muster	 in	Anlage	 16,	wenn	die	Vermittlung	 nach	 §	 651w	Ab-
satz	1	Satz	1	Nummer	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	erfolgt,	

b)		ein	 Formblatt	 gemäß	dem	Muster	 in	Anlage	 17,	wenn	die	Vermittlung	 nach	 §	 651w	Ab-
satz	1	Satz	1	Nummer	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	erfolgt.	

Erfolgt	 die	 Vermittlung	 verbundener	 Reiseleistungen	 in	 den	 Fällen	 von	 Satz	 1	 Nummer	 1	 und	 2	
Buchstabe	 b	 bei	 gleichzeitiger	 körperlicher	 Anwesenheit	 des	 Reisenden	 und	 des	 Vermittlers	 ver-
bundener	Reiseleistungen,	hat	der	Vermittler	verbundener	Reiseleistungen	abweichend	von	Satz	1	
die	in	den	betreffenden	Formblättern	enthaltenen	Informationen	in	einer	der	Vermittlungssituation	
angepassten	Weise	zur	Verfügung	zu	stellen.	Entsprechendes	gilt,	wenn	die	Vermittlung	verbunde-
ner	 Reiseleistungen	 weder	 bei	 gleichzeitiger	 körperlicher	 Anwesenheit	 des	 Reisenden	 und	 des	
Vermittlers	verbundener	Reiseleistungen	noch	online	erfolgt.160	
	
Art.	252	Sicherungsschein;	Mitteilungspflicht	des	Absicherers	
(1)	Der	Sicherungsschein	nach	§	651r	Absatz	4	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	§	651w	Absatz	3	

Satz	4,	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ist	gemäß	dem	in	Anlage	18	enthaltenen	Muster	zu	erstellen	
und	dem	Reisenden	zutreffend	ausgefüllt	in	Textform	zu	übermitteln.	Von	dem	Muster	darf	in	For-
mat	und	Schriftgröße	abgewichen	werden.	Auf	dem	Sicherungsschein	darf	die	Firma	oder	ein	Kenn-
zeichen	des	Absicherers	oder	seines	Beauftragten	abgedruckt	werden.	Enthält	die	Urkunde	neben	
dem	Sicherungsschein	weitere	Angaben	oder	Texte,	muss	sich	der	Sicherungsschein	deutlich	hier-
von	abheben.	
(2)	Bei	Pauschalreisen	ist	der	Sicherungsschein	der	Bestätigung	oder	der	Abschrift	des	Vertrags	

anzuheften	oder	auf	ihrer	Rückseite	abzudrucken.	Der	Sicherungsschein	kann	auch	elektronisch	mit	
der	Bestätigung	oder	Abschrift	des	Vertrags	verbunden	werden.	Bei	Pauschalreisen	nach	§	651c	des	
Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ist	der	Sicherungsschein	zu	übermitteln,	sobald	der	als	Reiseveranstalter	
anzusehende	Unternehmer	nach	Artikel	 250	§	8	Absatz	1	über	den	Umstand	eines	weiteren	Ver-
tragsschlusses	unterrichtet	worden	ist.	

	
	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	§	6	Abs.	2	Nr.	3	„Kundengeldabsicherers“	durch	„Absiche-

rers“	ersetzt.	
160		 QUELLE	
	 01.07.2018.—Artikel	2	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(3)	 Bei	 Vermittlung	 verbundener	 Reiseleistungen	 ist	 der	 Sicherungsschein	 zu	 übermitteln,	 so-
bald	der	Vermittler	verbundener	Reiseleistungen	nach	§	651w	Absatz	5	des	Bürgerlichen	Gesetz-
buchs	über	den	Umstand	eines	weiteren	Vertragsschlusses	unterrichtet	worden	ist.	
(4)	Ein	Reisevermittler	ist	dem	Reisenden	gegenüber	verpflichtet,	den	Sicherungsschein	auf	sei-

ne	Gültigkeit	hin	zu	überprüfen,	wenn	er	ihn	dem	Reisenden	übermittelt.	
(5)	Der	Absicherer	(§	651r	Absatz	3	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs)	ist	verpflichtet,	die	Beendi-

gung	des	Absicherungsvertrags	der	zuständigen	Behörde	unverzüglich	mitzuteilen.161	
	
Art.	253	Zentrale	Kontaktstelle	
§	1	Zentrale	Kontaktstelle;	Informationen	über	die	Insolvenzsicherung	
(1)	 Die	 Aufgaben	 der	 zentralen	 Kontaktstelle	 nach	 Artikel	 18	 Absatz	 2	 bis	 4	 der	 Richtlinie	

(EU)	2015/2302	nimmt	das	Bundesamt	für	Justiz	wahr.	
(2)	Das	Bundesamt	 für	 Justiz	 stellt	 den	 zentralen	Kontaktstellen	 anderer	Mitgliedstaaten	 oder	

sonstiger	Vertragsstaaten	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	alle	notwendi-
gen	 Informationen	über	die	 gesetzlichen	Anforderungen	an	die	Verpflichtung	von	Reiseveranstal-
tern	und	Vermittlern	verbundener	Reiseleistungen	zur	Insolvenzsicherung	(§§	651r	bis	651t,	651w	
Absatz	3	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs)	zur	Verfügung.	
§	2	Ausgehende	Ersuchen	
Das	Bundesamt	 für	 Justiz	 leitet	Auskunftsersuchen	der	zuständigen	Behörden	zur	Klärung	von	

Zweifeln,	ob	ein	Reiseveranstalter	oder	ein	Vermittler	verbundener	Reiseleistungen	mit	Sitz	 in	ei-
nem	anderen	Mitgliedstaat	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäi-
schen	Wirtschaftsraum	seiner	Verpflichtung	 zur	 Insolvenzsicherung	 (§§	651s,	651w	Absatz	3	des	
Bürgerlichen	 Gesetzbuchs)	 nachgekommen	 ist,	 an	 die	 zentrale	 Kontaktstelle	 des	 Niederlassungs-
staats	weiter.	
§	3	Eingehende	Ersuchen	
(1)	 Auskunftsersuchen	 zentraler	 Kontaktstellen	 anderer	 Mitgliedstaaten	 oder	 sonstiger	 Ver-

tragsstaaten	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zur	Klärung	von	Zweifeln,	ob	
ein	 Reiseveranstalter	 oder	 ein	 Vermittler	 verbundener	 Reiseleistungen	mit	 Sitz	 im	 Inland	 seiner	
Verpflichtung	 zur	 Insolvenzsicherung	 (§§	 651r,	 651w	 Absatz	 3	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs)	
nachgekommen	ist,	leitet	das	Bundesamt	für	Justiz	unverzüglich	an	die	zuständige	Behörde	weiter.	
(2)	 Die	 zuständige	 Behörde	 ergreift	 unverzüglich	 die	 zur	 Klärung	 erforderlichen	Maßnahmen	

und	teilt	dem	Bundesamt	für	Justiz	das	Ergebnis	mit.	Das	Bundesamt	für	Justiz	leitet	die	Mitteilung	
der	zuständigen	Behörde	unverzüglich	an	die	zentrale	Kontaktstelle	des	anderen	Staats	weiter.	
(3)	Sofern	das	Ersuchen	 innerhalb	von	15	Arbeitstagen	nach	Eingang	noch	nicht	 abschließend	

beantwortet	werden	kann,	erteilt	das	Bundesamt	für	Justiz	der	zentralen	Kontaktstelle	des	anderen	
Staats	innerhalb	dieser	Frist	eine	erste	Antwort.162	
	
Anlage	1	(zu	Artikel	246a	§	1	Absatz	2	Satz	2)	

	
161		 QUELLE	
	 01.07.2018.—Artikel	2	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2021.—Artikel	3	Nr.	3	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	25.	 Juni	2021	 (BGBl.	 I	 S.	2114)	hat	 in	der	Über-

schrift	„Kundengeldabsicherers“	durch	„Absicherers“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Kundengeldabsicherers“	durch	„Absiche-

rers“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	„Kundengeldabsicherer“	durch	„Absicherer“	und	

„Kundengeldabsicherungsvertrags“	durch	„Absicherungsvertrags“	ersetzt.	
162		 QUELLE	
	 01.07.2018.—Artikel	2	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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[BGBl.	I	2013	S.	3663,	2016	S.	408,	2021	S.	3488]163	
	
Anlage	2	(zu	Artikel	246a	§	1	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	und	§	2	Absatz	2	Nummer	2)	
[BGBl.	I	2013	S.	3665,	2021	S.	3488]164	
	
Anlage	3	(zu	Artikel	246b	§	2	Absatz	3	Satz	1)	
[BGBl.	I	2021	S.	1670,	S.	3488]165	
	
Anlage	3a	(zu	Artikel	246b	§	2	Absatz	3	Satz	1)	
[BGBl.	I	2021	S.	1673,	S.	3488]166	
	
Anlage	3b	(zu	Artikel	246b	§	2	Absatz	3	Satz	1)	
[BGBl.	I	2021	S.	1678]167	

	
163		 QUELLE	
	 11.06.2010.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 23.02.2011.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	17.	Januar	2011	(BGBl.	I	S.	34)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 04.08.2011.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1600)	hat	die	Anlage	neu	gefasst.	

Die	bisherige	Fassung	ergibt	sich	aus	BGBl.	I	2009	S.	2389,	2011	S.	37.	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3642)	hat	die	Anlage	neu	

gefasst.	Die	bisherige	Fassung	ergibt	sich	aus	BGBl.	I	2011	S.	1602.	
	 21.03.2016.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	11.	März	2016	(BGBl.	I	S.	396)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 28.05.2022.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3483)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
164		 QUELLE	
	 11.06.2010.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1600)	hat	die	Anlage	neu	gefasst.	

Die	bisherige	Fassung	ergibt	sich	aus	BGBl.	I	2009	S.	2391.	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3642)	hat	die	Anlage	neu	

gefasst.	Die	bisherige	Fassung	ergibt	sich	aus	BGBl.	I	2011	S.	1605.	
	 28.05.2022.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3483)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
165		 QUELLE	
	 11.06.2010.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.07.2010.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2010	(BGBl.	I	S.	977)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 29.01.2013.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	23.	Januar	2013	(BGBl.	I	S.	101)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	 I	S.	3642)	hat	Anlage	3	 in	

Anlage	4	umnummeriert.	
	 QUELLE	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3642)	hat	Anlage	3	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 15.06.2021.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1666)	hat	die	Anlage	neu	gefasst.	

Die	bisherige	Fassung	ergibt	sich	aus:	BGBl.	I	2013	S.	3666.	
	 28.05.2022.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3483)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
166		 QUELLE	
	 15.06.2021.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1666)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.05.2022.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3483)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
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Anlage	4	(zu	Artikel	247	§	2)	
[BGBl.	I	2009	S.	2393;	2010	S.	979;	2013	S.	102,	S.	3659]168	
	
Anlage	5	(zu	Artikel	247	§	2)	
[BGBl.	I	2009	S.	2398;	2010	S.	979;	2013	S.	102,	S.	3659]169	
	
Anlage	6	(zu	Artikel	247	§	1	Absatz	2)	
[BGBl.	I	2016	S.	420,	2021	S.	1667,	2023	Nr.	294	S.	6]170	
	
Anlage	7	(zu	Artikel	247	§	6	Absatz	2	und	§	12	Absatz	1)	
[BGBl.	I	2021	S.	1682,	S.	3488]171	

	
167		 QUELLE	
	 15.06.2021.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1666)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
168		 QUELLE	
	 11.06.2010.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.07.2010.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2010	(BGBl.	I	S.	977)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 29.01.2013.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	23.	Januar	2013	(BGBl.	I	S.	101)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	 I	S.	3642)	hat	Anlage	4	 in	

Anlage	5	umnummeriert.	
	 Artikel	2	Nr.	8	desselben	Gesetzes	hat	Anlage	3	in	Anlage	4	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3642)	hat	Anlage	4	geän-

dert.	
169		 QUELLE	
	 11.06.2010.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3642)	hat	Anlage	5	in	

Anlage	6	umnummeriert.	
	 Artikel	2	Nr.	9	desselben	Gesetzes	hat	Anlage	4	in	Anlage	5	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3642)	hat	Anlage	5	geän-

dert.	
170		 QUELLE	
	 30.07.2010.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2010	(BGBl.	I	S.	977)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1600)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 AUFHEBUNG	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	10	und	11	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3642)	hat	die	

Anlage	aufgehoben.	Die	letzte	Fassung	ergibt	sich	aus	BGBl.	I	2010	S.	980,	2011	S.	1607.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3642)	hat	Anlage	5	in	

Anlage	6	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 21.03.2016.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	11.	März	2016	(BGBl.	 I	S.	396)	hat	die	Anlage	neu	ge-

fasst.	Die	bisherige	Fassung	ergibt	sich	aus	BGBl.	I	2009	S.	2402.	
	 15.06.2021.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1666)	hat	die	Anlage	geändert.	
	 07.11.2023.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2023	(BGBl.	I	Nr.	294)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
171		 QUELLE	
	 13.06.2014.—Artikel	2	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	20.	September	2013	(BGBl.	 I	S.	3642)	hat	die	Anlage	

eingefügt.	
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Anlage	8	(zu	Artikel	247	§	6	Absatz	2	und	§	12	Absatz	1)	
[BGBl.	I	2016	S.	433,	2021	S.	3488]172	
	
Anlage	9	(zu	Artikel	246	Absatz	3)	
[BGBl.	I	2016	S.	436,	2021	S.	3489]173	
	
Anlage	10	(zu	Artikel	249	§	3)	
[BGBl.	I	2017	S.	979]174	
	
Anlage	11	(zu	Artikel	250	§	2	Absatz	1)	
[BGBl.	I	2017	S.	2409,	2021	S.	2120]175	
	
Anlage	12	(zu	Artikel	250	§	2	Absatz	2)	
[BGBl.	I	2017	S.	2411,	2021	S.	2120]176	
	
Anlage	13	(zu	Artikel	250	§	4)	
[BGBl.	I	2017	S.	2413,	2021	S.	2120]177	
	
Anlage	14	(zu	Artikel	251	§	2	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	a)	
[BGBl.	I	2017	S.	2415,	2021	S.	2120]178	

	
	 ÄNDERUNGEN	
	 21.03.2016.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	11.	März	2016	(BGBl.	 I	S.	396)	hat	die	Anlage	neu	ge-

fasst.	Die	bisherige	Fassung	ergibt	sich	aus	BGBl.	I	2013	S.	3668.	
	 15.06.2021.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	9.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1666)	hat	die	Anlage	neu	gefasst.	

Die	bisherige	Fassung	ergibt	sich	aus:	BGBl.	I	2016	S.	430.	
	 28.05.2022.—Artikel	2	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3483)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
172		 QUELLE	
	 21.03.2016.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	11.	März	2016	(BGBl.	I	S.	396)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.05.2022.—Artikel	2	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3483)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
173		 QUELLE	
	 21.03.2016.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	11.	März	2016	(BGBl.	I	S.	396)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.05.2022.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3483)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
174		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	28.	April	2017	(BGBl.	I	S.	969)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
175		 QUELLE	
	 01.07.2018.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2021.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2114)	hat	die	Anlage	geändert.	
176		 QUELLE	
	 01.07.2018.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2021.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2114)	hat	die	Anlage	geändert.	
177		 QUELLE	
	 01.07.2018.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2021.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2114)	hat	die	Anlage	geändert.	
178		 QUELLE	
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Anlage	15	(zu	Artikel	251	§	2	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	b)	
[BGBl.	I	2017	S.	2416,	2021	S.	2120]179	
	
Anlage	16	(zu	Artikel	251	§	2	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	a)	
[BGBl.	I	2017	S.	2417,	2021	S.	2120]180	
	
Anlage	17	(zu	Artikel	251	§	2	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	b)	
[BGBl.	I	2017	S.	2419,	2021	S.	2120]181	
	
Anlage	18	(zu	Artikel	252	Absatz	1	Satz	1)	
[BGBl.	I	2021	S.	2121]182	
	

	
	 01.07.2018.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2021.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2114)	hat	die	Anlage	geändert.	
179		 QUELLE	
	 01.07.2018.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2021.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2114)	hat	die	Anlage	geändert.	
180		 QUELLE	
	 01.07.2018.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2021.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2114)	hat	die	Anlage	geändert.	
181		 QUELLE	
	 01.07.2018.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2021.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2114)	hat	die	Anlage	geändert.	
182		 QUELLE	
	 01.07.2018.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2021.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2114)	hat	die	Anlage	geändert.	

Die	vorherige	Fassung	ergibt	sich	aus	BGBl.	I	2017	S.	2420.	


